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Die derzeit berühmtesten Baritone der 
Opernwelt Luca Pisaroni und Thomas 
Hampson verzaubern am 23. und 24. 
Juni die mit Picknickkorb und -decke 
ausgestatteten Besucher der Klassik-
airleben-Konzerte im Rosental. Unter 
dem Motto „No Tenors Needed“ erklin-
gen Auszüge aus bekannten Opern und 
Operetten auf der Bühne unter freiem 
Himmel. So stehen am 23. Juni beispiels-
weise Gioacchino Rossinis „Il barbiere di 
Siviglia“, Wolfgang Amadeus Mozarts 
„Le nozze di Figaro“ und Georges 
Bizets „Carmen“ auf dem Programm. 
Richard Wagners „Lohengrin“ und 
Franz Lehárs „Das Land des Lächelns“ 
begeistern neben vielen anderen am 
24. Juni die Zuhörer. Die eintrittsfreien 
Open-Air-Konzerte im Rosental, ermög-
licht durch die Unterstützung von Por-
sche, bilden den abschließenden Höhe-
punkt einer jeden Gewandhaussaison. 

Klassik unter 
freiem Himmel

Pilgerstätte für Tausende Musikfans: 
Das Rosental lädt wieder ein zu Klassik 
airleben.  Foto: Gewandhaus/Jens Gerber

Für mehr grüne Oasen in der Stadt
Botanischer Garten zeigt Ausstellung „Garten fi ndet Stadt“ / Amt für Umweltschutz lobt Gründachpreis aus

Dachfl ächen sinnvoll nutzen: Die Leipziger Gründachmischung leistet auch einen Beitrag zur Erhaltung der Bienenarten – 
beste Voraussetzungen also für Hobby-Imker.                                                                                           Foto: Andreas Zehnsdorf

Dass man grüne Vielfalt 
auf kleinstem Raum auch 
mitten in der Stadt erschaf-
fen kann, zeigt die neue 
Ausstellung „Garten fi ndet 
Stadt“. Bis Mitte Oktober ist 
sie im Botanischen Garten 
der Universität Leipzig, 
Linnéstraße 1, zu sehen. 

Egal ob Balkon- und Gara-
gendachbegrünung oder 
Insektenhotel im Hinter-
hof – viele kleine Dinge 
tragen dazu bei, die Stadt 
lebenswerter zu machen – 
für Menschen, Tiere und 
Pfl anzen. Die Ausstellung 
zeigt zahlreiche Garten-
typen, Anbautechniken 
und Pfl anzensorten. Gärt-
ner bekommen praktische 
Tipps, wie sie Ressourcen 
schonen und zur Artenviel-
falt beitragen können. Die 
Organisatoren, das Deut-
sche Zentrum für integrati-
ve Biodiversitätsforschung 
(iDiv) Halle-Jena-Leipzig 
und der Botanische Garten, 
richten sich damit an alle 
Leipziger. 

Von der Nutzung des 
Regenwassers bis zur Viel-
falt des Lebens im Boden 
reichen die Exponate, die 
in den letzten Wochen 
mit viel Liebe gestaltet 
wurden. Eines informiert 

beispielsweise über alter-
native Anbaumethoden 
im Kleingarten: Welche 
Nachteile hat der Einsatz 
von Kunstdünger und wel-
che Alternativen gibt es? 
Welche Vorteile bietet ein 
Hochbeet und wie wird es 
angelegt?

Forscher konnten zeigen, 
dass viele Pfl anzen deutlich 

wehrhafter sind als lange 
angenommen. Sie können 
sich mit chemischen Stoffen 
gegen Angreifer wehren 
oder sogar die Feinde ihrer 
Feinde mit Duftstoffen zu 
Hilfe rufen. Wissenschaftler 
des iDiv stellen diese Vor-
gänge im Experiment nach. 

Auch grüne Dächer sind 
Thema der Schau. Sie spei-

chern und verdunsten Was-
ser – kleine Oasen für Tiere 
und Pfl anzen in der Stadt, 
die nebenbei im Sommer 
auch noch kühlen. Die 
Stadt Leipzig, ein Partner 
der Ausstellung, entwickelt 
deshalb eine Gründach-
strategie, um langfristig 
das Klima in der Stadt zu 
verbessern. Um die Arten-

vielfalt zu erhöhen, wurde 
eine „Leipziger Gründach-
mischung“ zusammen-
gestellt. Bauherren, die 
ein Gründach auf ihrem 
Haus, der Gartenlaube oder 
Garage errichten wollen, 
können sich die Mischung 
kostenlos im Umweltinfor-
mationszentrum (UiZ) des 
Amtes für Umweltschutz 

im Technischen Rathaus, 
Prager Straße 118–136, Haus 
A.II, abholen. 

Wer sein Dach mithilfe 
der Mischung oder nach 
eigenen Ideen bepfl anzt hat, 
kann das Ganze fotogra-
fi sch dokumentieren und 
am Fotowettbewerb teil-
nehmen, den das Amt für 
Umweltschutz auslobt. Ob 
ein begrünter Erholungs-
raum auf dem Bürogebäu-
de, ein bepfl anztes Carport-
dach, eine Erholungswiese 
oder der grüne Spielplatz 
auf dem Dach – die gesuch-
ten Objekte können privat, 
öffentlich oder gewerblich 
genutzt sein. Wichtig ist 
nur, dass das Gebäude 
in Leipzig liegt und die 
begrünte Fläche mindes-
tens fünfzehn Quadratme-
ter misst. Einsendeschluss 
für den Wettbewerb zum 
„Leipziger Gründachpreis 
2017“ ist der 30. September 
(Infos und Anmeldebogen 
unter www.leipzig.de/
klimabewusst). Den Gewin-
nern winken Geld- und 
Sachpreise.

Informationen zur Aus-
stellung „Garten findet 
Stadt“ unter:

Festtage zu Ehren Richard Wagners

Packender Psychothriller über Liebe, Macht und Verrat und ein Kraftakt für Sänger, Chor und 
Orchester: Wagners „Götterdämmerung“ zeigt die Oper am 2. Juli um 17 Uhr.  Foto: Tom Schulze

Kompletter Ring-Zyklus vom 28. Juni bis 2. Juli in der Oper Leipzig

Die diesjährigen Wagner-
Festtage der Oper Leipzig 
stehen ganz im Zeichen der 
großen Mythen-Tetralogie 
des in Leipzig geborenen 
Komponisten Richard Wag-
ner (1813–1883). Vom 28. 
Juni bis 2. Juli, jeweils 17 
Uhr, kommen die vier Teile 
des „Ring des Nibelungen“ – 
„Das Rheingold“ (28. Juni), 
„Die Walküre“ (29. Juni), 
„Siegfried“ (1. Juli) und „Göt-
terdämmerung“ (2. Juli) – auf 

die Bühne. Im Mittelpunkt 
des epischen Meisterwerks 
stehen die Verstrickungen 
zwischen Menschen und 
Göttern, die von Liebe und 
Macht bestimmt werden. 
Alles dreht sich um den 
Besitz eines Ringes, der die 
Weltherrschaft verleiht und 
doch zum Zerfall selbiger 
führt. Die veritable Sänger-
besetzung für diesen Zyklus 
weist Namen auf wie Irene 
Theorin als Brünnhilde, Tho-

mas J. Mayer als Wotan und 
Christian Franz als Siegfried. 
Am Pult des Gewandhaus-
orchesters steht Intendant 
und Generalmusikdirektor 
Professor Ulf Schirmer. 

Auch wenn Leipzig für 
Richard Wagner anfangs 
kein einfaches Pfl aster war, 
verbinden sich mit diesem 
Ort Ereignisse wie die erste 
Aufführung des kompletten 
„Rings“ außerhalb von Bay-
reuth. Darüber hinaus verfügt 

das Gewandhausorchester 
über eine Wagner-Tradition, 
die mit Namen wie Angelo 
Neumann, Arthur Nikisch 
oder Gustav Mahler weit ins 
19. Jahrhundert zurückreicht. 

Wer mehr über die Künst-
lerpersönlichkeit erfahren 
möchte, wird im Programm 
des Richard-Wagner-Verban-
des fündig. Ebenfalls vom 28. 
Juni bis 2. Juli organisiert er 
die Richard-Wagner-Festtage 
in Kooperation mit verschie-
denen lokalen Partnern. So 
können sich Neugierige bei-
spielsweise bei einem Stadt-
rundgang auf die Spuren des 
großen Tondichters begeben 
oder im Grassi Museum für 
Musikinstrumente einem 
Vortrag über Wagnertuba, 
Ritterbratsche und Amboss 
lauschen. Abschließend 
verleiht die Richard-Wag-
ner-Stiftung in Kooperation 
mit der Stadt Leipzig und der 
Oper am 2. Juli den mit 10 000 
Euro dotierten Richard-Wag-
ner-Preis 2017 an Dr. Oswald 
Georg Bauer für die engagier-
te Auseinandersetzung mit 
dem Werk und Wirken des 
Komponisten. 

„Architektur schafft 
Lebensqualität“

Um die demokratischen Werte und die 
Motivation zu Beteiligung und Engage-
ment zu stärken, hat der Stadtrat für 2018 
ein „Jahr der Demokratie“ initiiert (www.
leipzig.de/jahr-der-demokratie). Bei 
einem ersten Treffen am 29. Juni von 17 bis 
19 Uhr (Ort wird noch bekannt gegeben) 
können interessierte Leipziger beste-
hende und geplante Veranstaltungen, 
Projekte und Anregungen einbringen. 
Anmeldung bis zum 20. Juni per E-Mail 
an dezernat1@leipzig.de. 

Erstes Treffen zum 
Jahr der Demokratie

Zu einer Gedenkfeier anlässlich des 
Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 laden 
das Bürgerkomitee Leipzig e. V. und die 
Vereinigung der Opfer des Stalinismus 
ein. Die Veranstaltung, bei der auch 
Kränze niedergelegt werden, beginnt 
am 17. Juni um 16.30 Uhr in der Straße 
des 17. Juni 2. 

Gedenken an den 
17. Juni 1953

Anlässlich seines 100-jährigen Jubiläums 
richtet in diesem Jahr der Kleingartenver-
ein Seilbahn e. V. (Max-Liebermann-Stra-
ße 91–93) unter Regie des Stadtverbandes 
Leipzig der Kleingärtner e. V.  den 26. 
Tag des Gartens aus. Zum Programm, 
das am 24. Juni um 9.30 Uhr beginnt, 
gehören neben einer Begrüßung durch 
Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal 
die Auszeichnung der Kleingartenanlage 
des Jahres sowie ein Vereinsfest. 

26. Tag des Gartens
beim Seilbahn e. V.

Wie Architektur und Stadt-
planung die Rahmenbe-
dingungen für ein soziales 
Miteinander schaffen, für 
gesundes und bezahlbares 
Wohnen, für gute Arbeits-
bedingungen und eine ent-
spannte Freizeit, hinterfragt 
der diesjährige Tag der 
Architektur. Zur bundes-
weiten Veranstaltung am 24. 
und 25. Juni unter dem Motto 
„Architektur schafft Lebens-
qualität“ stehen auch in Sach-
sen Gebautes und Geplantes 
sowie Architekturbüros für 
interessierte Besucher offen.

Der Leipziger Raum bietet 
dabei vor allem interessante 
Wohnobjekte. So lockt zum 
Beispiel der Leipziger Süden 

mit seiner Mischung aus 
gutbürgerlichem Gründer-
zeitquartier, neu entstan-
denen Stadthäusern sowie 
Kneipen- und Kleinkunst-
szene zu einem Spaziergang 
(Treffpunkt: 24. Juni, 15 Uhr, 
Karl-Liebknecht-Straße 36).

Eine Ausstellung in der 
Eisenbahnstraße 113 b hilft, 
auch einmal über den eige-
nen Tellerrand zu schauen: 
Am 24. und 25. Juni jeweils ab 
11 Uhr stellt sie Architektur-
positionen aus Deutschland 
und Japan gegenüber.

Das komplette Programm 
ist zu fi nden unter:

Preisgekrönte Umgestaltung: Die denkmalgeschützten Spin-
nereihallen wurden zu einem Schauplatz für zeitgenössische 
Kunst. Bei einer Führung am 24. Juni um 14 Uhr können sie 
besichtigt werden.                                        Foto: Uwe Walter

tda.aksachsen.org

www.garten-
fi ndet-stadt.de

www.oper-leipzig.de

www.richard-
wagner-leipzig.de

http://tda.aksachsen.org


Bernsteins kühnste Schöpfung
„Candide“ konzertant am 24. Juni in der Musikalischen Komödie

Dass auch eine konzertante Aufführung von Leonard Bernsteins berühmter Comic Operetta „Candide“ ein äußerst lebendiges und 
humorvolles Musikerlebnis verspricht, beweist die Musikalische Komödie zur Premiere am 24. Juni. Genau zugeschnitten auf Chor, 
Orchester und Ensemble des Hauses, erklingt das Werk um 19 Uhr unter der Leitung von Chefdirigent Stefan Klingele. Im Glauben 
an die heile Welt wachsen Candide und seine heimliche Liebe Kunigunde auf. Am Hof des westfälischen Schlosses Thunder-Ten-Tronckh 
leben sie wie unter einer großen Käseglocke, bis schließlich ein Krieg ihre Idylle zerstört und die Lebensphilosophie ihres Lehrers 
Pangloss auf eine harte Probe gestellt wird. Bernstein selbst bezeichnete das Stück mit seinen zahlreichen musikalischen Anspielun-
gen auf die sogenannte leichte Muse als „Liebeserklärung an die europäische Musik“. In New York 1956 uraufgeführt, ist „Candide“ 
eine bestechende Mischung aus klassischer Operette, Musical und Komischer Oper. In der Erstarrung der 1950er-Jahre, die die klein-
bürgerliche Vorstadtidylle der Nachkriegszeit als neuen „American Way of Life“ verkaufte, ließ sich Bernstein von Voltaires beißen-
der gesellschaftskritischer Ironie „Candide oder der Optimismus“ inspirieren. Karten für die Premiere am 24. Juni sowie für weitere 
Vorstellungen am 25. und 27. Juni gibt es ab 15 Euro auf www.oper-leipzig.de.                                                           Foto: Tom Schulze 

Einer der skandalträchtigsten 
Stoffe der Jahrhundertwende hat 
die Vorlage für Richard Strauss` 
Musikdrama „Salome“ gege-
ben, das am 17. Juni in der Oper 
Leipzig premiert. Unter der Lei-
tung des Generalmusikdirektors 
Professor Ulf Schirmer, der als 
gefragter Strauss-Dirigent regel-
mäßiger Gast an der Wiener 
Staatsoper, der Oper Stuttgart 
oder bei den Strauss-Tagen in 
Garmisch-Partenkirchen ist, 

musiziert das Gewandhaus-
orchester Leipzig. Die Titelpar-
tie singt die schwedische Sopra-
nistin Elisabet Strid. Ensem-
blemitglied Karin Lovelius 
debütiert als Königin Herodias, 
und Tuomas Pursio wird als 
Prophet Jochanaan zu hören 
sein. Für den überraschend 
verstorbenen Tenor Endrik 
Wottrich übernimmt Michael 
Weinius die Partie des Herodes. 
Regie führt Aron Stiehl. Für 

Bühne und Kostüme zeichnete 
die ebenfalls vor wenigen Tagen 
verstorbene Lichtkünstlerin 
Rosalie verantwortlich. Richard 
Strauss griff Oscar Wildes auf-
sehenerregende Tragödie auf, 
um den ursprünglich biblischen 
Stoff in ein musikalisches Porträt 
des Unterbewussten zu verwan-
deln. Es thematisiert den Wider-
streit zwischen Sinnlichkeit und 
Askese, Rausch und Einsamkeit, 
Macht und Eros: Wohlbekannt 

dabei die Szene, in der Salome 
nach ihrem Schleiertanz wahn-
haft wenn schon nicht den Mann 
(ausgerechnet den asketischen 
Propheten Jochanaan), so doch 
seinen abgeschlagenen Kopf 
gewinnt. 

 Eingebettet ist die Pre-
miere in ein großes Strauss-
Wochenende: Vom 16. bis 
18. Juni stehen auch die Opern 
„Arabella“und „Die Frau ohne 
Schatten“ auf dem Spielplan. 
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 Glückwünsche

Die Glückwünsche der Stadt-
verwaltung gingen im Juni 
an folgende Jubilare: Am 
15. Juni feierte Leipzigs äl-
teste Bürgerin Käthe Sa-
lomon ihren 109. Geburts-
tag. Auf 101 Lebensjah-
re blicken Erika Bormann 
(8. Juni) und Hoa Hoang Van 
(15. Juni) zurück. 

Die Stadt
gratuliert 

 Auf einen Blick

Im Grassi dreht sich alles um das Rad
Das Fahrrad gilt als das erste 
massentaugliche Individual-
verkehrsmittel und ist heute 
aus dem urbanen Raum nicht 
mehr wegzudenken. Beson-
ders hier gewinnt es vor dem 
Hintergrund des zunehmen-
den Straßenverkehrs und der 
Belastung für Mensch und 
Infrastruktur als umwelt-
freundliche Alternative zum 
Auto an Bedeutung. 

Diesem Thema widmet 
sich das Grassi Museum für 
Angewandte Kunst vom 
22. Juni bis 1. Oktober. Unter 
dem Titel „Bikes! Das Rad neu 
erfi nden“ stellt das Haus über 
60 Modelle und Prototypen 

der vergangenen zehn Jahre 
aus Europa und Übersee vor. 
Zu sehen sind unter anderem 
Lastenräder aus Dänemark, 
Falträder aus Großbritannien, 
Modelle aus Bambus und 
Carbon sowie Räder mit ex-
trem leichtem Titanrahmen, 
puristische Singlespeeds 
mit Zahnriemenantrieb oder 
aufsteckbare Motoren, die 
jedes herkömmliche Rad 
in ein E-Bike verwandeln. 
So beleuchtet die Ausstel-
lung nicht nur modernes 
Rad-Design und technische 
Lösungen, sondern refl ektiert 
zugleich mögliche Formen 
künftiger Mobilität. 

So wird der Sommer garantiert zum Erlebnis
Einrichtungen bieten ab 24. Juni abwechslungsreiches Ferienprogramm zum Ausprobieren und Entdecken

Leipzigs Schülerinnen und 
Schülern steht ein kurzwei-
liger Sommer bevor, warten 
doch zahlreiche Akteure mit 
spannenden Ferienangeboten 
auf. Gleich zu Beginn lädt 
der Zoo Leipzig am 24. und 
25. Juni unter dem Motto „Kin-
der musizieren und tanzen 
für Kinder“ zum „Karneval 
der Tiere“ ein. Während der 
gesamten Ferien stehen im Zoo 
zudem Mitmachaktionen im 
Gründergarten sowie jeweils 
dienstags und donnerstags 
kostenfreie Touren mit den 
Zoolotsen auf dem Plan.

Spiel und Spaß im Freien 
wird auch in der Kulturwerk-
statt Kaos großgeschrieben. 
Hier können u. a. aus Natur-
materialien Indianer-Totems 
oder Möbel gebaut, Mosaike 

gestaltet, ein GPS-Spiel entwi-
ckelt, Comics gezeichnet oder 
Graffi ti gesprüht werden. 

Leseratten s ind beim 
Buchsommer Junior bzw. 
Buchsommer Sachsen richtig. 
Kinder, die in den Sommerferi-
en mindestens drei Bücher aus 
den entsprechenden Regalen 
der teilnehmenden Leipziger 
Bibliotheken lesen, erhalten zur 
Abschlussfeier ein Zertifi kat. 

Natürlich öffnen auch Leip-
zigs Museen in den Ferien ihre 
Türen. Das Grassi Museum für 
Angewandte Kunst widmet 
sich anlässlich seiner aktuellen 
Fahrrad-Ausstellung (siehe 
oben) mithilfe von Tausenden 
Legosteinen dem Thema Mobi-
lität der Zukunft. Auch das 
Stadtgeschichtliche Museum 
wagt einen Blick voraus: Hier 

entwickeln Kinder unter dem 
Motto „Stadt(t)räume“ fanta-
sievolle Ideen für das Leipzig 

von morgen. Eine eigene kleine 
Stadt hingegen errichtet das 
Haus Steinstraße mit seinen 

Theater der Jungen 
Welt steht kopf

Nachdem sich das Theater der 
Jungen Welt in seiner diesjäh-
rigen Jubiläumsspielzeit dem 
„WiR“ gewidmet hat, heißt 
es 2017/2018 „Steht Kopf!“. 
Zehn Neuinszenierungen und 
zahlreiche neue Projekte stehen 
auf dem Programm und laden 
zu allerhand Kopfständen ein. 

Den Premierenreigen eröff-
net am 16. September Kafkas 
„Verwandlung“ in der Regie 
von Ania Michaelis, in der die 
Welt von Gregor Samsa in Win-
deseile auf dem Kopf steht – mit 
Live-Musik. „Es geht um Komik 
und Tragik, die Musikalität und 
den Körper“, erläutert Drama-
turgin Winnie Karnofka.

Im Advent, ab dem 20. 
November, geht es mit Kopf und 
Körper rund, wenn Regisseur 
Jan Pusch zum Tanzschauspiel 
„Alice im Wunderland“ einlädt. 
Die Besucher erwartet eine 
ebenso tänzerische wie schau-
spielerische Annäherung an 
Hasenlöcher, Herzköniginnen 
und rätselhafte Schachspiele. 
Am 2. Dezember bringt Regis-
seur Kay Link „Gold!“ mit der 
Sängerin Laura Hempel auf 
die Bühne. Das erfolgreiche 
Musiktheaterstück für Kinder 
von Leonard Evers und Flora 
Verbrugge nach dem Märchen 
„Vom Fischer und seiner Frau“ 
ist das zweite große Weih-
nachtsstück der Saison. 

Im Puppentheater startet die 
Spielzeit am 22. September mit 
einer Neufassung von Carlo 
Collodis „Pinocchio“, in Szene 

gesetzt von Matthias Thieme.
Über die gesamte Spielzeit gibt 
es zwei neue Veranstaltungsrei-
hen: In der Musikshow „Ensem-
ble Deluxe“ im Theatercafé 
ist am 8. September erstmals 
Platz für all die verborgenen 
Talente und Leidenschaften 
des Ensembles. Am 24. Sep-
tember startet die Theater- und 
Diskussionsreihe „Amor & 
Psyche“, die Gäste aus Kultur 
und Wissenschaft ins Haus 
holen wird, um die verqueren 
Vernetzungen von Geist, Hirn 
und Gefühl auszuloten.

Rund 56 000 Zuschauer hatte 
das Theater der Jungen Welt 
im vergangenen Jahr. Zählt 
man Gastspiele und die The-
aterpädagogik dazu, kommt 
das Haus sogar auf etwa 80 000 
„Veranstaltungsteilnehmer“, 
wie Theaterintendant Jürgen 
Zielinski sein Publikum beti-
telt. 52 Mitarbeiter hat das 
Haus, und es kann mit einem 
Etat von 3,8 Millionen Euro 
wirtschaften. Dazu kamen im 
letzten Jahr rund 300 000 Euro, 
die das Theater zusätzlich selbst 
eingeworben hat. „Für Kinder 
und Jugendtheater muss man 
immer mehr powern und auf 
sich aufmerksam machen, 
sonst wird man entweder 
nicht wahrgenommen oder 
mit Sonntagsreden zugedeckt“, 
plaudert der Intendant aus dem 
Nähkästchen. 

Auch Lasten lassen sich mit dem Rad bequem transportieren: 
Diese Idee greift Nele Dittmar mit ihrem Modell „Kleinlaster” auf.
                                                               Foto: www.produkteria.de

In einen Treffpunkt für Wein-
freunde und Genießer verwan-
delt sich der Marktplatz vom 
29. Juni bis 2. Juli. Zahlreiche 
Stände laden zum Probieren 
und Kaufen ein. Neben einem 
Angebot an über 200 verschie-
denen Wein- und Sektsorten 
aus unterschiedlichen Anbau-
gebieten werden die Winzer 
Traubensäfte, Liköre, Wein-
essig, Weinaccessoires und 
vieles mehr mitbringen. Dazu 
gibt es Informationen direkt 
vom Fachmann. Eröffnet wird 

das Weinfest am 29. Juni um 
17 Uhr u. a. durch die sächsi-
sche Weinkönigin Friederike 
Wachtel. Über das gesamte 
Wochenende hinweg sorgt 
ein musikalisches Begleitpro-
gramm für gute Unterhaltung. 
Mit dabei sind zum Beispiel 
die Leipziger Band „Chelesta“ 
mit einem Stilmix aus Brass, 
Klezmer und Balkanrhythmen 
sowie das „Titanic Orchester“ 
mit Liedern der legendären 
UFA-Filmzeit der 20er-, 30er- 
und 40er-Jahre. 

Eka Tkemaladze
stellt in der

VHS aus

„Ich zeichne, was ich sehe und 
fühle“, sagt Eka Tkemaladze 
über ihre Arbeiten. Aufgewach-
sen bei Pfl egeeltern in Georgien 
und später ihren jüdischen 
Wurzeln nach Israel folgend, 
lebt sie seit 2016 in Leipzig. 
Während eines Deutschkurses 
an der Volkshochschule reifte 
in der gelernten Zahntechni-
kerin die Idee, ihre Werke dort 
auszustellen. Bis zum 30. Juni
sind die großformatigen far-
bigen Bilder der gebürtigen 
Ukrainerin werktags von 8 bis 
20 Uhr im Obergeschoss der 
VHS Leipzig, Löhrstraße 3–7, 
zu sehen. Eka Tkemaladze 
malt seit ihrer Kindheit. Ihre 
Ausstellungen waren 2015 in 
der Galerie „Unity Art“ im isra-
elischen Jaffa sowie 2016 in der 
Galerie „A und V“ in Leipzig 
und in der Galerie „Fabrika“ in 
Tbilissi, Georgien, zu sehen. 

Gesungen
Am 23. Juni um 18 Uhr 
gestaltet der Thoma-
nerchor Leipzig unter der 
Leitung seines Kantors 
Gotthold Schwarz in der 
Thomaskirche die letzte 
Motette vor den Sommer-
ferien. Erst am 11. August 
ist der traditionsreiche 
Chor dann wieder zu 
hören. 

Getanzt
Das Festival „euro-scene“ 
(7. bis 12. November) sucht 
wieder „Das beste deutsche 
Tanzsolo“. Am Wettbewerb 
teilnehmen können Profi s 
und Amateure mit einem 
Solo von fünf Minuten 
Länge. Bewerbungen mit 
Lebenslauf und Kurzbe-
schreibung des Stücks gehen 
bis 25. August an: euro-
scene Leipzig, Maria Born-
horn, Gottschedstraße 16, 
04109 Leipzig oder per 
E-Mail an info@euro-scene.
de. Alle Bewerber werden 
zum Vortanzen eingela-
den. 

Unterhalten
Bis zum 1. Juli können sich 
Klein- und Straßenkünstler 
auf www.popsaxony.de 
um ihre Teilnahme am 
8. Leipziger Passagenfest 
bewerben. Vor Tausen-
den Schaulustigen treten 
40 ausgewählte Akteure 
am 1. September in den 
Passagen und Höfen auf 
und wetteifern dabei um 
den Titel „Leipzigs bester 
Straßenkünstler“. 

Mehrtägige Feriencamps für technikbegeisterte Schüler ab 13 Jah-
ren bietet die VDI - GaraGe an (Infos unter www.g-a-r-a-g-e.biz).
                                                                            Foto: Marco Prosch

www.tdjw.de

Zwischen Sinnlichkeit und Askese: 
„Salome“-Premiere an der Oper Leipzig

Spiegeln ihr Leben: die Bilder 
von Eka Tkemaladze.
           Quelle: Eka Tkemaladze

Neue Projekte in der Saison 2017/2018

Gästen im Robert-Koch-Park 
in Grünau. Für das barriere-
freie Angebot, bei dem Kinder 
ihre Stadt sogar selbst regie-
ren, werden übrigens noch 
Betreuer gesucht. Im Grassi 
Museum für Völkerkunde 
dreht sich alles um Hüte und 
Frisuren und es können eigene 
Kopfbedeckungen gebastelt 
werden. Außerdem bereichern 
allerlei Mitmachangebote im 
Kindermuseum, eine Entde-
ckertour durch die Gewölbe 
des Alten Rathauses und der 
Moritzbastei sowie Rundgänge 
auf den Spuren Napoleons im 
Völkerschlachtdenkmal das 
bunte Ferienprogramm.

Infos zu Terminen, Kosten, 
Altersempfehlungen usw. gibt 
es über die nebenstehenden 
Kontakte. 

Feine Tropfen aus edlen Reben 
beim Leipziger Weinfest

Auch in diesem Jahr unterstützt 
die Kirchliche Erwerbslosen-
initiative Leipzig (KEL) mit der 
„Aktion Federmappe“ Familien 
und Alleinerziehende, die die 
finanziellen Aufwendungen 
zum Schuljahresbeginn nur 
schwer schultern können. Wer 
sich beteiligen möchte, kann 
noch bis zum 31. Juli bei den 
Mitarbeitern der KEL in der 
Ritterstraße 5 Materialien für 
den Schulbedarf spenden (mon-
tags bis freitags von 9 bis 12 Uhr

und dienstags von 13 bis 18 Uhr).
Benötigt werden gut erhal-
tene Ranzen, Federmappen 
und Sporttaschen. Auch neue 
Schreibhefte, Füller, Scheren 
und Schulmalfarben werden 
gern angenommen. „Immer 
mehr Kinder in Leipzig spü-
ren die fi nanzielle Not ihrer 
Eltern und haben dadurch 
einen schwierigeren Start in 
der Schule“, unterstreicht KEL-
Mitarbeiterin Dorothea Klein 
das Anliegen der Aktion. 

„Aktion Federmappe“
für einen gelungenen Schulbeginn

Grassi Museum für 
Angewandte Kunst
Tel.: 2 22 91 00
Grassi Museum für 
Völkerkunde
Tel.: 9 73 19 00
www.grassimuseum.de

Haus Steinstraße
Tel.: 30 32 88 24
www.haus-steinstrasse.de

Kulturwerkstatt Kaos
Tel.: 4 80 38 41
www.kaos-leipzig.de

Stadtgeschichtliches 
Museum
Tel.: 9 65 13 40
www.stadtmuseum-
leipzig.de

Städtische Bibliotheken
Tel.: 1 23 53 41
stadtbibliothek.leipzig.de/
lesen-und-lernen

Zoo Leipzig
Tel.: 5 93 33 85
www.zoo-leipzig.de

Kontakte



Mit gleichem Aufwand mehr erreichen: 
Verwaltung will mit kleinen Bausteinen die Effi zienz steigern

Finanzen einer wachsenden Stadt: 
solide wirtschaften und vorausdenken

Finanzen
Leipziger Amtsblatt
17. Juni 2017 · Nr. 12 3

Liebe Leipzigerinnen
und Leipziger,

Torsten
Bonew

wir leben in einer Zeit der Schnelligkeit und 
Bewegung. Jeden Tag spüren wir bewusst 
oder unbewusst, wie sich die Welt um uns 
herum beschleunigt. Blicken wir nur zehn 
oder gar zwanzig Jahre zurück, so wird über-
deutlich, wie rasant sich Kommunikations-
wege, die Verfügbarkeit von Informationen 
und damit das Tempo von Arbeit und Pri-
vatleben verändert haben.
In einer ähnlichen Situation rasanter Verän-
derung befi ndet sich derzeit die Stadt Leip-
zig. Wir erleben ein Bevölkerungswachstum, 
wie es noch vor einigen Jahren kaum vor-
stellbar erschien. Nach Jahren der tatsäch-
lichen und prognostizierten Schrumpfung 
gewann unsere Stadt allein im vergange-
nen Jahr 13 193 Einwohner durch Zuzug und 
es kamen 868 Kinder mehr auf die Welt als 
Menschen verstarben. Seit 2011 sind im Sal-
do 65 813 zusätzliche Einwohner, der Grö-
ße nach also zwei sächsische Mittelstädte, 
nach Leipzig gezogen.
Bei dieser Dimension mag einem schwindlig 
werden. Doch zu Recht erwarten Sie, dass 
die Verwaltung angesichts dieser Verände-
rungen nicht verharrt, sondern handelt. Was 
ist also zu tun? Ich bediene mich an dieser 
Stelle gern eines Zitats von Abraham Lin-
coln: „Gib mir sechs Stunden Zeit, um einen 
Baum zu fällen, und ich werde die ersten vier 
damit verbringen, meine Axt zu schärfen.“
Ganz in diesem Sinne ist es oberste Priorität 
der Stadtverwaltung, unsere Handlungsfä-
higkeit zu erhalten und zu verbessern. Alle 
Aktivitäten und Initiativen müssen darauf 
abzielen, die langfristigen Grundlagen für 
die Gestaltung des Zusammenlebens in der 
Stadt zu legen. Dazu bedarf es vor allem 
guter Rahmenbedingungen für die Wirt-
schaft, einer Ermöglichungskultur für Un-
ternehmen und offener Arme für Investo-
ren und Gründer. Nur so wird es gelingen, 
auch das Angebot an guten und gut bezahl-
ten Arbeitsplätzen in Leipzig zu erweitern 
und damit den Menschen neue Perspekti-
ven zu eröffnen.
Zu guter Letzt muss die Stadtverwaltung 
aus sich selbst heraus effi zienter werden. So 
bedarf es moderner Technologie und opti-
mierter Abläufe, um Prozesse zu standardi-
sieren sowie zu automatisieren und das vor-
handene Personal an Bedarfsschwerpunk-
ten einzusetzen.
Nur wenn wir diese Basis schaffen, werden 
wir langfristig in der Lage sein, die Heraus-
forderungen der Zukunft zu bewältigen und 
die Erfolgsgeschichte der wachsenden Stadt 
fortzuschreiben. 

Ihr Torsten Bonew,
Bürgermeister und Beigeordneter 
für Finanzen

Leipzigs Bevölkerung wächst – das stellt auch die Verwaltung vor neue Aufgaben und Probleme

Leipzig wächst und auch fi nanziell steht die 
Stadt gut da. Doch ein genauerer Blick zeigt, 
wie komplex manche Zusammenhänge des 
Haushalts sind und welche Herausforde-
rungen sich mit der Planung verbinden. 
Vordergründiges Anliegen müssen dabei 
solide Finanzen sein, die nachhaltiges Han-
deln und die Bewältigung neuer Aufgaben 
ermöglichen.

Oberstes Ziel eines jeden Kämmerers ist stets 
der ausgeglichene Haushalt. Aufwendungen 
und Erträge sollen sich die Waage halten, 
damit die Stadt ihre verfügbaren Ressourcen 
nicht über Gebühr beansprucht und Leistun-
gen nachhaltig erbringen kann. Handelt es 
sich wie in Leipzig um einen Doppelhaushalt 
über zwei Jahre, ist dafür entscheidend, dass 
das Ergebnis über beide Jahre mindestens 
ausgeglichen ist. So wies der zurückliegende 
Doppelhaushalt 2015/2016 für das Jahr 2015 
einen Jahresüberschuss in Höhe von 15,1 
Millionen Euro auf, welcher den für das Jahr 
2016 geplanten Fehlbetrag in Höhe von 13,3 
Millionen Euro ausgleichen sollte. So weit die 
Planung und Theorie. Als nun der Finanzbe-
richt für das Jahr 2016 vorgelegt wurde, ging 
ein Raunen durch die Öffentlichkeit. Anstelle 
des Fehlbetrags zeigt die Hochrechnung zum 
31. Dezember 2016 einen voraussichtlichen 
Überschuss in Höhe von 10,3 Millionen 
Euro, gegenüber dem geplanten Wert also 
eine Verbesserung um 23,6 Millionen Euro. 
Schnell entstand vor diesem Hintergrund 
der Eindruck, die Stadt Leipzig könne nun 
über dieses zusätzliche Geld nach Belieben 
verfügen. Doch es bedarf eines vertiefenden 
zweiten Blickes, um zu verstehen, warum dies 
nur die halbe Wahrheit ist.

Überschuss basiert 
vor allem auf Schätzungen

Zunächst muss unterstrichen werden, dass es 
sich beim Finanzbericht zum 31. Dezember 
2016 um eine Hochrechnung handelt, die an 
vielen Punkten mit Annahmen agiert. Ange-
sichts der Größe der Stadtverwaltung und des 
Haushaltsvolumens von 1,5 Milliarden Euro 
ist es nachvollziehbar, dass der Abschluss aller 
Buchungen eines Jahres viel Zeit in Anspruch 
nimmt. Daher basiert der Überschuss von 10,3 
Millionen Euro vor allem auf Schätzungen 
der noch zu buchenden Aufwendungen und 
Erträge und kann sich bis zum letztlichen 
Istwert deutlich verändern.

Zudem ist bei der Betrachtung des kom-
munalen Haushaltes immer zwischen der 
Ergebnis- und der Finanzrechnung zu unter-
scheiden. Denn im Rahmen der sogenannten 
Doppik führt die Stadt ähnlich wie ein Unter-
nehmen doppelt Buch. In die Ergebnisrech-
nung fl ießen alle laufenden Aufwendungen 
und Erträge ein, auch wenn sie nicht mit 
unmittelbaren Geldfl üssen verbunden sind. 
So verschlechtern etwa Abschreibungen auf 
Vermögensgegenstände und die Bildung von 
Rückstellungen das Jahresergebnis, ohne 
dass dabei tatsächliche Ausgaben geleistet 
werden. Das Verhältnis von Einnahmen und 
Ausgaben wiederum stellt die Finanzrech-
nung dar. Dabei werden alle Finanzströme 
einschließlich der Investitionskosten und För-
dermitteleinnahmen dargestellt, die sich auf 
den Bestand an liquiden Zahlungsmitteln aus-
wirken. Betrachtet man die Finanzrechnung 
für das Jahr 2016, so wird schnell deutlich, dass 

19 Millionen Euro mehr an Geld abgefl ossen 
sind als ursprünglich geplant. Kurzum: Die 
Stadt Leipzig hat ein besseres Jahresergebnis 
erzielt, zugleich aber mehr Geld ausgegeben.

Statt „Nähen auf Kante“ 
für die Zukunft planen

Die Betrachtung dieser Zusammenhänge 
zeigt nicht nur, wie überaus komplex allein 
die rechtliche und formale Seite der kommu-
nalen Haushaltswirtschaft ist. Sie beleuchtet 
auch die Schwierigkeiten der Planung in einer 
sich dynamisch entwickelnden Stadt. Leipzig 
erlebt etwa seit dem Jahr 2010 einen stetigen 
Bevölkerungszuwachs durch Zuzug und 
Geburten, wie er in seiner Nachhaltigkeit und 
seinem Ausmaß noch vor zehn Jahren nahezu 
undenkbar war. Damit einher geht natur-
gemäß auch ein stetig wachsender Bedarf 
an fast allen städtischen Einrichtungen und 
Infrastrukturen, von Kitas und Schulen 
über Straßen und Brücken sowie Feuerwehr, 
Rettungsdienst und Krankenhaus bis hin zu 
Sport- und Spielplätzen. Dies schlägt sich 
in stetig wachsenden Aufwendungen und 
Ausgaben im Haushalt nieder und ändert 
sich auch während der Haushaltsjahre, 
insbesondere mit Blick auf die Planung und 
Umsetzung von Investitionen.

Ein weiterer gewichtiger Faktor der Pla-
nungsunsicherheit sind die Steuererträge aus 
der Gewerbesteuer, die zugleich die wich-
tigste örtliche Steuer darstellt. Wenngleich 
die Einnahmen aus der Gewerbesteuer in 
den zurückliegenden Jahren einem insge-
samt ansteigenden Trend unterlagen, ist 
die Prognose auf das einzelne Jahr bezogen 

sehr schwierig. Vergleicht man etwa den 
Jahresverlauf 2014 mit einem fi nalen Gewer-
besteueraufkommen von 264 Millionen Euro 
und 2015 mit einem Aufkommen von 222 
Millionen Euro, wird das Dilemma deutlich. 
In beiden Jahren verlief die Entwicklung der 
Gewerbesteuer in den ersten drei Quartalen 
positiv, verschlechterte sich aber im Jahr 2015 
zum Ende hin deutlich. Im Ergebnis warf dies 
die Frage auf, welchem der vorangegangenen 
Jahre die Entwicklung im Jahr 2016 folgen 
würde. Letztlich erwies sich das Aufkom-
men mit nahezu 300 Millionen Euro als sehr 
positiv, woraufhin auch die Planansätze des 
Doppelhaushaltes 2017/2018 entsprechend 
angehoben werden konnten.

Insgesamt wird ersichtlich, dass sich die 
Planung und der Vollzug des städtischen 
Haushalts stets im Spannungsfeld zwischen 
der notwendigen kaufmännischen Vorsicht 
und dynamischen Entwicklungen bewe-
gen. Umso mehr Bedeutung kommt einer 
grundsätzlich soliden Herangehensweise 
zu, mit der auch Spielräume zum Ausgleich 
unvorhergesehener negativer Entwicklungen 
geschaffen werden. Ein dauerhaftes „Nähen 
auf Kante“ kann keine Lösung sein, zumal 
es künftige Handlungsoptionen beschneidet. 
Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel einer 
strategischen Haushaltsplanung, vorauszu-
denken und durch ebenso langfristig wie 
nachhaltig wirksame Effekte in der Zukunft 
neue Möglichkeiten zu erschließen. Nicht 
nur im unternehmerischen Sinne, sondern 
vor allem mit Blick auf das Gemeinwohl sind 
Effi zienzen und Synergien zu haben und in 
Bereiche zu investieren, welche die Stadt 
Leipzig zukunftsfähig machen. 

 Zahlen und Fakten

• Die Entschuldung der Stadt schreitet vo-
ran. Lag die Pro-Kopf-Verschuldung zum 
31. Dezember 2015 noch bei 1 208,00 Euro,
so betrug sie zum 31.Dezember 2016 nur 
noch 1 080,00 Euro. Seit dem Jahr 2004 
wurden 285,5 Millionen Euro an Schul-
den getilgt.

• Leipzig plant in den Jahren 2017 und 2018 
Investitionen in Höhe von mehr als 500 
Millionen Euro. Somit liegt das Investiti-
onsvolumen in diesen beiden Jahren ca. 
50 Millionen Euro über dem Gesamtbe-
trag der drei vorangegangenen Jahre.

• Im Bereich Jugend und Familie sind bis 
2018 Investitionen im Umfang von mehr 
als 220 Millionen Euro geplant. Hinzu 
kommen bis 2020 weitere 120 Millionen 
Euro aus dem Förderprogramm „Brücken 
in die Zukunft“ von Bund und Land. Der 
Großteil des Geldes fl ießt in den Bau von 
Kitas und Schulen.

• Mit Blick auf den Haushalt spielt das The-
ma Bürgerbeteiligung für die Stadt Leip-
zig eine herausgehobene Rolle. So kön-
nen Bürgereinwände zum Haushaltsplan-
entwurf über eine Online-Plattform ge-
stellt und unterstützt werden. Damit geht 
Leipzig weit über die gesetzlichen Min-
destanforderungen hinaus. Zudem steht 
mit dem „Haushalt online“ ein Informa-
tionsangebot zur Verfügung, mit dem 
der Haushaltsplanentwurf durchsucht 
und gefi ltert angezeigt werden kann. 

Zu den vordringlichen Aufgaben für eine 
zukunftsfähige Verwaltung gehört die 
Organisation von effi zienten Prozessen. 
Da die Ressourcen begrenzt sind – sowohl 
fi nanziell als auch personell –, müssen 
die vorhandenen Potenziale bestmöglich 
ausgeschöpft werden. Um dieses Ziel zu 
erreichen, will die Stadt unter anderem 
Technologien einsetzen, die Standard- oder 
Massenprozesse im Verwaltungsalltag 
vereinfachen und automatisieren. Das trifft 
besonders auf Verfahren im Finanzbereich 
zu. 

So hat sich die Stadtverwaltung auf den 
Weg der digitalen Rechnungsbearbeitung 
begeben. Mit dem zentralen Rechnungs-
eingang wurde der Grundstein dafür 
bereits gelegt. Seit Dezember 2016 gibt es 
eine einheitliche Adresse für die bei der 
Stadt Leipzig eingehenden Rechnungen. 
Diese werden zentral erfasst und dann 
auf die Dezernate und Fachämter verteilt. 
Im nächsten Schritt sollen auf Papier ein-
gehende Rechnungen eingescannt und 
im weiteren Verfahren nur noch digital 
bearbeitet werden. Ziel ist letztlich aber, 
dass alle Rechnungen digital eingehen, 
d. h. Unternehmen ihre Rechnungen von 
vornherein als Dateien per E-Mail an die 

Schritt für Schritt effi zienter werden: Besonders im Bereich Finanzen stellt die Stadt da-
für viele Verfahren auf den Prüfstand.                             Foto: Stadt Leipzig/Rene Handwerg

Stadtverwaltung versenden. Die Vorteile 
sind allseitig und liegen auf der Hand: Kos-
ten für Druck und Porto entfallen ebenso 
wie eine Reihe von händischen Arbeits-
schritten sowohl bei der Ausfertigung als 
auch bei der Bearbeitung der Rechnungen. 
Zudem wird das Fehlerpotenzial, etwa bei 
handgeschriebenen oder manuell am PC 
erzeugten Rechnungen, durch automati-
sche Berechnung und Prüfung minimiert.

Darüber hinaus werden auch die zahl-
reichen internen Schritte der Prüfung, Frei-
gabe und Anordnung von Auszahlungen 
ebenso wie von Annahmen schrittweise 
digitalisiert. An die Stelle von Laufzetteln 
und Unterschriften treten zukünftig digi-
tale Verfahren, mit deren Hilfe eine Reihe 
zeitaufwendiger Zwischenschritte und 
Prüfschleifen automatisiert wird.

Doch auch jenseits dieser vergleichs-
weise komplexen und in der Umsetzung 
eher langwierigen Vorhaben lassen sich 
Effi zienzen heben. So ist das Dezernat 
Finanzen beginnend mit dem Jahr 2017 
dazu übergegangen, keine alljährlichen 
Steuerbescheide über die Grundsteuer 
mehr zu versenden. Vielmehr behält der 
einmal erteilte Grundsteuerbescheid seine 
Gültigkeit, so lange die steuererheblichen 

Rahmenbedingungen gleich bleiben. Die 
Grundsteuer wird formal jährlich durch 
öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt 
festgesetzt. Erst im Falle von Veränderun-
gen wird gegebenenfalls ein neuer indivi-
dueller Bescheid erstellt. Für den Steuer-
pfl ichtigen ändert sich dem Grunde nach 
nichts, da er schlicht weiterhin regelmäßig 
den festgesetzten Betrag entrichten muss. 
Für die Stadtverwaltung entfällt hingegen 
der jährliche Aufwand der Erstellung, 
Prüfung und Versendung der Bescheide.

Aus derartigen größeren und kleineren 
Bausteinen, nicht nur im Finanzbereich, 
ergibt sich so ein Mosaik aus Effi zienzstei-
gerungen. In der Verknüpfung entfalten sie 
eine große und nachhaltige Gesamtwirkung 
auf die Abläufe in der Verwaltung. Durch 
die Optimierung vieler Prozesse wird es 
möglich, Zeit zu sparen und Personal in der 
Verwaltung anders einzusetzen. Schwer-
punkte wären hierbei Dienstleistungen am 
und für den Bürger sowie planende und kon-
zeptionelle Aufgaben. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind eine der wertvollsten 
Ressourcen für die Stadtverwaltung. Umso 
wichtiger ist es, ihre Fähigkeiten und Fertig-
keiten dort einzusetzen, wo sie am meisten 
gebraucht werden. 

*VIST = voraussichtliches IST
Ergebnishaushalt: Vergleich Planung mit vorläufi ger Hochrechnung in Mio. Euro.  Grafi ken: Stadt Leipzig/Foto: Bolko Kosel

Finanzhaushalt: Vergleich Planung mit IST 2016 (Stand: 10. April 2017) in Mio. Euro
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Anzeigen

Gut strukturiert im Führungsalltag 
Einzel-Coaching in Leipzig 

www.heuwerth.de 

STELLENMARKT / AUS- UND WEITERBILDUNG

Arbeiten im Urlaubs-
paradies nahe Leipzig

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung!
LAGOVIDA GmbH · Hafenstraße 1 · 04463 Großpösna 

Ansprechpartner: Sandy Locher

Telefon: 03 42 06 - 77 50 · E-Mail: s.locher@lagovida.de

www.lagovida.de

Wir suchen SIE
zur Unterstützung unseres Teams.

Seien Sie Teil der Mannschaft in 

einem noch jungen Ferienresort:

· Zimmermädchen (Vollzeit,

Gleitzone oder auf 450,00 €-Basis)

· Service- und
Restaurantfachkräfte

· Koch / Köchin
· Spülkraft

Bitte beachten Sie, Sie benötigen

einen Pkw, um zu uns zu kommen!

ussagekräftige Bewerbung!

Bei uns erwartet Sie:· ein unbefristeter Arbeitsvertrag· eine verlässliche Dienstplangestaltung,
  keine Teildienste· ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet
· Zuschuss zur betrieblichen Altersversorgung
· Zuschuss zu Fahrtkosten (nach Möglichkeit)
· Zuschuss zu Kita-Betreuungskosten   (nach Möglichkeit)· Aufstiegsmöglichkeiten

öglichkeit)
sten 

PESCHEL NATURSTEIN
Inh. Florian Peschel - Steinmetz- und Bildhauermeister

Hauptstraße 46 • 04420 Quesitz
Termine: Tel. 01 74 / 3 23 59 02 • 03 42 05 / 5 87 91

Grabmale • Treppenanlagen • Bodenbeläge
Fensterbänke • Arbeitsplatten aus Naturstein

Sanierung • Bildhauerarbeiten und vieles mehr
NL 04435 Dölzig NL 04179 Leipzig NL 04420 Markranstädt
Frankenheimer Str. 33 H.-Driesch-Str.40 Lützner Str. 63
Tel. 03 42 05 / 41 81 75 Tel. 03 41 / 4 42 49 51 Tel. 03 42 05 / 8 77 10
Mi.+Fr. 10–18 Uhr Di. 12–18 Uhr Mo.+Do. 10–18 Uhr

E-Mail: Peschel-Naturstein@t-online.de

www.sbwleipzig.de

STÄDTISCHES
BESTATTUNGSWESEN
LEIPZIG GMBH

Kompetente Dienstleistungen 
aus einer Hand-von der Bestattung 
bis zur Grabpfl ege

Bestattung: 0341 8610770
Grabpfl ege: 0341 8611589
Blumeneck: 0341 4240181

HILFE IM TRAUERFALL

Keine Sorge um die berufl iche Zukunft
Der Bedarf an Fachkräften im Finanz- und Rechnungswesen bleibt unverändert hoch

(djd). Fachkräfte aus dem 
Finanz- und Rechnungswe-
sen sowie dem Controlling 
werden auch in den kom-
menden Jahren in Deutsch-
land stark nachgefragt sein: 
Viele Firmen suchen nach 
qualifi zierten Mitarbeitern, 
um die wachsenden Heraus-
forderungen im Bilanz- und 
Steuerwesen bewältigen zu 
können. Bei der Umsetzung 
gesetzlicher Vorgaben und 
der fehlerfreien Erfassung 
der Zahlen des Unterneh-
mens sind Sorgfalt und 
Genauigkeit gefragt. Wer 
sich dann noch regelmäßig 
weiterbildet und stets auf 
dem neuesten Stand der 
Steuer- und Finanzvor-
schriften ist, muss sich über 
seine berufliche Zukunft 
keine Gedanken machen. 

Auf eine qualifi zierte 
Fortbildung setzen

Die Bandbreite der Berufe 
im Finanz- und Rechnungs-
wesen ist groß. Bilanz-
buchhalter etwa erstellen 
Bilanzen und Abschlüsse 
nach Steuerrecht, Handels-
recht und internationalem 
Recht. Anlagenbuchhalter 
kümmern sich im Bereich 
der Finanzbuchhaltung um 
die längerfristig eingesetz-
ten Wirtschaftsgüter des 
Betriebs. Lohn- und Gehalts-
buchhalter kennen sich im 
Sozialversicherungs- und 
Arbeitsrecht sowie bei der 
Lohnsteuer umfassend aus. 
Der Wirtschaftsfachwirt 
schließlich verfügt über 
Wissen in den Bereichen 
Betriebswirtschaft, Rech-

nungswesen, Recht und 
Steuern sowie Unterneh-
mensführung.
Vor einer besonderen Her-
ausforderung stehen etwa 
Frauen, die nach einer 
Familienpause am liebsten 
in ihren angestammten 
Beruf im Finanz- und Rech-
nungswesen zurück wollen. 
Die meisten müssen private 
und familiäre Verpflich-
tungen dann mit einem 
Weiterbildungskurs in Ein-
klang bringen. Später gibt 
es den großen Vorteil, dass 
die Branche viele Beschäf-
tigungsmöglichkeiten in 
Teilzeit bietet. Bei einem 
Weiterbildungskurs, der 3 
bis 18 Monate dauern kann, 
ist eine persönliche und 
vertrauensvolle Betreuung 
durch den Fortbildungsträ-
ger unerlässlich. Die Steuer-

Fachschule Dr. Endriss etwa 
ist die größte Spezialschule 
im Steuer- und Rechnungs-
wesen sowie im Controlling 
und seit über 65 Jahren 
erfolgreich am Markt.

Eigenes Bild von den 
Lehrgängen machen

In der Fachschule wird 
auf die individuelle Kom-
ponente besonderer Wert 
gelegt. So kann man sich 
etwa vor der Lehrgangswahl 
bei einer der bundesweit 
angebotenen Informati-
onsveranstaltungen, durch 
kostenloses Gasthören oder 
durch Skriptleseproben 
ein eigenes Bild von den 
Lehrgängen machen. Unter 
www.endriss.de gibt es 
Termine und Inhalte aller 
Kurse sowie kostenfreie 
Gasthörerscheine.

Feststellung des Jahresabschlusses 2016 
der Leipziger Stiftung für Innovation 

und Technologietransfer
Das Kuratorium der Leipziger Stiftung für Innovation 
und Technologietransfer hat den Jahresabschluss für das 
Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt.
Der Jahresabschluss hat von der Wirtschaftsprüfgesellschaft 
einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erhalten.  
Hinweis zur öffentlichen Auslegung:
Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2016 liegen an 
den Arbeitstagen vom 19. bis 23. Juni 2017 in der Zeit von 
9.00 bis 12.00 Uhr in der Geschäftsstelle der Leipziger 
Stiftung für Innovation und Technologietransfer – Riquet 
Haus Schuhmachergäßchen 1-3 – öffentlich zur Einsicht 
aus.
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Bäume sind ein hohes Gut. Der Schutz des 
Baumbestandes in Leipzig dient der Lebens-
qualität und der Gesundheit. Bäume fi ltern 
Staub, verdunsten Wasser, spenden Schatten, 
Kühle und Sauerstoff und tragen so zum 
Umweltschutz bei. Seit der Lockerung des 
Sächsischen Naturschutzgesetzes können 
Bäume mit einem Stammumfang von bis 
zu einem Meter sowie Obstbäume, Nadel-

gehölze, Pappeln, Birken, 
Baumweiden – ungeach-
tet ihrer Bedeutung als 
Lebensraum schützens-
werter biologischer Viel-
falt – bedingungslos gefällt werden. Diese 
Regelung sollte Bürokratie verhindern und hat 
Tausenden Bäumen in Privatgärten und auf 
Baugrundstücken das Leben gekostet. Sofern 

durch Baugenehmigungen 
Ersatzpflanzungen beauf-
lagt wurden, ist zu beklagen, 
dass diese den ökologischen 
Wert jahrzehntealter Bäume 

nicht ersetzen können. Ersatzpfl anzungen sind 
schwer zu verfolgen. Aus diesem Grund fra-
gen wir als Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
den Oberbürgermeister regelmäßig  an, wie 

sich die Zahlen der beantragten Fällungen 
und der tatsächlich durchgeführten Nach-
pfl anzungen in der Stadt Leipzig entwickelt 
haben. Und: Wie geht die Stadt Leipzig mit 
solchen Fällen um, in denen nicht fristgerecht 
nachgepfl anzt wurde? Wir fragen zudem 
nach Bußgeldern, Ersatzpfl anzungen und 
Ausgleichszahlungen. Bäume brauchen 
unseren Schutz! �

Zweitwohnungssteuer, Gästetaxe, Kul-
turförderabgabe, Beherbergungssteuer, 
ÖPNV-Abgabe, Bürgerticket usw. Die 
Ideen, dem Bürger Geld aus der Tasche 
zu ziehen, erscheinen unerschöpfl ich. Nur 
zielführend ist das alles nicht. Alle Abgaben 
sind mit einem hohen Erhebungsaufwand 
verbunden und bringen nur wenig ein. Sie 
sind nicht gerecht und auch nicht transpa-

Es ist selten, dass es mitten in einer Großstadt 
eine riesige Fläche gibt, auf der ein neues 
Stadtviertel entstehen kann, das gleichzeitig 
auch andere Stadtteile miteinander verbin-
det. Das Areal am Bayerischen Bahnhof 
ist eine solche innerstädtische Brache, die 
entwickelt werden soll. Bereits 2011 hatten 
Stadt und Bahn ein Wettbewerbsverfahren 
durchgeführt, um das Gebiet zu entwickeln. 

rent. Wem wird bei der 
Nebenkostenabrechnung 
der Wohnung klar, dass 
er damit die Stadt Leipzig 
fi nanziert? Warum soll 
jemand für den ÖPNV bezahlen, der ihn 
gar nicht nutzt?

Sinnvoller wäre ein Hebesatzrecht 
der Stadt Leipzig auf die Einkommen-

Seitdem ist allerdings nicht 
viel passiert. 

Natürlich war es miss-
lich, dass es der Stadt nicht 
gelang, das Areal selbst 
von der Deutschen Bahn zu erwerben, um 
die Entstehung des Quartiers besser in der 
Hand zu haben. Nun ist die Verwaltung 
darauf angewiesen, mit dem privaten 

steuer. Das betrifft alle! 
Der Stadtrat entscheidet 
in öffentlicher Sitzung. 
Das ist transparent! Wer 
mehr verdient, muss mehr 

bezahlen. Das ist gerecht! Der Betrag 
erscheint auf der Lohnabrechnung. Auch 
das ist transparent. Der Abzug erfolgt 
mit der Steuer und der Betrag wird vom 

Investor, dem das Gelände 
gehört, Kompromisse zu 
fi nden und Einigungen zu 
erzielen. Schließlich muss 
die Entwicklung des Areals 

vorangehen. Nicht nur, weil in Leipzig Woh-
nungen gebraucht werden, sondern auch, weil 
dort Schulen und Kitas vorgesehen sind, ohne 
die etwa die Schulnetzplanung nicht aufgeht.

Finanzamt an die Stadt weitergeleitet. Das 
ist einfach und kostengünstig.

Also Schluss mit den intransparenten 
und teuren Einzelabgaben und Mut zu 
einer grundsätzlichen Reform.

Nutzen Sie die Möglichkeit und 
kontaktieren Sie uns mit Fragen und 
Anregungen per E-Mail an: info@freibeu-
terfraktion.de. �

In diesem Monat steht die Durchfüh-
rungsvereinbarung zum Siegerentwurf 
des Wettbewerbsverfahrens zum Bayeri-
schen Bahnhof auf der Tagesordnung des 
Stadtrates. Aus unserer Sicht eine wichtige 
Entscheidung, um bei der Entwicklung des 
Areals endlich voranzukommen. Allerdings 
muss auch ein verbindlicher Zeitplan für die 
Umsetzung festgelegt werden. � 

In der Stadtratsversammlung am 21. Juni 
wird die Fortschreibung des Schulent-
wicklungsplanes (SEP) diskutiert und 
vermutlich verabschiedet. Es gab dazu 
die vorzeitige Beteiligung der Schulkon-
ferenzen. Jetzt läuft die Diskussion in den 
Stadtbezirks- und Ortschaftsräten, im Stadt-
schüler- und Stadtelternrat. In den Stellung-
nahmen wird häufi g Unzufriedenheit laut. 

Richtig ist: der SEP läuft 
nicht parallel zur Planung 
der Schulsportkapazitä-
ten. Richtig ist auch der 
Widerspruch steigende 
Schülerzahl und fehlende Kapazitäten in 
den Speiseräumen. Ein gesundes Mittag-
essen in einer normalen Umgebung ist 
in allen Schularten zu sichern. Aus den 

Stellungnahmen wird auch 
deutlich, dass genauere 
Aussagen zu Sanierungen 
und Instandhaltungen 
parallel zur Kapazitäts-

planung abgerechnet werden und erfolgen 
sollten. Es gibt in der Verwaltung zu diesen 
Problemen meist Vorlagen, aber sie sind den 
Schulen zu wenig bekannt, und Verände-

rungen werden zu selten kommuniziert. 
So wichtig Bevölkerungswachstum ist, 
fest steht: Nicht nur die Schulinfrastruk-
tur hinkt den Bedarfen und Kapazitäten 
hinterher, auch die Probleme „gemeinsa-
mer“ Schulbezirke und Ganztagsangebote 
bedürfen einer neuen Sichtweise. Wollen 
wir eine attraktive Großstadt für Familien 
bleiben, gibt es sehr viel Arbeit. �

Die Stadtverwaltung möchte zur letzten 
Ratsversammlung im Juni – noch vor der Som-
merpause – die organisatorischen Weichen 
für die Stadtratswahl  2019 stellen. Dazu liegt 
dem Stadtrat aktuell die Informationsvorlage 
„Methode zur Bildung der Wahlkreise für die 
Stadtratswahl 2019“ vor.  So weit, so gut! Aller-
dings, ein Blick auf den Zuschnitt der Wahl-
kreise und die jeweiligen Bevölkerungszahlen, 

einschließlich der Beurtei-
lung des zu erwartenden 
Wählerpotenzials, zeigt den 
seit dem Stadtratswahljahr 
2014 unverändert bizarren 
Zuschnitt des Grünauer Wahlkreises 6 auf! 
Dieser war u. a. durch Aussparung eigentlich 
zu Grünau gehörender Stadtgebiete, wie z. B. 
der Grünau-Siedlung (diese heißt ja nicht ohne 

Grund so …), derart fl ächen- 
und einwohnerreduziert, 
dass gegenüber den übrigen 
neun Leipziger Wahlkreisen 
zumeist mehr als 10 000 Ein-

wohner fehlten, gegenüber Wahlkreis 0 (Mitte) 
gar 20 000 Einwohner. Mit gravierenden 
Folgen für die Grünauer Interessenvertre-
tung zur Stadtratswahl 2014: Im Wahlkreis 6 

wurden lediglich vier Bewerber für ein 
Stadtratsmandat gewählt, im Wahlkreis 0 
dagegen 13 Stadträte. Die AfD-Fraktion hat 
daher einen Änderungsantrag eingereicht, 
welcher die angemessene Vergrößerung 
des Wahlkreises 6 zugunsten der Chancen-
gleichheit von Grünauer Bewerbern für ein 
Stadtratsmandat zum Inhalt hat – im Inter-
esse dieses Stadtteiles und seiner Bürger! �

Am 24. Februar 2016 hatte der Rat über 
eine Petition zu befi nden, in der es um 
den Auftritt traditioneller Zirkusbetriebe 
mit Wildtieren ging. Die Verwaltung legte 
überzeugend dar, wie sie ihrer Verantwor-
tung für eine ordnungsgemäße Tierhaltung 
nachkommen will. Aus dem Rat heraus 
wurde aber eine Zusatzforderung aufgesat-
telt: keine Vermietung städtischer Flächen 

an Zirkusbetriebe, die 
bestimmte Tierarten mit 
sich führen (u. a. Elefan-
ten, Affen und Flusspfer-
de). Faktisch darf somit 
das Kleinmessegelände nicht mehr an tradi-
tionelle Zirkusbetriebe vermietet werden. 
Und dies, obwohl es damals ausdrücklich 
auch als Auftrittsort für Zirkusse saniert 

wurde. In der Debatte hat 
die CDU-Fraktion vergeb-
lich davor gewarnt, sich 
auf juristisches Glatteis zu 
begeben.

Es kam nun, wie es kommen musste. 
Das erste Urteil eines deutschen Oberver-
waltungsgerichtes (Lüneburg) liegt vor. 
Dieses verneint eine Zuständigkeit der 

Kommunen für Tierschutzregelungen, 
kommunal verfügte Auftrittsverbote sind 
also rechtswidrig. In diesem Sinne hat 
unsere Kommunalaufsicht (Landesdirek-
tion) das beschlossene Vermietungsverbot 
förmlich beanstandet und fordert dessen 
Aufhebung. Ich hoffe, dies ist anderen 
Fraktionen eine Lehre, nicht wieder juris-
tisches Glatteis zu betreten. �

Hebesatz auf 
Einkommensteuer

Es muss 
vorangehen

Baumschutz bleibt 
Daueraufgabe

Erwartungen an 
Schulentwicklung

 Gleiche Chancen 
für Grünau!

Auf Glatteis 
ausgerutscht

http://www.heuwerth.de/block3/methoden-fuer-entscheider.html
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STARK im Umland - jetzt auch in Leipzig
DIE GRÜNEN DAUMEN 
Baumpfl ege & Baumfällung mit Zertifi kat

Unsere weiteren Leistungen:
• Seilkletter- und Hubbühnenarbeiten am Baum
• Baumkontrolle nach FLL 
• Wurzelstockbeseitigung • Heckenschnitt 
• Garten- u. Landschaft sbau •  Zaunbau
• Sturmschadenbeseitigung • Kaminholzhandel
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Hohentichelnstraße
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BRANCHENSPIEGEL SPEZIALISTEN EMPFEHLEN SICH

(djd). Reinweiß, Betonweiß, 
Elfenbein, Creme oder lichtes 
Grau: Helle Küchen liegen im 
Dauer-Trend. Der zeitlose Klas-
siker Weiß steht einer modernen 
Küche mit einer schimmernden 
Hochglanzfront ebenso gut zu 
Gesicht wie einer rustikalen 
Küche im Landhausstil. Weiß 
bringt Helligkeit und Licht 
ins Zimmer und lässt speziell 
kleine Räume größer wirken. 
Aktuell angesagte Optiken in 
Betonweiß wiederum zaubern 
dank ihrer besonderen Struktur 
einen loftartigen Charakter. 
Doch das sind nicht die einzigen 
Gründe, warum Küchenfronten 
und Kochinseln so häufi g in 
eleganten Weißtönen erstrahlen.
„Käufer schätzen vor allem die 
freundliche Ausstrahlung und 

Wandelbarkeit heller Küchen“, 
weiß Marko Steinmeier, Chefein-
käufer der Einkaufsgemein-
schaft KüchenTreff. Mit kon-
trastreichen Arbeitsplatten in 
Holz oder Metalloptik, einzelnen 
pastellfarbenen Schrank- und 
Schubladentüren oder bunten 
Nischenverkleidungen etwa 
könne man in einer hellen Küche 
individuelle Akzente setzen. 
Möbel und Materialien in ande-
ren Farben und Texturen kön-
nen ganz einfach hinzugefügt 
werden und somit die Farbwelt 
erweitern. Für Liebhaber starker 
Kontraste könnte beispielsweise 
die Farbkombination Weiß-
Schwarz das Richtige sein, edel 
wirken Kombinationen mit 
Blau-, Grau- oder Brauntönen. 
Bei einer eingehenden Beratung 

und einem Vor-Ort-Termin 
lassen sich entsprechende Mög-
lichkeiten ausloten. Unter www.
kuechentreff.de beispielsweise 
können Interessierte kostenlos 
und unverbindlich einen Termin 
mit einem Küchenberater in der 
Nähe vereinbaren.
„Nach ein paar Jahren kann man 
seine Küche problemlos durch 
kleine Maßnahmen auffrischen“, 
so Steinmeier. Oft genügen schon 
eine andere Farbe für die Wand, 
eine andere Nischenverkleidung 
oder auch neue farbige Acces-
soires wie Küchentextilien, Vasen, 
Kräutertöpfe oder Lampenschir-
me. So bekommt die Küche schnell 
einen neuen Look. In der Pfl ege-
leichtigkeit steht die Farbe Weiß 
ihren farbigen Konkurrenten im 
Übrigen in nichts nach.

Helle Küchen eröffnen jede Menge Spielräume

Erikenbrücke übergeben
Fuß- und Radwegbrücke über die Weiße Elster schafft Verbindung zur Neuen Harth

Gespanntes Warten in Hartmannsdorf: Leipzigs Tiefbauamtsleiter Michael Jana (Mitte) und Zwenkaus 
Bürgermeister Holger Schulz (3. v. re.) geben die neue Erikenbrücke frei.  Foto: Stadt Leipzig/Quester

Erholungsuchende im Leip-
ziger Neuseenland können 
sich über eine neue Ver-
bindung zwischen dem 
Leipziger Südwesten und 
dem Waldgebiet Neue Harth 
freuen: die Erikenbrücke 
über die Weiße Elster. 

Nach nur einjähriger Bauzeit 
ist die Brücke am 6. Juni vom 
Zwenkauer Bürgermeister 
Holger Schulz und vom Leiter 
des Leipziger Verkehrs- und 
Tiefbauamtes, Michael Jana, 
freigegeben worden. Zwen-
kau und Leipzig sind die 
beiden Mitgliedsstädte des 
Zweckverbandes Planung und 
Erschließung „Neue Harth“. 

Mit der neu gebauten 
Fuß- und Radwegbrücke 
sind die Leipziger Ortsteile 
Hartmannsdorf und Knaut-
naundorf mit Zwenkau und 
der Erholungslandschaft 
um den Cospudener und 
Zwenkauer See direkt ver-
bunden. Eine solche Ver-
bindung hatte es infolge 
der Verlegung der Weißen 
Elster 1977 und des von 
Norden nach Süden voran-
schreitenden Braunkohle-
abbaus nicht mehr gegeben. 
Nachdem bereits im Mai die 
Pylonbrücke über die B 2/B 95

freigegeben worden war, die 
Gaschwitz und Markklee-
berg verbindet, steht nun 
ein weiteres Teilstück des 
Fuß- und Radwegenetzes im 
Leipziger Neuseenland zur 
Verfügung. Die beiden neuen 
Brücken gewährleisten eine 
durchgängige, autofreie und 
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Stadt erarbeitet 
Carsharing-Konzept

Carsharing soll sich in Leipzig 
stärker entwickeln können. 
„Basis soll ein vom Stadtrat 
zu verabschiedendes Konzept 
sein, in dem die Stadt ihre Ent-
wicklungsvorstellungen zu 
Mobilitätsstationen und sepa-
raten Carsharing-Stationen 
im öffentlichen  Straßenraum 
sowie auch zum sogenannten 
fl exiblen Carsharing fi xiert“, 
erklärt Baubürgermeisterin 
Dorothee Dubrau. In die 
Konzeption soll auch der von 
„teilAuto“ an die Stadt über-
gebene Standortkatalog mit 
einfl ießen. Der mitteldeutsche 
Carsharing-Anbieter plant, 
sein Netz in Leipzig um 60 Sta-
tionen zu erweitern. Ziel ist, sie 
bis Ende 2019 zu eröffnen. �

� Zahl der Woche

92
Rund 92 Liter Trinkwasser verbrauchen die Leipziger im Schnitt 
pro Person am Tag. Damit liegen sie knapp ein Drittel unter dem 
Bundesdurchschnitt. Durch die steigende Einwohnerzahl in Leip-
zig und der Region versorgten die Leipziger Wasserwerke 2016 
mit 677 100 Einwohnern 17 000 mehr als im Jahr zuvor. Die ab-
gesetzte Trinkwassermenge erhöhte sich um eine Million Kubik-
meter auf nunmehr 30,7 Millionen Kubikmeter. All das sind Er-
gebnisse aus der Jahresbilanz der Leipziger Gruppe, zu der ne-
ben den Wasserwerken auch die Leipziger Stadtwerke und Ver-
kehrsbetriebe gehören. Die Jahresabschlüsse sind nachzulesen 
unter www.l.de/gruppe/das-sind-wir/berichte-und-kennzahlen.

Die Goethebrücke und die 
Oetzscher Brücke, die im 
Zuge des Goethesteiges die B 2
bzw. die Pleiße überspannen, 
werden bis voraussichtlich 
22. Dezember instand gesetzt. 
Dafür muss der gesamte Bereich 
voll gesperrt werden, wodurch 
die Verbindung zwischen 
Markkleeberg und Dölitz über 
den Goethesteig während der 
Bauzeit unterbrochen ist. Auch 
die Zu- und Abfahrt auf die B 2 
in Richtung Borna ist gesperrt. 
Nicht gesperrt wird hingegen 
die Zufahrt vom Goethesteig 
auf die B 2 Richtung Leipzig, 
und der aus Borna kommende 
Verkehr kann die Abfahrt zum 
Goethesteig/Matzelstraße 
nutzen.

An den Stirnseiten der 
Brücken müssen Hängerüs-
tungen montiert und später 
wieder demontiert werden. Für 
die Montage an der Goethe-
brücke wird zeitweilig der 
Kfz-Verkehr auf der B 2 ver-
schwenkt. Des Weiteren stehen 
Fahrbahnaufbruch, Betonab-
bruch sowie der Rückbau von 
Geländern und Gesimsen an. 
Fahrbahnbelag, Kappen und 
Geländer müssen erneuert 
sowie die Fahrbahnen in den 
Anschlussbereichen instand 
gesetzt werden. �

Wall of Fame für Graffi ti freigegeben
Graffi tikünstler können sich 
in Leipzig ab sofort auf einer 
Wall of Fame verewigen. An 
der neuen Antonienbrücke 
zwischen den Stadtteilen Plag-
witz und Grünau wurde eine 
320 Quadratmeter große und 
markierte Fläche für Graffi ti 
offi ziell freigegeben. Es ist die 
erste legale Graffi tiwand seit 
der Einrichtung der Koordinie-
rungsstelle Graffi ti des Kom-
munalen Präventionsrates 
Leipzig (KPR).  „Zielgerichtet 
wurden Rahmenbedingungen 
für weitere Interaktionen und 
kreative Wettbewerbe geschaf-
fen“, erklärt Ordnungsbürger-

meister Heiko Rosenthal und 
fügt hinzu, dass es nach der 
Einweihung weiterer Bemü-
hungen bedarf: „Die langfris-
tige Unterhaltung der Flächen 
kann nur funktionieren, wenn 
die städtischen Akteure von 
den Nutzern unterstützt wer-
den, indem diese Verantwor-
tung für die Sauberkeit vor Ort 
übernehmen.“ So stellte der 
Eigenbetrieb Stadtreinigung 
anlässlich der Einweihung 
Entsorgungsbehälter zur Ver-
fügung, welche ausschließlich 
für leere Spraydosen und nicht 
für Unterwegs- oder sonstige 
Abfälle vorgesehen sind. �

Vollsperrung auf 
der Prager Straße

Vom 24. Juni bis 6. August 
wird die Prager Straße zwi-
schen Johannis- und Guten-
bergplatz voll gesperrt. Der 
Abschnitt erhält eine baulich 
separate Rasengleisanlage mit 
lärmmindernden und luftrei-
nigenden Eigenschaften.

D i e  K f z - U m l e i t u n g 
stadtauswärts führt nördlich 
über Täubchen- und Gerichts-
weg, südlich über Roßplatz, 
Windmühlenstraße, Straße 
des 18. Oktober, Semmel-
weisstraße und Philipp-Ro-
senthal-Straße. Fahrzeuge 
stadteinwärts gelangen über 
Semmelweisstraße, Straße des 
18. Oktober und Windmüh-
lenstraße zum Innenstadtring. 
Zusätzlich wird das Linksab-
biegen am Ostplatz in Rich-
tung Bayerischer Bahnhof 
ermöglicht. Radfahrer können 
stadtwärts den vorhande-
nen gemeinsamen Geh- und 
Radweg auf der nördlichen 

Soziale Wohnraumförderung 
kann starten

Goethesteig: 
Brücken werden 
instand gesetzt

Die soziale Wohnraumförde-
rung in Leipzig kann beginnen: 
Die Stadt hat die Vorausset-
zungen für die Antragstellung 
geschaffen, und der Bewilli-
gungsbescheid der Sächsischen 
Aufbaubank für 2017 liegt vor. 
„Angesichts des Volumens, das 
das vom Freistaat aufgelegte 
Programm zur sozialen Wohn-
raumförderung hat, rechnen 
wir bis 2019 für Leipzig mit 
insgesamt 60 Millionen Euro“, 
betont Baubürgermeisterin 
Dorothee Dubrau. „Für 2017 
stehen uns 20 Millionen zur 
Verfügung. Das bedeutet, dass 
rund 500 Wohnungen geschaf-
fen werden können. Gefördert 
werden Neubau, Um- und 

Legale Sprühfl äche: die Graffi ti-
wand an der Antonienbrücke.
             Foto: Stadt Leipzig/quo

Ausbau sowie Sanierung von 
Mietwohnungen mit einem 
Zuschuss zur Reduzierung der 
Angebotsmiete.“ Die Abfi nan-
zierung der Fördermittel wird 
auf drei Haushaltsjahre verteilt. 
Rechnen kann man bei Alt-
baumodernisierung mit einem 
Zuschuss von 27 000 Euro, bei 
Neubauvorhaben mit rund 
38 000 Euro. Als Gegenleistung 
stellt der Eigentümer Mietern 
mit Wohnberechtigungsschein 
die Wohnungen günstig zur 
Verfügung. Antragsformulare 
und Informationen unter:

kurze Ost-West-Verbindung 
zwischen Cospudener, Zwen-
kauer, Markkleeberger und 
Störmthaler See. 

Die Gesamtkosten der 
Erikenbrücke, die 115 Meter 
lang und 3,50 Meter breit ist, 
belaufen sich auf rund 1,6 Mil-
lionen Euro. Finanziert wurde 

der Bau mit Fördermitteln des 
Freistaates Sachsen sowie aus 
dem Verwaltungsabkommen 
über die Finanzierung der 
Braunkohlesanierung durch 
das Sächsische Oberbergamt. 
Ergänzt wurde die Finanzie-
rung durch Eigenmittel des 
Zweckverbandes. �

Seite der Prager Straße nut-
zen. Die Straßenbahnlinie 15 
fährt vom 24. bis 30. Juni zwi-
schen Augustusplatz bis zur 
Ersatz-Endstelle Naunhofer 
Straße über die Riebeckstraße. 
Die Haltestelle Gutenberg-
platz kann nicht bedient 
werden. Die Haltestellen 
Ostplatz, Witzgallstraße und 
Technisches Rathaus werden 
von der Buslinie 60 angefah-
ren. Zwischen den Haltestel-
len Altes Messegelände und 
Meusdorf ist Schienenersatz-
verkehr im Einsatz. Ab 1. Juli 
fährt die Straßenbahnlinie 
15 mit Umleitung über die 
Riebeckstraße wieder bis 
zur Endstelle Meusdorf. Die 
Straßenbahnlinie 12 verkehrt 
vom 24. Juni bis 6. August nur 
zwischen Gohlis-Nord und 
Johannisplatz. �

Leipzig nimmt Staffelstab 
für Turnfest 2021 entgegen

Nun ist Leipzig an der Reihe: Zum Abschluss des Internationalen 
Deutschen Turnfestes 2017 in Berlin hat Sportbürgermeister Hei-
ko Rosenthal (li.) am 9. Juni von Dr. Alfons Hölzl, Präsident des 
Deutschen Turner-Bundes (DTB), den symbolischen Staffelstab 
– die Miniaturskulptur „4F“ – für das Turnfest 2021 entgegen-
genommen. In vier Jahren wird Leipzig nach 2002 erneut Gast-
geber für die weltweit größte Wettkampf- und Breitensportver-
anstaltung sein. „Wir erhoffen uns dadurch starke, nachhaltige 
Impulse für die Breitensportbewegung im rasant wachsenden Leip-
zig“, erklärte Rosenthal. Das Turnfest soll 2021 in einer kurzen, 
dynamischeren Variante am verlängerten Himmelfahrts-Wochen-
ende ausgetragen werden.                    Foto: DTB/ Minkusimages 

www.leipzig.de/
soziale-wohnraum
foerderung

Ideen für die 
Schumann-Straße

Die zukünftige Entwicklung 
der Georg-Schumann-Straße 
ist am 21. Juni Thema vor Ort. 
Die Teams des kooperativen 
Lehrprojekts „Real.L – vom 
Reallabor zu nachhaltigen 
Lösungen“von der Universität 
Leipzig, der HTWK und der 
Stadt werden ihre Konzepte 
und Ideen für Leipzigs längste 
Magistrale vorstellen. Los geht 
es um 14 Uhr am Möckernschen 
Markt unter dem Motto „Die 
Nachbarschaft kennenlernen“. 
Weitere Stationen sind u. a. 
der Huygensplatz (16 und 21 
Uhr) und die Gohlis-Arkaden 
(17 Uhr). �

Solaris-Cup 
bei der Ökofete

Mit selbst gebauten Solar-
autos oder -booten können 
Kinder und Jugendliche am 
18. Juni beim Solaris-Cup im 
Rahmen der Ökofete 2017 im 
Clara-Zetkin-Park starten. 
Sich anmelden und trainieren 
können sie vor Ort ab 10.30 
Uhr. Voraussichtlich 11.30 
Uhr wird der Wettbewerb 
offi ziell eröffnet.

Bei der Ökofete wird auch 
die neue Klimaschutzleitstelle 
des Amtes für Umweltschutz 
mit einem Stand vertreten 
sein. Dort beantworten Mit-
arbeiter Fragen und stellen 
ihre Arbeit vor. �

www.leipzig.de/
prager-strasse

Geschwister-Scholl-Schu-
le und Jesco-von-Puttka-
mer-Schule heißen die Preis-
träger im Kinder- und Jugend-
umweltwettbewerb der Stadt 
Leipzig 2017. Bürgermeister 
Thomas Fabian hatte ihnen 
und weiteren besonders 
aktiven Leipziger Umwelt-
bildungseinrichtungen am 
12. Juni im Botanischen Lehr-
garten des Schulbiologiezent-
rums Leipzig ihre Auszeich-
nungen überreicht. Sie erhalten 
den Preis für ihre vorbildliche 
und nachhaltige Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen im 
Rahmen der Umweltbildung. 
Er ist mit 750 Euro Preisgeld 
dotiert. „Der Kinder- und 

Jugendumweltwettbewerb 
zeigt, wie Lernen mit allen 
Sinnen Freude machen kann. 
Die Schüler erleben hier ganz 
direkt, wie wir alle tagtäglich 
Natur und Umwelt beeinfl us-
sen und gezielt mitgestalten 
können“, meint Bürgermeister 
Fabian. „Es freut mich immer 
wieder zu sehen, mit welchen 
Ideen und mit wie viel Elan sich 
die Kinder und Jugendlichen 
am Wettbewerb beteiligen.“

Bei verschiedenen Pro-
jektwettbewerben über-
zeugten zudem das Kinder- 
und Jugendkulturzentrum 
O.S.K.A.R., die Medienwerk-
statt Leipzig – LeISA gGmbH 
sowie mehrere Schulen. �

Kinder- und Jugendumweltpreis 
der Stadt verliehen

http://www.leipzig.de/prager-strasse
http://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadterneuerung-in-leipzig/foerderprogramme/soziale-wohnraumfoerderung/


Anzeigen

Immer öfter erlebt man es: 
Wer mit der ganz normalen 
Bankkarte bezahlen möchte, 
steht vor dem Lesegerät und 
dort steht dann „Karte ein-
stecken oder vorhalten“. Die 
girocard in den Kartenspalt 
zu stecken ist ja nichts Neu-
es. Aber vorhalten? Kontakt-
loses Bezahlen nennt sich 
diese neue Technologie, bei 
der die Bankkarte mit ei-
nem Abstand von 3-4cm nur 
noch vor das Bezahlterminal 
gehalten wird. Wir erklären, wie 
genau das kontaktlose Bezahlen 
funktioniert und warum es so 
praktisch ist.

Die kontaktlos-Technologie macht 
das Bezahlen mit der girocard 
künftig noch schneller und einfa-
cher. Wird man vom Terminal dazu 
aufgefordert, muss die Karte nur 
noch vor das Terminal gehalten 

werden und schon wird der Betrag 
vom Konto abgebucht. Bei Beträ-
gen bis 25 Euro ist in der Regel 
nicht mal mehr eine PIN nötig. 
Und das ist genau so sicher wie das 
gewöhnliche Bezahlen mit Stecken 
der Karte, denn: Die Funktion ba-
siert auf dem girocard-System der 
Deutschen Kreditwirtschaft. Bei 
diesem wurde seit Jahren kein 
einziger Schadensfall verzeichnet.

Bald an allen Kassen

Die Technologie verbreitet 
sich schnell: Viele Institu-
te statten nun nach und 
nach ihre girocards mit 
der kontaktlos-Funktion 
aus. Bereits heute gibt es 
rund 18 Mio. solcher Bank- 
und Sparkassenkarten – bis 
2020 sollen es mindestens 
75 Mio. sein. Ob man mit  
girocard kontaktlos bezah-
len kann, zeigt ein Wellen-

symbol auf der Vorderseite der 
Karte. Auch immer mehr Händ-
ler führen girocard kontaktlos 
ein. So kann man etwa bei Rewe,  
Penny, Aldi, Lidl, Esso oder auch 
bei dm damit bezahlen. Viele 
weitere planen bereits die Ein-
führung. Mit dieser steigenden 
Verbreitung wird kontaktloses 
Bezahlen bald zur Normalität 
an Deutschlands Kassen.

Immer an der schnellsten Kasse
Bezahlen mit der girocard
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Schneller Bezahlen an der Kasse: Karte vorhalten, fertig!

Weinliebhaber aufgepasst: EDEKA  
hat ab sofort eine exklusive  
Weltneuheit aus Deutschland im 
Weinregal. Unter der Linie „Robert 
Weil Junior“ präsentieren sich drei 
neue Burgunder-Weißweine, die 
durch ihre Eleganz und Feinheit 
bestechen. Sie heißen Weißburgun-
der unique 2016, Grauburgunder  
unique 2016 und Chardonnay 
unique 2016.

Neu und exklusiv bei EDEKA
Winzer-Ikone Wilhelm Weil hat 
sein ganzes Können und Wissen in 
die Herstellung der jungen Linie  
gesteckt und sich ganz bewusst 
für eine Exklusiv-Kooperation 
mit EDEKA entschieden: Lebens-
mittelkompetenz, gut sortierte 
Weinabteilungen sowie Menschen, 
die Qualität zu schätzen wissen 
und Spaß am Genuss haben –  
die anspruchsvollen Partner  
verbindet die gleichen Werte.

Weinhaus Robert Weil vereint 
Tradition und Innovation

Das Rheingau ist weltberühmt für 
seine exzellenten Weine. Seit Jahr-
hunderten werden auf der rechten  

Rheinseite traditionell Riesling- 
Reben angebaut und Robert Weil 
wird seit zwei Jahrzehnten als das 
Aushängeschild der Rheingauer  
Rieslingwelt gesehen. Auf der 
linken Rheinseite in Rheinhes-
sen gedeihen dagegen Burgunder- 
Reben besser. Und da der innovative  
Mitinhaber und Weinmacher  
Wilhelm Weil stets einen Schritt 
weiter denkt, wuchs der Wunsch 
ebenfalls „die Burgunder zum  
Tanzen zu bringen“ und sor-
ten typische Burgunderweine zu  
kreieren.

So schmecken genussvolle 
Momente mit Charakter

Herausgekommen sind ein unbe-
kümmerter Weißburgunder, ein 
frischer Grauburgunder und ein 
gehaltvoller Chardonnay. Dabei 
spiegelt jeder Wein das Typische 
seiner Art wider und ist damit  
einzigartig – eben „unique“.

Exklusive Kooperation mit dem Weinhaus Robert Weil
EDEKA feiert Weißwein-Premiere der Marke  

„Robert Weil Junior“

Testsieger Gutes tun

Service am Kunden Essen und Trinken

REWE ist in der Kombination 
von Service und Preis führend im 
deutschen Lebensmitteleinzelhan-
del. Zu diesem Ergebnis kommt 
die Studie „Lebensmittelmärkte 
2017“, die das Deutsche Institut 
für Service-Qualität (DISQ) im 
Auftrag des Nachrichtensenders 
n-tv erstellt hat. 

In der Studie heißt es zur Begrün-
dung: „Als günstigster Vollsorti-
menter mit überzeugendem Ser-
vice erzielte REWE den Testsieg 
(Qualitäts urteil: gut). Die Mitar-
beiter nahmen sich ausreichend 
Zeit für die Kunden, beantwor-
teten alle Fragen korrekt und ga-
ben individuelle Auskünfte. Das 
Angebot war sowohl in puncto 
Sorten- und Markenauswahl 
als auch in Hinblick auf Bio-
Produkte und Frischwaren viel-
fältig. In allen getesteten Märkten 

gab es Fleisch- und 
Käsetheken mit Be-
dienung. Darüber 
hinaus waren die Le-
bensmittel in einem 
ansprechenden Zu-
stand. Das Filialum-
feld fi el durch saube-
re Räumlichkeiten 
sowie eine über-
sichtliche Waren-
präsentation positiv 
ins Gewicht. Zudem 
standen stets kos-
tenfreie Parkplätze 
zur  Verfügung. 
Die Märkte waren 
im Durchschnitt 
14,5 Stunden pro Tag 
geöffnet.“ 

Das unabhängige DISQ hatte 
bundesweit jeweils zehn Märkte 
von 13 Lebensmitteleinzelhan-

delsketten unter die 
Lupe genommen, 
ohne dass diese von 
den Testern etwas 
mitbekamen. In die 
Bewertung gingen 
die Analyseergeb-
nisse zu Service und 
Preisen gleichge-
wichtig ein. Im Ge-
samtergebnis belegt 
REWE mit 78,4 von 
maximal 100 er-
reichbaren Punkten 
den Spitzenplatz im 
Ranking. 

In der Studie „Trusted 
Brands 2017“ von 
R e a d e r ‘ s - D i g e s t 

konnte sich REWE klar vor dem 
US-Konzern Amazon platzie-
ren, da deutlich mehr Verbrau-
cher dem deutschen Handels-

unternehmen höchstes Vertrauen 
schenken. „Die Verbraucher ach-
ten immer stärker auf Qualität, 
regionale Produkte und Angebo-
te. Gut jeder zweite Deutsche ist 
bereit mehr zu investieren, wenn 
ein Produkt aus seinem regio-
nalen Umfeld kommt“, erklärte 
Advertising Manager Holger 
Grossmann, der bei Reader’s Digest 
das „Trusted Brands“-Projekt 
verantwortet.

Für die Studie „Trusted Brands“ 
befragt Reader‘s Digest bevöl-
kerungsrepäsentativ mehr als 
4.000 Personen in einer offe-
nen Fragestellung zu ihren ver-
trauenswürdigsten Marken. Die 
„Most Trusted Brands“ werden 
für 20 Produktkategorien ermit-
telt. REWE setzte sich in der Kate-
gorie Handelsunternehmen gegen 
130 Marken durch.

REWE hat die besten Märkte und zufriedensten Kunden
Studien belegen : Vertrauenswürdiger als Amazon und beim 

Preis-Leistungs-Verhältnis besser als die Konkurrenz

Eine Tasche, die nicht nur beim 
Tragen hilft: Ab sofort gibt es bei 
Netto Marken-Discount eine bun-
te Spendentasche für 29 Cent zu 
kaufen, wovon ein Spendenanteil 
von 10 Cent an Kinderprojekte 
der „Stiftung RTL – Wir helfen  
Kindern e.V.“ geht. Gemeinsam mit 
Schauspielerin und „RTL – Wir  
helfen Kindern“-Projektpatin  

Susan Sideropoulos 
malten Kinder des Ber-
liner RTL-Kinderhauses  
„Arche“ unter dem 
Motto „Meine Freunde 
und ich“ Motive für die 
Spendentasche.

Schon in den Vorjah-
ren war die Kundenre-
sonanz auf die Aktion 
sehr gut. Die Spenden-
summe wird in diesem 
Jahr wieder um eine 
Unternehmensspende 
von Netto ergänzt und 
der RTL-Stiftung im 

Rahmen des RTL-Spendenmara-
thons im Herbst überreicht. Bis 
dahin heißt es: Fleißig Spenden-
taschen kaufen und Gutes tun!

Mehr Informationen: 
www.netto-online.de/

RTL-Wir-helfen-Kindern.chtm

Jetzt bei Netto: Bunte Spendentasche 
für Kinder in Not
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Säureabbau erleichtert 
das Abnehmen

(djd). Wer träumt nicht davon, 
möglichst mühelos zur Traum-
fi gur zu gelangen? Allerdings 
gelingt es nur wenigen, den 
richtigen Mix aus kalorienredu-
zierter Kost und Bewegung zu 
fi nden, um dauerhaft Gewicht zu 
verlieren. So erreichen lediglich 
fünf Prozent der Abnehmwilli-
gen ihr Idealgewicht. Ein neues 
Diätprogramm zeigt nun, wie 
man es tatsächlich schaffen kann. 
Bei der wissenschaftlichen Unter-
suchung nahmen die Probanten 
am stärksten ab, die drei Fakto-
ren kombinierten: regelmäßige 
Bewegung, normale Ernährung 
mit dazwischengeschalteten 
Fastentagen sowie Entsäuerung 
mit basischen Mineralstoffen. Im 
neuen Basica Diätkonzept wird 
diese erfolgreiche Strategie nun 
alltagstauglich umgesetzt. Eine 
konkrete Anleitung, worauf es 
dabei ankommt, enthält eine 
kostenlose Broschüre, die unter 
www.basica.de heruntergeladen 
werden kann. Neben fundierten 
Tipps sind darin auch Rezepte für 
basische Gerichte, eine Gemüse-
brühe für die Fastentage sowie 
ein abwechslungsreicher Trai-
ningsplan für mehr Bewegung 
im Alltag zu fi nden, der von 
Bewegungsprofi  Stefanie Molln-
hauer ausgearbeitet wurde. Die 
Sportmedizinerin hat zudem ein 
Tagebuch konzipiert, das tägliche 
Notizen zu Training, Gewicht 
und Befi nden ermöglicht und 
die Motivation hoch halten soll.
Grundlage des Diätkonzeptes ist 
eine leckere, kalorienbewusste 
Ernährung, kombiniert mit einer 
ergänzenden Einnahme von 
Basica Direkt. Das Basenpräparat 
baut mit seinen basischen Mine-
ralstoffen und Spurenelementen 
überschüssige Säure ab, die auf-
grund des Fettabbaus während 
einer Diät entsteht. Dies schützt 
vor der Diätkrise und unterstützt 
die Gewichtsreduktion. Zusätz-
lich wird das Wohlbefinden 
gesteigert.

Viktorianische Hochzeit
Erste Eheschließung in den Kasematten unter dem Neuen Rathaus

Am Freitag vor Pfi ngsten hat sich das erste Brautpaar in den sanierten und umgebauten Gewölben 
unter dem Neuen Rathaus das Jawort gegeben. Gabriele Lange und Uwe Gradehand aus Leipzig fei-
erten in den Kasematten der ehemaligen Pleißenburg mit Freunden und Familie eine viktorianische 
Hochzeit – passend zum Beginn des Wave-Gotik-Treffens. Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning 
(links) und Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau (rechts) freuten sich genauso über die gelungene Pre-
miere wie Standesamtsleiter Uwe Bernhardt: „Mit den Kasematten bieten wir mitten im Zentrum der 
Stadt einen weiteren attraktiven Ort für Eheschließungen an“, so Bernhardt. Es gibt bereits zahlreiche 
Anfragen für die historischen Gewölbe am Burgplatz.                                     Foto: Stefan Nöbel-Heise

Kommunalpolitik
Leipziger Amtsblatt
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Das Amt für Statistik und Wah-
len hat kürzlich seine Auswer-
tung des ersten Vierteljahres 
vorgelegt. Der Statistische 
Quartalsbericht wirft einen 
Blick auf die Zahlen, Daten und 
Fakten zur Bevölkerungsent-
wicklung in Leipzig. Die wohl 
wichtigste Zahl: Ende März 
2017 hatte die Stadt laut Mel-
deregister insgesamt 582 277 
Einwohner – 11 282 mehr als 
vor einem Jahr. Der Bevölke-
rungszuwachs entstand auch 
2016 in hohem Maße durch 
Zuzug. Eine Analyse der Wan-
derungsentwicklung zeigt, 
dass per saldo 13 193 Personen 
mehr zu- als wegzogen. An 
den seit 2010 steigenden Über-
schüssen haben sowohl die 
neuen als auch die alten Bun-
desländer und die EU-Staaten 
einen großen Anteil. 

Die größte Gruppe unter 
den Zugezogenen kommt 
aus dem Ausland, obgleich 
2016 die Zahl der Asylsu-
chenden deutlich zurückge-
gangen ist. Für die Statisti-
ker ein Hinweis, dass auch 
die Bevölkerungsgruppe mit 
Migrationshintergrund viel-
fältiger wird. Am Jahresende 
2016 hatten 77 559 Leipziger 
einen Migrationshintergrund, 
was einem Anteil von 13,4 

„Ohne uns kein WIR!“ – 
zweites Leipziger Frauenfestival

„Ohne uns kein WIR!“ heißt 
es am 24. Juni von 14 bis 23 
Uhr auf dem Marktplatz zum 
zweiten Leipziger Frauen-
festival. Die Idee des Festivals 
ist, Frauen der Stadt in ihrer 
Souveränität, Individualität 
und Lebensfreude öffentlich 
zu feiern und ihre aktive 
und gleichberechtigte Betei-
ligung zu fördern. Das große 
Fest für die ganze Familie 
wartet mit internationalen 
und nationalen Künstlerin-
nen auf, daneben gibt es 
Open-Air-Messestände und 
Mitmachaktionen. Auch für 
das leibliche Wohl ist gesorgt. 

Zahlen und Fakten zur 
Leipziger Bevölkerung

In der kommenden Woche 
steht die Stadt wieder ganz im 
Zeichen der jüdischen Kultur. 
Zentrales Thema der Jüdi-
schen Woche in diesem Jahr 
wird das 170-jährige Jubiläum 
der jüdischen Gemeinde in 
Leipzig sein. Unter dem Motto 
„Massel tov!“ verspricht die 
Jüdische Woche vom 18. bis 
25. Juni eine große „Geburts-
tagsfeier“ mit Jazz, Soul, Welt-
musik, synagogaler Musik, 
Klassik, Literatur, Vorträgen, 
Ausstellungen und öffentli-
chen Gottesdiensten an mehr 
als 60 Veranstaltungsorten 
und auf über 110 Veranstal-
tungen.

Im Museum für Druckkunst 
widmet sich die Schau „New 
Types“ der Pionierarbeit 
hebräischen Grafi kdesigns im 
20. Jahrhundert von Franzisca 
Baruch, Henri Friedlaender 
und Moshe Spitzer. Sie lebten 
in Leipzig beziehungsweise 
Berlin und wurden stark vom 
Werkbund und vom Bauhaus 
beeinfl usst. Die Schriften und 
Symbole der drei Gestalter 
sind bis heute im öffentlichen 
Raum, in der hebräischen 

Jubiläumsfeier zur 
Jüdischen Woche 2017

Anhaltender Trend: Leipzig bleibt die am stärksten wachsende 
Großstadt Deutschlands (Wanderungssalden je 1000 Einwohner).

Grafi k: Stadt Leipzig

Prozent an der Gesamtbe-
völkerung entspricht. Neben 
51 861 Ausländern waren 
25 698 Personen mit deutscher 
Staatsbürgerschaft und einem 
Migrationshintergrund in 
Leipzig gemeldet. Dem Wan-
derungsplus stehen verstärkte 
Abmeldungen vor allem ins 
Umland und in andere Gegen-
den Sachsens gegenüber. Dies 
hat auch einen Effekt auf 
die Zahl der Pendler in der 
Stadt: Zur Jahresmitte 2016 
erreichten sowohl die Zahl 
der Auspendler mit 58 909 als 
auch die Zahl der Einpendler 
mit 96 088 neue Höchstwerte.

Neben den Wanderungs-
trends und den aktuellen Zah-
len und Fakten für das erste 
Vierteljahr 2017 thematisieren 
die Beiträge des Berichtes die 
Lebens- und Einkommenssitu-
ation Alleinlebender, Einkom-
mensreichtum, Tourismus, 
Studierende, Kfz-Bestand und 
Luftverkehr. Ferner werden 
Übergewicht und Adipositas 
bei Leipziger Kindern und 
Erwachsenen untersucht. Der 
Bundestagswahl am 24. Sep-
tember ist ein weiterer Beitrag 
gewidmet. �

Unter den hochkarätigen 
Künstlerinnen des diesjähri-
gen Programms fi nden sich 
Rebeca Lane aus Guatemala, 
Karolina Trybala, DJ Ipek 
und viele andere. Daneben 
werden in kurzen Talkrunden 
aktive Frauen vorgestellt, 
zum Beispiel Leipziger Poli-
tikerinnen und Beata Kozak, 
die Herausgeberin der einzi-
gen feministischen Zeitschrift 
in Polen. Das Frauenfestival 
wurde ursprünglich zur 
1 000-Jahr-Feier der Stadt 
Leipzig ins Leben gerufen 
und erlebt in diesem Jahr 
seine zweite Aufl age. �

www.leipzig.de/
juedische-woche

Stasi zwischen Repression und Ohnmacht
Die Leipziger Außenstelle 
der Stasi-Unterlagenbehörde 
des Bundes präsentiert in 
Kürze zwei neue Ausstel-
lungen. „Mauern. Gitter. 
Stacheldraht“ thematisiert die 
politische Repression in der 
Sowjetischen Besatzungszone 
und DDR von 1945 bis 1990. 
Eröffnet wird diese Schau mit 
einer öffentlichen Podiums-
diskussion am 27. Juni um 19 
Uhr in der BStU-Außenstelle 
am Dittrichring 24. Zu Gast 
sind Alexander W. Bauersfeld 

und Bernd Stracke, beide 
werden über ihre Repressi-
ons- und Hafterfahrungen 
berichten. Der Eintritt zur 
Veranstaltung ist frei. Die 
Ausstellung wird anschlie-
ßend bis zum 15. Oktober zu 
besichtigen sein.

Ebenfalls ab 27. Juni wid-
met sich eine Schau der „Stasi 
Ohn(e)Macht“. Anhand zeit-
genössischer Fotos können 
sich Besucher einen Eindruck 
vom erfolgreichen Wider-
stand der DDR-Bevölkerung 

gegen das SED-Regime und 
seine Geheimpolizei ver-
schaffen. Die Aufmerksam-
keit liegt hier insbesondere 
auf den Ereignissen vor Ort 
in Sachsen im Herbst 1989. 
„Stasi Ohn(e)Macht“ wird 
bis zum Ende des Jahres am 
Dittrichring zu sehen sein.

Beide Sammlungen sind 
jeweils von Montag bis Frei-
tag von 8 bis 18 Uhr sowie 
am Samstag, Sonntag und an 
Feiertagen von 10 bis 18 Uhr 
für Besucher geöffnet. �

Buchgestaltung und diversen 
Printmedien in Israel präsent.

Gezeigt werden bis zum 
30. Juni auch die Wettbewerbs-
ergebnisse zur künstlerischen 
Gestaltung des Herzliyaplat-
zes. Die Stadt hatte einen 
zweistufi gen Wettbewerb zur 
Gestaltung des nach der Leip-
ziger Partnerstadt benannten 
Platzes ausgelobt. Die fünf 
Entwürfe der zweiten Stufe 
sind im Rahmen der Jüdi-
schen Woche öffentlich beim 
Stadtplanungsamt im Neuen 
Rathaus (5. OG) einsehbar. 

Neben diversen weiteren 
Ausstellungen laden bis zum 
25. Juni Konzerte, Lesungen, 
Diskussionen und Theaterstü-
cke zur Refl exion und Beschäf-
tigung mit jüdischem Leben 
sowie jüdischer Geschichte 
und Kultur ein. Seit 1992 wird 
die Jüdische Woche alle zwei 
Jahre von der Stadt Leipzig 
gemeinsam mit der Israeliti-
schen Religionsgemeinde zu 
Leipzig und der Ephraim Car-
lebach Stiftung ausgerichtet. �

statistik.leipzig.de

Statistischer Quartalsbericht liegt vor

http://www.leipzig.de/freizeit-kultur-und-tourismus/veranstaltungen-und-termine/jubilaeen-und-festivals/juedische-woche/
http://statistik.leipzig.de/


 Termine

Grundstücksverkehrs-
ausschuss

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 
19.06., 17.00 Uhr, Neues Rathaus, Raum 259
- Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffent-

licher Sitzung
- Es liegen keine Vorlagen vor.
Beschlüsse aus der 49. nichtöffentlichen Sit-
zung am 27.03.2017
Es wurden keine Beschlüsse gefasst.
Beschlüsse aus der 50. nichtöffentlichen Sit-
zung am 10.04.2017
Es wurden keine Beschlüsse gefasst.
Beschlüsse aus der 51. nichtöffentlichen Sit-
zung am 24.04.2017
Es wurden keine Beschlüsse gefasst.
Beschlüsse aus der 50. öffentlichen Sitzung 
am 10.04.2017
- Erst- und Zweitvorlage für Grundstücksverkauf: 

Vermarktungsverfahren Lindenauer Hafen, 2. 
Vermarktungsabschnitt Los 7A (VI-DS-03696)

- Verkauf der Flurstücke 375/58, 375/59 und 
375/29 (Teilfl äche) der Gemarkung Eutritzsch 
(VI-DS-03845)

- Pferderennbahn Scheibenholz: Zustimmung 
zur Veräußerung des Erbbaurechts an den 
Grundstücken 2562/16 und 2562/17, Gemar-
kung Leipzig an den Verein Concordia Schei-
benholz e. V. (VI-DS-03852)

Beschlüsse aus der 51. öffentlichen Sitzung 
am 24.04.2017
- Verkauf der Flurstücke 40/5, 41/2 und 42/2 der 

Gemarkung Heiterblick (VI-DS-03838)
Beschlüsse aus der 52. öffentlichen Sitzung 
am 08.05.2017
Es wurden keine Beschlüsse gefasst. 

Der Vorsitzende 
des Grundstücksverkehrsausschusses

Sprechzeiten 
der Friedensrichter

Schiedsstelle Mitte/Nordost
Stadthaus (Raum U 33), Michael Löffl er, Tel. 
1 23 35 30 (dienstlich), Sprechtag: 2. Do./Monat, 
16.00-18.00 Uhr
Schiedsstelle Ost/Südost
Stadthaus (Raum U 33), Christa Taube-Rohde, 
Tel. 1 23 35 30 (dienstlich), Sprechtag: 3. Mi./Mo-
nat, 16.00-17.00 Uhr
Schiedsstelle Süd/Südwest
Stadthaus (Raum U 33), Dirk Hanschke, Tel. 0176 
70 20 80 45, Fax: 03212 1 37 31 75, E-Mail: frie-
densrichter-hanschke@web.de, Sprechtag: 1. Di./
Monat, 16.00-18.00 Uhr
Schiedsstelle Nordwest/Nord
Stadthaus (Raum U 33), Doreen Kempf, Tel. 
1 23 35 30 (dienstl.), E-Mail: doreen.kempf@leipzig.
de, Sprechtag: letzter Fr./Monat, 14.00-15.00 Uhr
Schiedsstelle West/Alt-West
Stadthaus (Raum U 33), Nadine Stitterich, Tel. 
1 23 35 30 (dienstlich), Sprechtag: 3. Dienstag im 
Monat, 16.00-17.00 Uhr
Das Verfahren vor dem Friedensrichter dient 
dem Ziel, Rechtsstreitigkeiten durch eine Eini-
gung der Parteien beizulegen. Der Friedensrich-
ter kann in bürgerlich-rechtlichen und in straf-
rechtlichen Rechtsstreitigkeiten schlichtend tätig 
werden. Das Informationsgespräch ist kostenfrei. 
Anfragen unter Tel. 1 23 35 20 oder rechtsamt@
leipzig.de 

Veranstaltungen 
der Fraktionen

Die Linke
19.06., 16.00-18.00 Uhr, Wahlkreisbüro Grünau, 
Stuttgarter Allee 16
- Bürgersprechstunde in Grünau mit Sören Pell-

mann
AfD
30.06., 16.00-18.00 Uhr, Neues Rathaus, Martin-
Luther-Ring 4-6,  Zimmer 178
- Gemeinsame Bürgersprechstunde von Stadt-

rat Jörg Kühne und SBB Nordost Jens Mehl-
horn (Voranmeldung unter Tel. 1 23 21 62) 

Eröffnung und Begrüßung
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Feststellung der Tagesordnung
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffent-
licher Sitzung
Niederschrift
- Niederschrift der Sitzung vom 17.05.2017

Teil I: Beschlussprotokoll; Teil II: Verlaufs-
protokoll

Eilentscheidung des Oberbürgermeisters
Mandatsveränderungen
Einwohneranfragen (Der Tagesordnungspunkt 
wird gg. 17.00 Uhr aufgerufen.)
 - Sachstand zum Ersatzneubau der 31. Grund-

schule (schriftl. Beantwortung); Einreicher: 
Bernd Buchwald

 - Bürgereinwendungen zum Doppelhaushalt 
2017/18 der 46. Schule (schriftl. Beantwor-
tung); Einreicher: Katharina Kerner

 - Sitzung des Stadtrates am 17.05.2017 (schriftl. 
Beantwortung); Einreicher: Birgit Lawerenz

 - Bürgereinwendungen zur Thematik „Schaf-
fung einer Schulsozialarbeiterstelle“ zum 
Doppelhaushalt 2017/18 Leipzigs (schriftl. 
Beantwortung); Einreicher: Mike Pfützner

 - Beschlussumsetzung Vorhabenbezogener 
Bebauungsplan Nr. 307; Einreicher: Friede-
mann Goerl

 - Bürgereinwendungen zum Doppelhaushalt 
2017/18 der Schule am Floßplatz (schriftl. 
Beantwortung); Einreicher: Peggy Grzelak

 - Bürgereinwand zum Doppelhaushalt 
2017/18 der Robert-Schumann-Schule 
(schriftl. Beantwortung); Einreicher: Ale-
xandra Gey

 - Neubau Kita Watestraße 3/Flurstück 503/12 
Gemarkung Connewitz; Einreicher: Jutta 
Stantke

 - Bürgereinwand zum Doppelhaushalt 
2017/18 der Paul-Robeson-Schule (schriftl. 
Beantwortung); Einreicher: Hardtmut 
Bohnau

 - Wir fordern die Sanierung des kleinen 
Schösserhauses und dessen Nutzung als 
bürgerschaftlich-kommunale Einrichtung in 
Kleinzschocher!; Einreicher: Sandra Saalbach, 
Bürgerinitiative Kleinzschocher

 - Vorhaltefl ächen der Stadt Leipzig zur Er-
richtung von Schulstandorten (schriftl. Be-
antwortung); Einreicher: Konstanze Beyerodt

 - Bürgereinwendungen zum Doppelhaushalt 
2017/18 der Schule am Weißeplatz (schriftl. 
Beantwortung); Einreicher: Sandy Bednarsky

 - „Brandschutzertüchtigung“ an der Ge-
schwister-Scholl-Schule-Grundschule (BE 
0111/17/18 Brandschutzsanierung beenden/
BE 0121 Trenntüren) (schriftl. Beantwortung); 
Einreicher: Antje Kurth

 - Nachfrage zur Antwort unserer Bürgeranfra-
ge vom 12.04.2017 „Mittel für Instandhaltung 
und Bau von Schulen“ (VI-EF-03948-AW-01) 
(schriftl. Beantwortung); Einreicher: Florian 
Kurth

 - Nachfrage zur Synopse zum Schulentwick-
lungsplan (SEP) vom Mai 2017 (schriftl. 
Beantwortung); Einreicher: Michael Gerhardt

 - Bürgereinwendung BE 0073/17/18 zum 
Doppelhaushalt 2017/18 der Alfred-Kästner-
Schule (schriftl. Beantwortung); Einreicher: 
Rene Behla

 - Bürgereinwendung BE 0066/17/18 zum Dop-
pelhaushalt 2017/18 der 100. Schule (schriftl. 
Beantwortung); Einreicher: Michael Schauer

 - Bürgereinwendung BE 0064/17/18 zum Dop-
pelhaushalt 2017/18 der 90. Schule (schriftl. 
Beantwortung); Einreicher: Doreen Matjeschk

 - Bürgereinwendung BE 0063/17/18 zum Dop-
pelhaushalt 2017/18 der 85. Schule (schriftl. 
Beantwortung); Einreicher: Peter Matjeschk

 - Mensaanbau an der Geschwister-Scholl-
Schule-Grundschule (BE 0116/17/18) 
(schriftl. Beantwortung); Einreicher: Andre 
Schuster

 - Bürgereinwendungen zum Doppelhaushalt 
2017/18 der Grundschule Liebertwolkwitz 
(schriftl. Beantwortung); Einreicher: Daniela 
Miedniak

 - Besetzung der Schulsozialarbeiterstellen 
(schriftl. Beantwortung); Einreicher: Jens 
Reißmann

 - Bürgereinwendung BE 0087/17/18 zum 
Doppelhaushalt 2017/18 der August-Bebel-
Schule (schriftl. Beantwortung); Einreicher: 
Petra Schmidt

 - Bürgereinwendungen zum Doppelhaushalt 
2017/18 der 33. Schule (schriftl. Beantwor-
tung); Einreicher: Peter Weckwerth

 - Bürgereinwendung BE 0220/17/18 zum Dop-
pelhaushalt 2017/18 der Petrischule (schriftl. 
Beantwortung); Einreicher: Thomas Krüger

Petitionen (werden nach TOP Einwohneranfra-
gen aufgerufen.)
 - Ein Soziales Zentrum in der Platostraße 1; 

Einreicher: Petitionsausschuss
 - Sitzgelegenheiten an Haltestellen von 

Friedhofseingängen; Einreicher: Petitions-
ausschuss

 - Musik-Akademie in der Südvorstadt; Einrei-
cher: Petitionsausschuss

 - Petition zur Umbenennung des südwest-
lichen Teils des Innenstadtrings von „Martin-
Luther-Ring“ in „Martin-Sonneborn-Ring“; 
Einreicher: Petitionsausschuss

Wichtige Angelegenheit der Stadtbezirks-
beiräte gem. § 5 Abs. 5 der Geschäftsordnung 
der Stadtbezirksbeiräte (werden nach TOP 
Petitionen aufgerufen.)
 - Zusätzliche Querungsmöglichkeit für Fuß-

gänger in der Zschocherschen Straße – Ver-
weisung; Einreicher: SBB Südwest

 - Errichtung einer Sporthalle am Standort der 
Christian-Gottlob-Frege-Schule, Oberschule 
der Stadt Leipzig – Verweisung; Einreicher: 
SBB Nordost

Besetzung von Gremien
- Seniorenbeirat – Abberufung und Bestellung 

eines Mitgliedes (5. Änderung)
- Stadtbezirksbeirat Ost – Abberufung eines 

Mitgliedes (5. Änderung)
- Stadtbezirksbeirat Altwest – Abberufung und 

Bestellung eines Mitgliedes (5. Änderung)

- Kinder- und Familienbeirat – Bestellung eines 
Mitgliedes (6. Änderung)

- Behindertenbeirat – Abberufung und Bestel-
lung eines Mitgliedes (7. Änderung)

- Beirat für Gleichstellung – Bestellung eines 
Mitgliedes (3. Änderung)

- Beirat für Tierschutz – Bestellung eines Mit-
gliedes (3. Änderung)

- Kleingartenbeirat – Bestellung eines Mit-
gliedes (1. Änderung)

- Migrantenbeirat – Bestellung eines Mitgliedes 
(4. Änderung)

Wahl und Entsendung der Vertreter der Stadt 
Leipzig in Aufsichtsräte, Zweckverbände und 
Gremien, in denen die Stadt Mitglied ist
- Vertreter der Stadt Leipzig im Aufsichtsrat 

der Leipziger Wohnungs- und Baugesell-
schaft mbH (3. Änderung der Besetzung vom 
21.01.2015 gemäß VI-DS-00906); Einreicher: 
Oberbürgermeister

Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung 
und Verweisung in die Gremien gem. § 5 Abs. 
3-5 der Geschäftsordnung (Die Anträge fi nden 
Sie in der aktualisierten elektronischen Version 
der TO in Allris https://ratsinfo.leipzig.de.)
Anträge zur Beschlussfassung
- Transparenz trotz Verschwiegenheitspfl ich-

ten verbessern; Einreicher: SPD-Fraktion
- Regelung zum Umgang mit gas- oder elek-

trisch betriebenen Wärmestrahlern; Einrei-
cher: Fraktion Die Linke; Einreicher: Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen

- Gesicherter Anteil der jährlichen Erhö-
hung für die Projektförderung ab 2018 (A 
0035/17/18); Einreicher: Fraktion Die Linke; 
Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen; 
Einreicher: SPD-Fraktion

- Einrichtung von Radfahr-Schutzstreifen in 
der Erich-Zeigner-Allee (A 0075/17); Einrei-
cher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

- Verminderung wirtschaftlicher Ausfälle 
in der Landwirtschaft und Erhöhung des 
Hochwasserschutzes in landwirtschaftlichen 
Bereichen (OR 0014/17); Einreicher: Ort-
schaftsrat Engelsdorf

- Aufwertung und Verbesserung der Grün-
anlage „Festwiese“ im Zentrum Mölkaus 
(zwischen Zweinaundorfer/Gottschalk- und 
Albrechtshainer Straße) (OR 0054/14/18); 
Einreicher: Ortschaftsrat Mölkau

- Generationenspielplatz in Mölkau (OR 
0055/17/18); Einreicher: Ortschaftsrat Möl-
kau

- Leipzig Stiftung – Wohnungsbau aber auch 
sozial!; Einreicher: SR Weber, SR Riekewald, 
SR Elschner, SR Schlegel, SR Gabelmann, SR 
Deissler, SR Schenk

- Sicherung der Transparenz bei Freihändigen 
Vergaben; Einreicher: Mitglieder des Stadt-
rates im Vergabeausschuss VOB

- Ruhender Verkehr in den Stadtteilen Altlinde-
nau und Leutzsch; Einreicher: CDU-Fraktion

- Frauenförderung in städtischen Unterneh-
men; Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen

- Leipzig fördert Jubiläumsjahr 2019 zum 200. 
Geburtstag Clara Schumanns; Einreicher: 
Stadträtinen A. Körner, A. Niermann, K. 
Schenk, M. Gehrt, Dr. G. Märtens

- Schaffung eines sicheren Verkehrsüberweges 
Hohe Straße/Bernhard-Göring-Straße; Ein-
reicher: Jugendbeirat/Jugendparlament

- Bürgerentscheid zum „Leipziger Freiheits- 
und Einheitsdenkmal“; Einreicher: Fraktion 
Die Linke

- Unterstützung der Israelitischen Religions-
gemeinde zu Leipzig – Finanzzuschuss; 
Einreicher: CDU-Fraktion, Fraktion Die 
Linke, SPD-Fraktion, Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen

Anfragen an den Oberbürgermeister
- Neuanträge auf Leistungen nach SGB II 

in Relation zum Bevölkerungswachstum: 
Fakten und Schlussfolgerungen (schriftl. 
Beantwortung); Einreicher: CDU-Fraktion

- Beteiligungsverfahren für die Überarbeitung 
des Nahverkehrsplanes; Einreicher: Fraktion 
Die Linke

- Umsetzungsstand wirtschaftsfreundliche 
Kommunalverwaltung; Einreicher: SPD-
Fraktion

- Leipzig auf dem Weg zur Friedlichen Revolu-
tion – Stand der Umsetzung der gemeinsamen 
Vereinbarung; Einreicher: Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen

- Arbeitsstand der Ausarbeitung eines neuen 
Sicherheitskonzeptes für das Neue Rathaus 
(mündl./schriftl. Beantwortung); Einreicher: 
AfD-Fraktion

- Stadtwerke-Engagement in Polen: Alles öko?; 
Einreicher: Fraktion Freibeuter

- Wie weiter mit dem Schlobachshof?; Einrei-
cher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

- Zugeparkte Radfahrstreifen beim Spinnerei-
rundgang; Einreicher: Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen

- Umsetzung des Ratsbeschlusses zur Wieder-
herstellung der Leuchtreklame an den Höfen 
am Brühl; Einreicher: Fraktion Die Linke

- Vorlage zum Grundbekenntnis zur För-
derung bürgerschaftlichen Engagements; 
Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

- Nahwegweiser „Westkultur“; Einreicher: 
SPD-Fraktion

- Entwicklung der Jugendkriminalität in Leip-
zig; Einreicher: Fraktion Die Linke

- Nachfrage zur Anfrage 3313: Mittel für Rad-
verkehrsförderung (schriftl. Beantwortung); 
Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

- Sachstand bei der Projektentwicklung auf 
dem Gelände des ehemaligen Parkkranken-
hauses in Dösen; Einreicher: Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen

- Vergabe von Trägerschaften bei Kindertages-
stätten (schriftl. Beantwortung); Einreicher: 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

- Lärmpausen am Flughafen Leipzig-Halle; 
Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

- Werden Bäume nur auf dem Papier nachge-
pfl anzt? (mündl./schriftl. Beantwortung); 
Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

- Situation hinsichtlich arbeitsrechtlicher 
Maßnahmen gegenüber Beamten und An-
gestellten der Stadt Leipzig (mündl./schriftl. 
Beantwortung); Einreicher: AfD-Fraktion

- Novellierung des Kinder- und Jugendhilfe-
gesetzes (KJHG) (schriftl. Beantwortung); 
Einreicher: Fraktion Die Linke

- Straßensperrung im Waldstraßenviertel 
aufgrund Veranstaltungen am Sportforum 
(schriftl. Beantwortung); Einreicher: Fraktion 
Freibeuter

- Schulbauförderprogramm des Bundes; Ein-
reicher: SPD-Fraktion

- Stadtwerke-Engagement in Polen: Alles 
regional?; Einreicher: Fraktion Freibeuter

- Stand beim Aufbau weiterer Kita-Kapazi-
täten; Einreicher: SPD-Fraktion

- Ausschreibung der Stelle des Rechtsamts-
leiters (schriftl. Beantwortung); Einreicher: 
CDU-Fraktion

- Wahlveranstaltungsverbot auf städtischen 
Sportpachtanlagen – Schreiben des Sport-
amtes vom 16.05.2017 (schriftl. Beantwor-
tung); Einreicher: Stadtrat A. Maciejewski

- Zuständigkeitsfestlegung bei der Beratung in 
den Ortschaftsräten und Stadtbezirksbeiräten 
in Zusammenhang mit dem Antrag zur Wie-
deraufforstung Streuobstwiese Prager Straße; 
Einreicher: Stadträtinnen N. Wohlfarth, Dr. 
N. Ch. Lakowa

- Nachfrage zu VI-F-04093-AW-01 Instand-
setzungsmaßnahmen in Parks und auf 
Grünfl ächen in Reudnitz-Thonberg – „Fens-
tergärten“ im Lene-Voigt- Park; Einreicher: 
Stadträtin N. Wohlfarth

- Erneuter linksradikaler Überfall durch das 
Umfeld des Roten Sterns Leipzig e. V. (schriftl. 
Beantwortung); Einreicher: Stadtrat E. Böhm

- Gekaufte und selbstverwaltete Objekte durch 
das Syndikatsprojekt in Leipzig (schriftl. 
Beantwortung); Einreicher: Stadtrat E. Böhm

- Nachfrage zu VI-F-04131 „Einführung einer 
elektronischen Gesundheitskarte für Gefl üch-
tete“; Einreicher: Stadträtin J. Nagel

Bericht des Oberbürgermeisters
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwen-
dungen
- Entscheidung über die Annahme von Spen-

den, Schenkungen der Stadt Leipzig und 
ähnliche Zuwendungen gem. § 73 (5) Sächs-
GemO bis April 2017; Einreicher: Dezernat 
Finanzen

Vorlagen I
- 1. Änderung zum Baubeschluss : Klingentha-

ler Str. 14, 04349 Leipzig - Modernisierung 
des offenen Freizeittreffs Klingenthaler Str. 
14, einschließlich der Schaffung dauerhafter 
Betreuungsplätze für die Unterbringung 
minderjähriger Asylsuchende Bestätigung 
einer überplanmäßigen Auszahlung nach § 
79 (1) SächsGemO

- Verleihung der Ehrenmedaille der Stadt 
Leipzig an Professor Herbert Blomstedt

- Neubestellung eines Geschäftsführers der 
Abfall-Logistik Leipzig GmbH (ALL) und 
der Abfallverwertung Leipzig GmbH (AVL)

- Verlängerung der Bestellung des Ersten Be-
triebsleiters (Intendanten) der Oper Leipzig

- Verlängerung der Bestellung des Zweiten 
Betriebsleiters (Verwaltungsdirektors) des 
Gewandhauses zu Leipzig

- Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig – 
Fortschreibung 2017

- Ergänzungsbeschluss zur Maßnahme In-
tegratives Gesamtkonzept Quartiersschule 
Leipziger Osten – 1. Bauabschnitt 4-zügige 
Oberschule am Standort Ihmelsstr. 14 mit 
Komplexsanierung, Erweiterungsneubau 
sowie Neubau einer Sporthalle mit insgesamt 
6 Feldern

- 1. Änderung zum Baubeschluss Nr. VA 
VI-01367 vom 02.09.2015, 9. Grundschule, 
Gersterstr. 74, 04279 Leipzig, energetische 
Sanierung der Gebäudehülle und Bauwerks-
abdichtung, Mehrkosten

- Durchführungsvereinbarung (Grundlagen) 
zum Siegerentwurf des Wettbewerbsverfah-
rens zum Bayerischen Bahnhof aus 2011

- Verkauf des Grundstückes Windmühlenstra-
ße/Grünewaldstraße in 04103 Leipzig, Flur-
stück 1182e und Teilfl ächen der Flurstücke 
1183, 1182d, 1182, 1181, 1180, 1179, 1178c, 
1178d und 1182c der Gemarkung Leipzig – 
Zweitvorlage

- Satzung über eine Veränderungssperre 
für den Bebauungsplan Nr. 392 „Wilhelm-
Leuschner-Platz/Ost“ Teilbereich westlich 
der Markthallenstraße; Stadtbezirk Mitte, 
Ortsteil Zentrum-Süd; Satzungsbeschluss

- Fortschreibung des Konzeptes zur lang-
fristigen Verwaltungsunterbringung 
hier: Verwaltungsunterbringung Otto-
Schill-Str. 2, Bestätigung der Nachträge zum 
Mietvertrag

- Schließung von Fremdgeldkonten aufgrund 
geänderter Bedingungen am Kapitalmarkt – 
eilbedürftig

- Teilnahme EU-Projekt „DEMO-EC“ – eilbe-
dürftig

- Mehrbedarfe zur Umsetzung des Winter-
dienstes auf öffentlichen Straßen in der Stadt 
Leipzig

- 4. Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Erhebung von Verwaltungskosten für 
Amtshandlungen in weisungsfreien Ange-
legenheiten (Verwaltungskostensatzung)

- Städtebaulicher Vertrag zur Planung und 
Herstellung der öffentlichen und privaten 
straßenseitigen Erschließung sowie der 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich der nachteiligen Aus-
wirkungen der Vorhaben im Bereich des in 
Aufstellung befi ndlichen B-Planes Nr. 357.1 
„Westlich der Olbrichtstraße – Teil Süd“ (sog. 
Werk Motor) – eilbedürftig

- Bebauungsplan Nr. 357.1 „Westlich der 
Olbrichtstraße – Teil Süd“; Stadtbezirk Nord-
west, Ortsteil Möckern; Satzungsbeschluss

- Bebauungsplan Nr. 357.2 „Westlich der Ol-
brichtstraße – Teil Nord“; Stadtbezirk Nord-
west, Ortsteil Möckern; Satzungsbeschluss

- Bebauungsplan Nr. 343 „Nachnutzung einer 
Teilfl äche an der General-Olbricht-Kaserne“; 
Stadtbezirk Nordwest, Ortsteil Möckern; 
Satzungsbeschluss

- 3. Fortschreibung des Brandschutzbedarfs-
plans der Stadt Leipzig für die Jahre 2017 bis 
2021 durch die Branddirektion

- Ausführungsbeschluss zur Ersatzbeschaf-
fung von Rettungsmitteln im Zeitraum von 
2017 bis 2021 für die Berufsfeuerwehr

- Ausführungsbeschluss zur Ersatzbeschaf-
fung von Löschfahrzeugen für die Feuerwehr 
der Stadt Leipzig im Zeitraum 2017 bis 2021

- Komplettsanierung Hauptfeuerwache – Un-
terbringung Verwaltung und Einsatzdienst 
im Interim – Bestätigung außerplanmäßiger 
Auszahlungen in Anlehnung an § 78 Abs. 1 
Nr. 1 SächsGemO – Auszahlungen nach § 79 
Abs. 1 SächsGemO

- Außenwerbekonzession – Abschluss Erwei-
terungsvertrag mit der Rechtsberatung

- Fachförderrichtlinie der Stadt Leipzig 
über die Förderung freier kultureller und 
künstlerischer Projekte und Einrichtungen 
(Fachförderrichtlinie Kultur)-

- Fachförderrichtlinie der Stadt Leipzig zur 
Förderung der Internationalen Zusammen-
arbeit

- Fachförderrichtlinie der Stadt Leipzig über die 
Vergabe von Zuwendungen an stadtteil- und 
ortsteilbezogene Bürger- und Heimatvereine

- Übertragung Baulandfl ächen in der Gemar-
kung Knauthain (B-Plan Nr. 132.2 „Rehbacher 
Straße“) an die LESG in Verbindung mit 
außerplanmäßigen Auszahlungen nach § 78 
in Anlehnung an § 79 (1) SächsGemO

- Straßenbenennung 2/2017
- Bebauungsplan Nr. 421 „Fahrradfachmarkt 

auf der Alten Messe“; Stadtbezirk Mitte, 
Ortsteil Zentrum-Südost; Satzungsbeschluss

- Freigabe einer Teilsumme der Haushalts-
mittel 2017/2018 zur Umsetzung des Woh-
nungspolitischen Konzepts

- Zuschuss für die Veranstaltung „Classic 
Open“

- Unterstützung der Bertolt-Brecht-Gast-
professur am neu gegründeten „Centre of 
Competence for Theatre“ (CCT)

- Fortführung der städtischen Kofi nanzierung 
des Projektes Schauplatz (Aktivierungshilfe 
für Jugendliche und junge Erwachsene) 
2017/2018

- Jubiläen und Großveranstaltungen – weitere 
fi nanzielle Unterstützung durch die Stadt 
Leipzig im Jahr 2017

- Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 436 
„Verbrauchermarkt Lindenthaler Haupt-
straße“; Stadtbezirk Nordwest, Ortsteil 
Lindenthal; Aufstellungsbeschluss

- Entlastung der Stadt- und Kreissparkasse 
Leipzig als Testamentsvollstreckerin über 
den Nachlass Margit Merkel gegenüber der 
Stadt Leipzig/Museum der bildenden Künste 
Leipzig als Erbin

- Ermächtigungsvorgriff auf Haushaltsmittel 
des Haushaltsjahres 2018 für konsumtive 
Instandhaltungsmaßnahmen

- Mitgliedschaften der Stadt Leipzig in Ver-
einen und Verbänden: Mitgliedschaften des 
Dezernates Kultur

- Leipzigs Mitgliedschaft im Städtebündnis 
„Mayors for Peace“

- Aufhebung des Beschlusses VI-P-01752 vom 
24.04.2016 (Beschlusspunkt 5) betreffend das 
Verbot von Wildtieren in Zirkussen

Aktueller Sachstand und weitere Planungen 
der Unterbringung von Gefl üchteten in der 
Zuständigkeit der Stadt Leipzig
Informationen I
- Lebendig grüne Stadt am Wasser – Freiraum-

strategie der Stadt Leipzig
- Bericht „Gesetzliche Vertretung“ zum 

31.12.2016
- Methode zur Bildung der Wahlkreise für die 

Stadtratswahl 2019
- Zuwendungsbericht der Stadt Leipzig für 

das Haushaltsjahr 2016
- Finanzbericht zum 31.12.2016 
(Änderungen vorbehalten)

Der Oberbürgermeister

Tagesordnung der Ratsversammlung 
für die Sitzung am 21.06.2017, 14.00 Uhr, Sitzungssaal des Stadtrates, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6

Verlegung 
Wochenmarkt Innenstadt

Der Wochenmarkt Innenstadt wird anlässlich 
des Weinfestes am 27.06. und am 30.06.2017 auf 
den Augustusplatz verlegt. Die Öffnungszeiten 
bleiben unverändert Dienstag und Freitag von 
9.00 bis 17.00 Uhr. 

Bürgeramt aus Stadthaus in 
Otto-Schill-Straße 2 umgezogen
Das bislang im Stadthaus (Markgrafenstraße) 
untergebrachte Bürgeramt hat sein neues Do-
mizil in der Otto-Schill-Straße 2 bezogen. 
Mit dem Umzug ändern sich auch die Öff-
nungszeiten für drei Bürgerämter. Ab sofort 
haben die Bürgerämter Otto-Schill-Straße, 
Wiedebach-Passage und Paunsdorf-Center wie 
folgt geöffnet: Mo.-Mi, und Fr. 8.00-19.00 Uhr, 
Do. 12.00-19.00 Uhr, Sa. 9.00-14.00 Uhr. 

Vorübergehend geänderte 
Sprechzeiten im Standesamt

Das Standesamt hat aufgrund anhaltender 
krankheitsbedingter Personalausfälle donners-
tags nur noch bis 16.00 Uhr geöffnet. 
Somit ergeben sich bis auf Weiteres folgende 
Sprechzeiten: Mo. 9.00-12.00 Uhr, Di. 9.00-12.00 
Uhr und 13.00-18.00 Uhr, Do. 13.00-16.00 Uhr
(Mi./Fr. geschlossen). Hiervon ausgenommen 
sind bereits vereinbarte Termine.

Dienstausweis ungültig
Der Dienstausweis mit der Nr. 15800 wird 
hiermit für ungültig erklärt. 

Jobclub unterstützt 
Bewerbungsprozess

Bewerbungsunterlagen sollen aussagekräftig 
und ansprechend gestaltet, vollständig und 
fehlerfrei sein. Dabei unterstützt der Jobclub, 
das Bewerbungszentrum des Jobcenters Leipzig, 
kostenlos die arbeitssuchenden Bürgerinnen 
und Bürger in der Stadt Leipzig. Denn mit 
ansprechenden Bewerbungsunterlagen hin-
terlässt der Bewerber den ersten Eindruck im 
Unternehmen und legt damit den Grundstein 
für die Einladung zum Vorstellungsgespräch.
Auf 350 Quadratmetern, an fünf Tagen in der 
Woche, bietet der Jobclub eine individuelle Be-
werbungsberatung, professionelle Hilfen beim 
Erstellen von Bewerbungsunterlagen oder die 
Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche an.
Auch telefonieren, drucken, scannen und 
kopieren von Unterlagen, die für den Bewer-
bungsprozess benötigt werden, ist für die Be-
sucherinnen und Besucher kostenlos möglich. 
Seit 2015 werden im Jobclub auch Kurzzeit- und 
Minijobs vermittelt. Wer auf der Suche nach 
einem Kurzzeitjob ist, z. B. als Umzugshelfer, 
wird im Jobclub fündig.
 Jobcenter Leipzig Jobclub 
 AXIS-Passage, Aufgang B, 4. Etage
 Georg-Schumann-Straße 171-175, 
 04159 Leipzig
 Telefon: 5 80 88 47 62
 E-Mail: jobcenter-leipzig.jobclub@jobcenter-ge.de
 Internet: www.leipzig.de/jobcenter
Öffnungszeiten: 
 Mo.  8.00-16.00 Uhr
 Di.  8.00-18.00 Uhr
 Mi.  8.00-12.00 Uhr
 Do.  8.00-16.00 Uhr
 Fr.  8.00-12.00 Uhr. 

Bekanntmachungen
Leipziger Amtsblatt
17. Juni 2017 · Nr. 12 7



Fachförderrichtlinie Sport der Stadt Leipzig -
Sportförderungsrichtlinie

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig 
beschloss in ihrer Sitzung am 17.05.2017 die 
Fachförderrichtlinie Sport der Stadt Leipzig – 
Sportförderungsrichtlinie (VI-DS-03633).
Präambel
Die vorliegende Sportförderungsrichtlinie ist ein 
Instrument zur Gestaltung der Sportlandschaft 
in Leipzig.
Neben der nachfolgend geschilderten direkten 
fi nanziellen Förderung des Sports unterstützt 
die Stadt Leipzig die Leipziger Vereine auch 
indirekt mit anderen Vergünstigungen oder 
Maßnahmen. So stellen zum Beispiel der nicht 
kostendeckende Eigenbeitrag der erwachsenen 
Sportler/-innen für die Nutzung kommunaler 
Sportstätten (außer Sportbäder) sowie deren 
kostenfreie Nutzung durch den Kinder- und 
Jugendsport einen bewussten Beitrag der Stadt 
Leipzig zur Sportförderung dar (siehe Entgelt- 
und Sportstättenvergabeordnung der Stadt 
Leipzig für die Nutzung von kommunalen 
Sportstätten – derzeit Beschluss des Stadtrates 
Nr. DS-00610/14 vom 20.05.2015).

1 Grundlagen der Zuwendungsvergabe
Die Stadt Leipzig gewährt Zuwendungen als 
Zuschüsse zur Förderung des Sports als frei-
willige Leistung nach Maßgabe dieser Richtlinie 
sowie auf der Basis nachfolgend ausgewiesener 
Grundlagen, insbesondere:
(1) der Hauptsatzung der Stadt Leipzig in der 

jeweils geltenden Fassung,
(2) der Gemeindeordnung für den Freistaat 

Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden 
Fassung,

(3) des Sächsischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes (VwVfG) in der jeweils geltenden 
Fassung,

(4) der Sächsischen Kommunalhaushaltsverord-
nung-Doppik (SächsKomHVO-Doppik) in 
der jeweils geltenden Fassung,

(5) der Rahmenrichtlinie zur Vergabe von Zu-
wendungen der Stadt Leipzig an außerhalb 
der Stadtverwaltung stehende Stellen (Zu-
wendungsrichtlinie), Beschluss-Nr. VI-DS-
01241-NF-05 vom 18.05.2016,

(6) des Sportprogramms 2024 für die Stadt Leip-
zig, Beschluss-Nr. VI-DS-02503-NF-06 vom 
21.09.2016,

(7) der Handlungshinweise zur Umsetzung 
der nicht investiven Sportförderung bzw. 
der Handlungshinweise zur Umsetzung der 
investiven Sportförderung, die auf der Home-
page der Stadt Leipzig jährlich veröffentlicht 
werden.

2 Zuwendungszweck
Die Zuschüsse zur Förderung, Entwicklung und 
Qualifi zierung des organisierten Sports werden 
durch die Stadt Leipzig im Rahmen der jährlich 
im kommunalen Haushalt eingestellten und 
bestätigten Mittel gewährt.
Die Zuwendung der Sportfördermittel erfolgt 
stets vorbehaltlich der Genehmigung der Haus-
haltssatzung durch die Rechtsaufsichtsbehörde 
nach Maßgabe dieser Richtlinie sowie auf der Ba-
sis der unter Punkt 1 ausgewiesenen Grundlagen.
Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwen-
dungen besteht nicht.
Eine Untersetzung des Gesamtbudgets erfolgt in 
jährlicher Abstimmung mit dem Fachausschuss 
Sport des Stadtrates durch die Handlungs-
hinweise zur Umsetzung der nicht investiven 
Sportförderung bzw. die Handlungshinweise 
zur Umsetzung der investiven Sportförderung.

3 Gegenstand der Förderung
Gegenstand der Förderung sind Maßnahmen 
und Projekte, welche die sportpolitischen Leit-
linien der Stadt Leipzig umsetzen.
Dabei werden folgende Prioritäten in der Sport-
förderung gesetzt:
(1) die vorrangige Förderung des Kinder- und 

Jugendsports,
(2) die gezielte und nachhaltige Förderung der 

ehrenamtlichen Sportarbeit,
(3) die ausgewogene Förderung des Freizeit- und 

Breitensports,
(4) die konzentrierte Förderung des Nachwuchs-

leistungssports,
(5) die spezielle Förderung von inklusiven 

Sportangeboten sowie von integrativen  
Sportangeboten für Behinderte, sozial Benach-
teiligte, Migrantinnen und Migranten sowie 
unterstützungsbedürftige Seniorinnen und 
Senioren,

(6) die ausgerichtete Förderung von Sportgroß-
veranstaltungen und

(7) die kontinuierliche und verstärkte Förderung 
der verpachteten kommunalen baulichen 
Infrastruktur und des beweglichen Anlage-
vermögens für das Sporttreiben (Investitions-
förderung).

4 Zuwendungsempfänger/-innen
Zuwendungsberechtigt sind Sportvereine 
und Sportverbände, die eine vom Finanzamt 
anerkannte Gemeinnützigkeit nachweisen, in 
das Vereinsregister des Amtsgerichts Leipzig 
eingetragen und in Leipzig aktiv und ansässig 
sind. Die Antragsteller/-innen müssen dem 
Stadtsportbund Leipzig e. V. (SSB) angehören 
und Mitglied im Landessportbund Sachsen e. 
V. (LSB) sein.
Weiterhin können Sportverbände, die Mitglied 
im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) 
sind, sowie Dachverbände wie der SSB und der 
Olympiastützpunkt Leipzig e. V. (OSP) eine 
Förderung erhalten.
Andere Antragsteller/-innen, die im Interesse 
der Sportförderung der Stadt Leipzig liegende 
Aufgaben erfüllen, können Zuschüsse als Pro-
jektförderung erhalten. Fördervereine sind von 
einer Förderung ausgeschlossen.

5 Allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen 
der Sportförderung
Eine Zuwendung kann erfolgen, wenn insbe-
sondere nachfolgende Bedingungen erfüllt sind:

(1) Es werden grundsätzlich gemeinnützige 
Interessen verfolgt.

(2) Der Nachweis einer ordnungsgemäßen Ge-
schäftsführung, insbesondere der Nachweis 
des Amtsregisterauszugs, der Satzung und 
des Freistellungsbescheids, muss gegeben 
sein.

(3) Die Eigenleistungen des Zuwendungsemp-
fängers/der Zuwendungsempfängerin müs-
sen in allen Förderkriterien in angemessenem 
Verhältnis zur beantragten Förderung stehen 
(Subsidiaritätsprinzip).

(4) Die Gewähr einer zweckentsprechenden, 
wirtschaftlichen und sparsamen Verwendung 
der Mittel wird versichert.

(5) Wird die Maßnahme bereits von anderen 
Bereichen der Stadt gefördert, erfolgt keine 
Förderung über die Sportförderungsrichtlinie.

(6) Die Gesamtfi nanzierung jeder beantragten 
Maßnahme muss gesichert sein.

(7) Die Verwendungsnachweise aller Förde-
rungen werden termingerecht vorgelegt.

(8) Jede Maßnahme der Projektförderung muss 
einen detaillierten, schlüssigen und voll-
ständigen Kosten- und Finanzierungsplan 
enthalten.

(9) Die Antragsteller/-innen erkennen die Sport-
förderungsrichtlinie und deren Bewilligungs-
bedingungen an.

(10) Die Antragsteller/-innen pflegen oder 
verbreiten kein gewalttätiges, rassistisches, 
antisemitisches oder anderweitig diskrimi-
nierendes Gedankengut. Dies gilt bspw. für 
die Leugnung des Holocaust, die Benachtei-
ligung, Diskriminierung oder Beleidigung 
von Personen aufgrund ihrer Herkunft, 
ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, ihrer 
religiösen Überzeugung oder ihrer sexuellen 
Orientierung oder wegen einer Behinderung. 
Ein Verstoß wird mit sofortigem Ausschluss 
des Vereins aus der Sportförderung und der 
Rückforderung erhaltener fi nanzieller Mittel 
geahndet.

(11) Die geförderten Sportvereine und -verbände 
sowie die sonstigen Antragsteller/-innen 
unterwerfen sich der Ethik eines doping-
freien Sports, erkennen den vom DOSB 
beschlossenen „Anti-Doping-Aktionsplan: 
Zehn Punkte für Sport und Staat“ an (siehe 
Anlage) und unterstützen gleichzeitig dessen 
Umsetzung.

Alle Zuwendungen der Stadt Leipzig an au-
ßerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen 
werden jährlich im Zuwendungsbericht unter 
Einhaltung der festgelegten datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen erfasst und veröffentlicht.
Die zu veröffentlichenden Daten beinhalten 
(1) den Empfänger der Förderung,
(2) die Art der Zuwendung,
(3) die vom Empfänger beantragten Mittel,
(4) die dem Empfänger bewilligten Mittel,
(5) die vom Empfänger abgerufenen Mittel sowie
(6) die Verwendung der abgerufenen Mittel. 
Der Zuwendungsempfänger wird bei der Antrag-
stellung über die beabsichtigte Veröffentlichung 
informiert und erklärt mit der Unterschrift zum 
Antrag sein Einverständnis zur Veröffentlichung.
Ein Antrag ohne Zustimmung zur Veröffentli-
chung wird als unvollständig angesehen und 
kann somit im Verfahren der Zuwendungsver-
gabe nicht berücksichtigt werden.

6 Verfahren
6.1 Antragsfrist/-verfahren
Zuschüsse können nur auf schriftlich begrün-
deten Antrag gewährt werden. Generell sind 
Anträge auf den entsprechenden Formularen des 
Amtes für Sport vorzunehmen (http://www.
leipzig.de -> Bürgerservice und Verwaltung 
-> Ämter und Behördengänge -> Formulare -> 
Formulare nach Ämtern und Einrichtungen -> 
A – Amt für Sport) und bis zum 30.09. des lau-
fenden Jahres für das Folgejahr zu stellen. Später 
eingehende Anträge werden als Nachanträge 
behandelt und können nur berücksichtigt wer-
den, wenn noch Fördermittel vorhanden sind.
Abweichend von der genannten Antragsfrist 
können im Rahmen der investiven Sportförde-
rung Zuwendungen bis zu 3 000,00 Euro, bei 
Gesamtkosten von maximal 10 000,00 Euro, auch 
unterjährig für das laufende Haushalts- bzw. 
Förderjahr beantragt werden.
Unvollständig oder fehlerhaft ausgefüllte An-
träge werden dem/der Antragsteller/-in zur 
Überarbeitung zurückgegeben.
Anträge sind nach § 26 Bürgerliches Gesetz-
buch nur mit Unterschrift von den gemäß den 
jeweiligen Vereinssatzungen nach außen vertre-
tungsberechtigten Personen des Vereins gültig.
6.2 Bewilligungsverfahren
Die Prüfung und Bewilligung der Fördermittel-
anträge erfolgt als laufendes Verfahren durch das 
Amt für Sport. Die Bewilligung erfolgt durch 
schriftlichen Bescheid. Vor einer Bewilligung 
bei investiver Förderung und ausgewählter Pro-
jektförderung muss in der Regel die Beteiligung 
der – gemäß Hauptsatzung der Stadt Leipzig – 
einzubeziehenden Gremien vorliegen.
Die Stadt Leipzig entscheidet dabei nach pfl icht-
gemäßem Ermessen. Ausschlaggebend sind 
insbesondere die vorhandenen Haushaltsmittel, 
die fi nanzielle Leistungsfähigkeit des Empfän-
gers sowie mögliche Zuwendungen von Dritten.
6.3 Art, Umfang und Höhe der Zuwendung
Die Institutionelle und die Projektförderung 
können auf dem Wege der
(1) Fehlbedarfsfi nanzierung,
(2) Anteilsfi nanzierung,
(3) Festbetragsfi nanzierung oder
(4) Vollfi nanzierung (Ausnahmefall)
erfolgen.
Die Modalitäten der Förderung sowie die kon-
kreten fi nanziellen Untersetzungen und Festle-
gungen zu den beiden Zuwendungsarten werden 
durch die Handlungshinweise zur Umsetzung 
der nicht investiven Sportförderung geregelt, die 
jährlich aktualisiert werden.
Die Zuwendung bei der investiven Sportförde-
rung wird als Projektförderung grundsätzlich 

im Wege der auf einen Höchstbetrag begrenzten 
Anteilsfi nanzierung in Form eines nicht rück-
zahlbaren Zuschusses bewilligt. Weiterführende 
Regelungen sind unter Punkt 8.2.3.1 aufgeführt.
6.4 Auszahlungsverfahren
Die Zuwendung wird erst ausgezahlt, wenn 
der Zuwendungsbescheid bestandskräftig 
geworden ist und gegebenenfalls darin ent-
haltene Nebenbestimmungen erfüllt sind. 
Zuwendungsempfänger/-innen können die 
Bestandskraft des Zuwendungsbescheides vor 
Ablauf der Rechtsbehelfsfrist durch Rechts-
behelfsverzicht herbeiführen und damit die 
Auszahlung beschleunigen. Zur Auszahlung 
der Zuwendung ist eine Mittelabforderung 
einzureichen. Gleiches gilt für Abschlagszah-
lungen, sofern diese im Zuwendungsbescheid 
festgelegt sind.
Die Zuwendungen können nur abgefordert 
werden, wenn und soweit diese voraussichtlich 
innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung 
für fällige Zahlungen im Rahmen des Zuwen-
dungszwecks benötigt werden bzw. hierfür 
bereits angefallen sind.
Abweichend hiervon erfolgt die Auszahlung für 
nachfolgende Förderkategorien einmal jährlich 
auf Antrag und/oder entsprechend den Rege-
lungen des jeweiligen Zuwendungsbescheides:
7.1.1 Kinder- und Jugendarbeit,
7.1.2 Übungsleiter/-innen,
7.1.3 Fahrtkosten,
7.1.4 Anmietung Sportstätten Dritter/Medien-

technik,
7.1.5 Vereinsfusionen/-verschmelzungen,
8.1.1 Sportveranstaltungen der Vereine/Ver-

bände,
8.1.2 Projekte im Nachwuchsleistungssport,
8.1.3 Projekte für ausgewählte Gruppen im 

Freizeit- und Breitensport,
8.1.4 Ehrungen, 
8.1.5 Sportgroßveranstaltungen,
8.1.6 Kleinsportgeräte.
Die entsprechenden Formulare zum Rechtsbe-
helfsverzicht, zur Mittelabforderung und zur 
Abrechnung einzelner Förderkategorien sind 
zu fi nden unter: http://www.leipzig.de –> 
Bürgerservice und Verwaltung –> Ämter und 
Behördengänge –>Formulare –> Formulare nach 
Ämtern und Einrichtungen –> A – Amt für Sport.
6.5 Mitteilungspfl ichten
Der/die Zuwendungsempfänger/-in ist ver-
pflichtet, dem Amt für Sport unverzüglich 
anzuzeigen, wenn
- er/sie nach Vorlage des Haushalts- und 

Wirtschaftsplans bzw. Finanzierungsplanes 
weitere Zuwendungen für denselben Zweck 
bei anderen Stellen beantragt oder von ihnen 
erhält,

- sich eine Ermäßigung der Gesamtausgaben/
-aufwendungen oder eine Änderung der 
Finanzierung ergibt,

- der Verwendungszweck oder sonstige für die 
Bewilligung der Zuwendung maßgebliche 
Umstände sich ändern oder wegfallen,

- sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck 
nicht oder mit der bewilligten Zuwendung 
nicht zu erreichen ist,

- die ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von 
zwei Monaten nach Auszahlung verbraucht 
werden können, soweit die Auszahlung der 
Zuwendung nicht nach festen Zeitpunkten 
bestimmt wurde,

- Gegenstände nicht mehr entsprechend dem 
Zuwendungszweck genutzt bzw. nicht mehr 
benötigt werden,

- es bei der Durchführung der Maßnahme 
terminliche Verschiebungen gibt,

- er/sie seine/ihre Organisationsstruktur, wie 
z. B. personelle Änderungen im Vorstand, die 
Satzung und die Beitragsordnung ändert oder 
die Gemeinnützigkeit des Vereins wegfällt,

- sich die Kontaktdaten des Vereins, wie 
Anschriftsänderungen, Änderung der Kon-
toverbindung, ändern,

- sich die Vorsteuerabzugsberechtigung des 
Antragstellers/der Antragstellerin ändert,

- ein Insolvenzverfahren von bzw. gegen ihn 
beantragt oder eröffnet wird,

- sich die Zuwendungsvoraussetzungen nach 
Punkt 4 ändern.

6.6 Abrechnungsverfahren/Verwendungsnach-
weisprüfung
Ist eine städtische Förderung gewährt worden, 
haben Zuwendungsempfänger/-innen bis zu 
dem vom Zuwendungsgeber gesetzten Ab-
rechnungstermin über die Verwendung der 
Mittel einen vollständigen und prüffähigen 
Nachweis zu erbringen. Die Stadt Leipzig ist 
berechtigt, die erforderlichen Unterlagen der 
Zuwendungsempfänger/-innen einzusehen.
Näheres ist in den Allgemeinen Nebenbestim-
mungen (ANBest), die den jeweiligen Zuwen-
dungsbescheiden beigefügt sind, geregelt.
Für Sportgroßveranstaltungen gilt zusätzlich: 
Beim Abschluss aller veranstaltungsbezogenen 
Verträge und Vereinbarungen hat der/die Zu-
wendungsempfänger/in sicherzustellen, dass 
Vertraulichkeitsvereinbarungen die Prüfrechte 
von Bewilligungsbehörde und Rechnungsprü-
fungsamt berücksichtigen.
6.7 Ausschluss vom Fördermittelverfahren, 
Rückforderung der Zuwendung und Verzin-
sung
Zuwendungsempfänger/-innen können zeitwei-
lig von der Förderung ausgeschlossen werden, 
wenn sie trotz Mahnung ihren Bewilligungs-
aufl agen nicht termingemäß nachkommen oder 
den mit der Zuwendung beabsichtigten Zweck 
durch unrichtige oder unvollständige Angaben 
im Antrag hintergehen und damit eine ungerecht-
fertigte Zuwendung der Stadt erhalten haben.
In diesem Fall erfolgen die Rückforderung und 
Verzinsung entsprechend der ANBest zum 
Zuwendungsbescheid.
6.8 Sonstige Verfahrensbestimmungen
Im Übrigen gelten, sofern mit dieser Fachförder-

richtlinie keine weitergehenden Regelungen 
bezüglich des Verfahrens, wie Antrags-, 
Bewilligungs- und Abrechnungsverfahren, 

getroffen sind, grundsätzlich die einschlä-
gigen Regelungen der Zuwendungsrichtlinie.

7  Institutionelle Sportförderung
7.1 Spezielle Voraussetzungen für eine Institu-
tionelle Förderung von Leipziger Sportvereinen
(1) Sportvereinen können Fördermittel zur De-

ckung eines nichtabgegrenzten Teils ihrer 
Ausgaben/Aufwendungen für die sportliche 
Tätigkeit bewilligt werden, wenn sie neben 
den allgemeinen Zuwendungsvorausset-
zungen des Punktes 5

a) auf der Grundlage der Bestandserhebung 
des SSB zu Beginn des Förderjahres über 
einen Mitgliederbestand von mehr als 100 
Mitgliedern verfügen und einen Kinder- und 
Jugendanteil von mindestens 10 % am Ge-
samtmitgliederbestand nachweisen oder über 
eine Mitgliederzahl von 50 bis 100 Mitgliedern 
verfügen und einen Kinder- und Jugendanteil 
von mindestens 50 % am Gesamtmitglieder-
bestand nachweisen,

b) einen durchschnittlichen Mindestmitglieds-
beitrag von 5,00 Euro für Erwachsene und 
3,00 Euro für Kinder und Jugendliche pro 
Monat erheben – davon ausgenommen sind 
Dachorganisationen mit besonderer Aufga-
benstellung – und

c) den Vereinsmitgliedern, sofern diese Leipzig-
Pass-Inhaber sind, 50 % Ermäßigung auf 
den in der Beitragsordnung des Vereins 
festgelegten Mitgliedsgrundbeitrag und auf 
Eintrittsgelder von Sportveranstaltungen 
gewähren.

(2) Vereine, welche die Voraussetzungen nach 
Ziffer (1) a) bis c) nicht erfüllen, können in be-
gründeten Fällen gefördert werden, wenn sie 
besondere Aufgaben im leistungssportlichen 
Bereich entsprechend der sportpolitischen 
Schwerpunktsetzung oder für Menschen 
mit Behinderungen, sozial Benachteiligte, 
Migrantinnen und Migranten, unterstüt-
zungsbedürftige Seniorinnen und Senioren  
oder andere besondere Aufgabenstellungen 
wahrnehmen.

(3) Für neu in den SSB aufgenommene Vereine 
beginnt die Förderfähigkeit erst mit dem Jahr, 
welches der Aufnahme des Vereins in den SSB 
folgt.

7.1.1 Kinder- und Jugendarbeit
Für jedes beim SSB gemeldete Vereinsmitglied im 
Kinder- und Jugendbereich kann ein Zuschuss 
gezahlt werden, dessen Höhe in Abhängigkeit 
der verfügbaren Haushaltsmittel jährlich neu 
festgelegt wird. Für Kinder und Jugendliche im 
Behindertenbereich kann bei entsprechendem 
Nachweis eine Zuschusserhöhung gewährt wer-
den. Als Jugendliche/-r gilt, wer zum Stichtag das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
Näheres regeln die Handlungshinweise zur 
Umsetzung der nicht investiven Sportförderung 
des jeweiligen Förderjahres.
7.1.2 Übungsleiter/-innen
Für ehrenamtlich tätige Übungsleiter/-innen 
können gemäß einem Teilerschlüssel (durch-
schnittliches Verhältnis von Übungsleiter/
-innen und betreuten Athleten/Athletinnen 1:15 
im Kinder- und Jugendbereich bzw. 1:25 im Er-
wachsenenbereich) Zuschüsse gewährt werden, 
wenn sie im Besitz einer gültigen Lizenz bzw. 
eines Zertifi kates des DOSB sowie eines gültigen 
Vertrages mit dem jeweiligen Verein sind.
Für Übungsleiter/-innen im Behindertenbe-
reich kann bei entsprechendem Nachweis eine 
Zuschusserhöhung erfolgen. Voraussetzung ist, 
dass der Verein mindestens 10 % Eigenmittel 
einsetzt. Der Einsatz von Drittmitteln wie der 
Zuschuss vom LSB darf nicht als Eigenmittel 
ausgewiesen werden.
Näheres regeln die Handlungshinweise zur 
Umsetzung der nicht investiven Sportförderung 
des jeweiligen Förderjahres.
7.1.3 Fahrtkosten
Vereinen, deren Sportler/-innen an förderwür-
digen Wettkämpfen innerhalb Deutschlands 
teilnehmen, können Zuschüsse für Fahrtkosten 
gewährt werden, wenn der Sportverband in 
der entsprechenden Sportart Mitglied im DOSB 
ist. In Ausnahmefällen können im Kinder- und 
Jugendbereich Fahrten zu internationalen Wett-
kämpfen im Europäischen Ausland sowie zu 
Wettkämpfen in anerkannte Partnerschaftsstädte 
gefördert werden.
Näheres zur Förderhöhe und den förderwür-
digen Wettkämpfen regeln die Handlungs-
hinweise zur Umsetzung der nicht investiven 
Sportförderung des jeweiligen Förderjahres.
7.1.4 Anmietung Sportstätten Dritter/Medien-
technik
Zur Absicherung eines ordnungsgemäßen und 
regelmäßigen Übungs- und Wettkampfbetriebes 
können für die Anmietung von Sporteinrich-
tungen Zuschüsse gewährt werden. Der Zu-
schuss beschränkt sich auf sportlich genutzte 
Räume bzw. Flächen, deren Anmietung zwin-
gend erforderlich ist, weil keine kommunalen 
Sportstätten bzw. Räume oder Flächen zu nutzen 
sind. Berechnet wird der Zuschuss generell auf 
die Kaltmiete.
Darüber hinaus können für die Anmietung von 
Medientechnik in kommunalen Wettkampfhal-
len mit Zuschauerkapazität Zuschüsse gezahlt 
werden, wenn die vorhandene Medientechnik 
defekt bzw. nicht mehr nutzbar ist.
Näheres regeln die Handlungshinweise zur 
Umsetzung der nicht investiven Sportförderung 
des jeweiligen Förderjahres.
7.1.5 Vereinsfusionen/-verschmelzungen
Vereine und Abteilungen, die sich zu größeren 
Organisationseinheiten zusammenschließen, 
können nach einer Fusion/Verschmelzung ge-
mäß nachfolgender Staffelung einen einmaligen 
Zuschuss erhalten:
- bis zu 4 000,00 Euro
 ab 300 bis 400 Mitgliedern,
- bis zu 6 000,00 Euro
  ab 401 bis 600 Mitgliedern,
- bis zu 8 000,00 Euro 
 ab 601 bis 800 Mitgliedern,

- bis zu 10 000,00 Euro 
 ab 801 bis 1 000 Mitgliedern,
- bis zu 12 000,00 Euro
 ab 1 001 Mitgliedern.
Näheres regeln die Handlungshinweise zur 
Umsetzung der nicht investiven Sportförderung 
des jeweiligen Förderjahres.
7.1.6 Dachorganisationen mit besonderer Auf-
gabenstellung
Der SSB mit seiner Sportjugend als Dachorgani-
sation der eingetragenen und gemeinnützigen 
Sportvereine der Stadt Leipzig kann für seine 
Vereinsarbeit und den Geschäftsbetrieb eine 
Förderung erhalten.
Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Vermittlung 
inklusiver und interkultureller Kompetenzen. 
Deshalb können für Weiterbildungsangebote 
für Übungsleiter und Vorstände durch den SSB 
und Sportverbände sowie für in diesem Zusam-
menhang notwendige personelle Ressourcen 
auf konzeptioneller Grundlage jährlich bis zu 
30 000,00 Euro zur Verfügung gestellt werden.
Ebenso kann der OSP als Serviceeinrichtung 
des Leistungs- und Spitzensports in der Stadt 
Leipzig für seine Aufgabenerfüllung eine För-
derung erhalten.
Begriffliche, organisatorische oder struktu-
relle Änderungen, die im Rahmen der noch 
umzusetzenden DOSB-Leistungssportreform 
diese Richtlinie tangieren, werden bis zu einer 
Neufassung dieser Richtlinie in den jährlichen 
Handlungshinweisen zur Umsetzung der nicht 
investiven Sportförderung geregelt.

8 Projektförderung
8.1 Projektförderung für nicht investive Zu-
wendungszwecke
Auf dem Wege der Projektförderung können 
an Zuwendungsempfänger/-innen unter Be-
achtung der Punkte 4 und 5 Fördermittel zur 
Deckung ihrer Ausgaben/Aufwendungen für 
folgende einzelne, sachlich und zeitlich abge-
grenzte Projekte bzw. Veranstaltungen bewilligt 
werden:
8.1.1 Sportveranstaltungen der Vereine/Ver-
bände
Gefördert werden können Sportveranstaltungen 
der Leipziger Sportvereine und -verbände, des 
SSB und seiner Sportjugend sowie alle weiteren 
unter Punkt 4 genannten Antragsteller, wenn 
diese als Ausrichter fungieren und die Sport-
veranstaltungen in Leipzig ausgetragen werden. 
Das sind schwerpunktmäßig:
(1) nationale und internationale Wettbewerbe 

mit Meisterschaftscharakter,
(2) Pokalwettbewerbe auf Bundesebene,
(3) Sportveranstaltungen mit integrativem und 

inklusivem Charakter im Kinder- und  
Jugendbereich, für Menschen mit Behinde-
rungen, sozial Benachteiligte, Migrantinnen 
und Migranten sowie Seniorinnen und Seni-
oren,

(4) Sportbegegnungen mit Teilnehmern/Teil-
nehmerinnen aus Städten anerkannter  
Städtepartnerschaften,

(5) traditionelle Sportfeste, die sowohl der Ent-
wicklung der jeweiligen  Sportart  als auch 
der Mitgliedergewinnung dienen.

Nicht gefördert werden Profi sportveranstal-
tungen, die ausschließlich kommerziellen bzw. 
gewinnorientierten Zwecken dienen.
Für förderwürdige Sportveranstaltungen, bei 
denen Leipziger Sportvereine Ausrichter sind, 
kann im Einzelfall und in Abstimmung mit dem 
Fachausschuss Sport eine Förderung erfolgen, 
wenn diese Veranstaltungen aufgrund nicht 
vorhandener Spezialsportstätten oder fehlender 
Voraussetzungen wie Loipen oder Berge nur au-
ßerhalb Leipzigs durchgeführt werden können.
Näheres regeln die Handlungshinweise zur 
Umsetzung der nicht investiven Sportförderung 
des jeweiligen Förderjahres.
8.1.2 Projekte im Nachwuchsleistungssport
Gefördert werden können Vereine in ihrer Pro-
jektdurchführung im Nachwuchsleistungssport 
in den für einen Olympiazyklus anerkannten 
Schwerpunktsportarten der Stadt Leipzig. För-
derfähig ist nur der jeweils leistungstragende 
Sportverein.
Schwerpunktsportarten sind solche, die jeweils 
alle drei nachfolgend beschriebenen Kriterien 
erfüllen:
Schwerpunktsportarten Gruppe I
Olympische Sportarten, die am DOSB-Stütz-
punktsystem teilnehmen
(1) Anerkennung der Sportart als Bundesstütz-

punkt in Leipzig sowie des leistungstra-
genden Vereins als Landesstützpunkt,

(2) Anzahl an bestätigten Bundeskadersportler/-
innen (A-C-Kader), die einem Leipziger Ver-
ein angehören,

(3) Leistungsnachweise/Wettkampfergebnisse 
im Juniorenbereich bei Juniorenweltmei-
sterschaften bzw. JuniorenEuropameister-
schaften und Deutschen Meisterschaften 
der Junioren sowie Leistungsnachweise/
Wettkampfergebnisse im  Seniorenbereich 
bei Olympischen Spielen, Welt- und Euro-
pameisterschaften

Schwerpunktsportarten Gruppe II
Olympische Sportarten, die nicht am DOSB-
Stützpunktsystem teilnehmen bzw. ein ver-
bandseigenes Stützpunktsystem praktizieren
(1) Anerkennung als Schwerpunktsportart am 

Standort Leipzig durch den Spitzensportver-
band sowie des leistungstragenden Vereins 
als Landesstützpunkt,

(2) Anzahl an bestätigten Bundeskadersportler/-
innen (A-C-Kader), die einem Leipziger Ver-
ein angehören,

(3) Leistungsnachweise/Wettkampfergebnisse 
im Juniorenbereich bei Juniorenweltmeister-
schaften bzw. JuniorenEuropameisterschaften 
und Deutschen Meisterschaften der Junioren 
sowie Leistungsnachweise/Wettkampfergeb-
nisse im Seniorenbereich bei Olympischen 
Spielen, Welt- und Europameisterschaften 

Schwerpunktsportarten Gruppe III
Paralympische und Deafl ympische Sportarten
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(1) Anerkennung als Paralympischer bzw. 
Deaflympischer Stützpunkt am Standort 
Leipzig,

(2) Anzahl an bestätigten Bundeskadersportler/-
innen (A-C-Kader), die einem Leipziger 
Verein angehören,

(3) Leistungsnachweise/Wettkampfergebnisse 
im Juniorenbereich und Seniorenbereich

Spezielle Voraussetzungen für eine Projektför-
derung in den Schwerpunktsportarten
(1) Für jede bestätigte Schwerpunktsportart ist 

nur der leistungssporttragende Sportverein 
förderfähig.

(2) Das Projekt ist zeitlich befristet und kann jähr-
lich in maximal vier aufeinanderfolgenden 
Jahren gemäß dem aktuellen Olympiazyklus 
gefördert werden.

(3) Der Antrag auf Projektförderung muss eine 
Projektkonzeption und einen Projektfi nan-
zierungsplan enthalten.

(4) Projekte müssen auf konkret zu benennende 
Zielgruppen (namentliche Benennung der 
maximal 15 Sportler/-innen) und umzuset-
zende Maßnahmen ausgerichtet sein.

(5) Die Abrechnung des Projektes hat jährlich 
rechnerisch und schriftlich mittels Ver-
wendungsnachweis und entsprechend der 
Allgemeinen Nebenbestimmungen  zu erfol-
gen.

(6) Personalkosten können unter Wahrung des 
Besserstellungsverbots gefördert  werden.

Begriffliche, organisatorische oder struktu-
relle Änderungen, die im Rahmen der noch 
umzusetzenden DOSB-Leistungssportreform 
diese Richtlinie tangieren, werden bis zu einer 
Neufassung dieser Richtlinie in den jährlichen 
Handlungshinweisen zur Umsetzung der nicht 
investiven Sportförderung geregelt.
8.1.3 Projekte für ausgewählte Gruppen im 
Freizeit- und Breitensport
Es können integrative und inklusive Verein-
sprojekte für Menschen mit Behinderung, sozial 
Benachteiligte, Migrantinnen und Migranten 
sowie unterstützungsbedürftige Seniorinnen 
und Senioren gefördert werden.
Spezielle Voraussetzungen für eine Projektförde-
rung der ausgewählten Gruppen im Freizeit- und 
Breitensport
(1) Das Projekt ist zeitlich befristet und kann jähr-

lich in maximal fünf aufeinanderfolgenden 
Jahren gefördert werden.

(2) Der Antrag auf Projektförderung muss eine 
Projektkonzeption und einen Projekt 
fi nanzierungsplan enthalten.

(3) Projekte müssen auf konkret zu benennende 
Zielgruppen ausgerichtet und konkret abzu-
rechnen sein.

(4) Für Personalkosten können unter Wahrung 
des Besserstellungsverbots bis zu 25 % der 
Projektfördermittel verwendet werden.

(5) Die Abrechnung des Projektes hat jährlich 
rechnerisch und schriftlich mittels Verwen-
dungsnachweis entsprechend der Allgemei-
nen Nebenbestimmungen zu erfolgen.

Näheres regeln die Handlungshinweise zur 
Umsetzung der nicht investiven Sportförderung 
des jeweiligen Förderjahres.
8.1.4 Ehrungen
(1) Vereinsjubiläen
 Leipziger Sportvereinen und Sportverbänden 

kann folgender Jubiläumszuschuss gewährt 
werden:

(2) Verein des Jahres
 Leipziger Sportvereinen und Sportverbän-

den, die sich entsprechend der jährlichen 
Schwerpunktsetzung im jeweils aktuellen 
Sportprogramm für die Stadt Leipzig um 
den Sport besonders verdient gemacht haben, 
kann die Auszeichnung „Verein des Jahres“ 
durch die Stadt Leipzig verliehen werden.

 Die Auszeichnung erfolgt mittels einer Eh-
renurkunde, eines Ehrenpokals und einer 
Förderung in Höhe von 1.000,00 Euro im 

Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel.
(3) Freizeit- und Breitensport
 Persönlichkeiten, die sich um den Leipziger 

Sport verdient gemacht haben, können in 
Abstimmung mit dem SSB mit der Ehren-
urkunde und der Ehrennadel des Ober-
bürgermeisters/der Oberbürgermeisterin 
ausgezeichnet werden.

 Die Ehrung erfolgt einmal jährlich auf Ein-
ladung des OBM.

(4) Leistungs- und Spitzensport
 Erfolgreiche Leistungs- und Spitzensportler/-

innen werden bei einem offi ziellen Empfang 
der Stadt Leipzig geehrt:

- Olympiateilnehmer/-innen, Paralympics-
teilnehmer/-innen und Deaflympics-
teilnehmer/-innen – Empfang des Oberbür-
germeisters/der Oberbürgermeisterin

- Weltmeisterschafts- und Europameister-
schaftsteilnehmer/-innen – Empfang des Sport-
bürgermeisters/der Sportbürgermeisterin

 Im Rahmen der verfügbaren Mittel können 
dafür Ehrenpreise bereitgestellt werden.

 Darüber hinaus werden Olympiateilnehmer/
-innen und Paralympicsteilnehmer/-innen 
mit dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt 
Leipzig ausgezeichnet.

 Erfolgreiche Leistungs- und Spitzensportler/
-innen erhalten Glückwunschschreiben der 
Stadt Leipzig für die nachstehend aufge-
führten Erfolge:

a) Olympische/Paralympische Spiele (Plätze 1 
bis 6)

b) Weltmeisterschaften im Behinderten- und 
Nichtbehindertenbereich (Plätze 1  bis 6)

c) Europameisterschaften im Behinderten- und 
Nichtbehindertenbereich (Plätze  1 bis 3)

d) Gesamt-Weltcup (Platz 1)
e) Deutsche Meisterschaften Einzel/Mann-

schaft im Behinderten- und Nichtbehinder-
tenbereich (Platz 1)

(5) Ehrungsveranstaltungen
Ehrungsveranstaltungen, die im besonderen 
Interesse der Stadt Leipzig liegen, wie die 
Ehrungsveranstaltungen des SSB und seiner 
Sportjugend, können entsprechend des verfüg-
baren Etats gefördert werden.
Näheres regeln die Handlungshinweise zur 
Umsetzung der nicht investiven Sportförderung 
des jeweiligen Förderjahres.
8.1.5 Sportgroßveranstaltungen
Als Sportgroßveranstaltungen werden inter-
nationale und nationale Meisterschaften und 
Turniere, die für die Außenwerbung und für 
die Bevölkerung der Stadt sowie für die Ent-
wicklung der einzelnen Sportarten ein großes 
Potenzial haben, gefördert.
Schwerpunkte der Förderung sind:
(1) nicht kommerzielle, ohne auf reine Gewinn-

erzielungsabsicht ausgerichtete Sportgroß-
veranstaltungen in den Schwerpunktsport-
arten. Hier werden besonders unterstützt: 
Welt- und Europameisterschaften, hochka-
rätige internationale und nationale Wettbe-
werbe sowie Deutsche Meisterschaften.

(2) Sportveranstaltungen mit starkem regio-
nalen Bezug, Tradition und Verankerung in 
der Basis, die attraktiv und nachhaltig für 
den Standort Leipzig sind. Hierzu gehören 
nationale und internationale Wettbewerbe, 
z. B. Deutsche Meisterschaften außerhalb der 
Schwerpunktsportarten oder internationale 

Turniere.
 Im Rahmen von Sportgroßveranstaltungen 

können:
(1) Kongresse und Symposien des Sports mit 

überregionaler Bedeutung, die von beson-
derem Interesse für die Stadt Leipzig sind 
und

(2) Empfänge anlässlich von Sportgroßveran-
staltungen fi nanziell unterstützt werden, 
wenn ein städtisches Interesse vorliegt.

8.1.6 Kleinsportgeräte

Neuanschaffungen von Kleinsportgeräten kön-
nen im Kostenrahmen von 200,00 bis 410,00 Euro 
brutto (abzüglich eines etwaigen Vorsteuer-
abzugsbetrages) im Wege der Projektförderung 
für nicht investive Zuwendungszwecke bean-
tragt und gefördert werden. Im Förderbereich 
Kleinsportgeräte werden vorrangig Geräte 
und Ausstattungen gefördert, die Fairtrade-
Produkte sind.
Sportgeräte, deren Anschaffungswert 410,00 
Euro brutto (abzüglich eines etwaigen Vor-
steuerabzugsbetrages) überschreitet, müssen 
im Rahmen der Projektförderung für investive 
Zuwendungszwecke beantragt werden (siehe 
Punkt 8.2).
Reparaturen ab 200,00 Euro können, auch bei 
Kosten über 410,00 Euro brutto (abzüglich 
eines etwaigen Vorsteuerabzugsbetrages), im 
Wege der Projektförderung für nicht investive 
Zuwendungszwecke beantragt und gefördert 
werden.
Näheres regeln die Handlungshinweise zur 
Umsetzung der nicht investiven Sportförde-
rung des jeweiligen Förderjahres.
8.1.7 Dachorganisationen des Leistungssports 

mit besonderer Aufgabenstellung
Dachorganisationen des Leistungssports mit 
besonderer Aufgabenstellung können geför-
dert werden, sofern sie Athletenbetreuung, 
Laufbahnberatung und die wissenschaftliche 
Begleitung von Training und Wettkampf 
anbieten.
Es können anteilig Zuschüsse für Personal-
kosten von beim Olympia- bzw. Bundesstütz-
punkt angestellten Trainern/Trainerinnen 
im Rahmen einer Trainermischfi nanzierung 
in Übereinstimmung mit den anerkannten 
Schwerpunktsportarten sowie zur Unterstüt-
zung von ausgewählten Trainingsmaßnahmen 
gewährt werden.
Begriffl iche, organisatorische oder struktu-
relle Änderungen, die im Rahmen der noch 
umzusetzenden DOSB-Leistungssportreform 
diese Richtlinie tangieren, werden bis zu einer 
Neufassung dieser Richtlinie in den jährlichen 
Handlungshinweisen zur Umsetzung der nicht 
investiven Sportförderung geregelt.
8.1.8 Projekt Pädagogische Internatsbetreu-
ung
Entsprechend der Stadtratsbeschlüsse VI-
DS-01443 und VI-DS-01830 kann die päda-
gogische Betreuung von minderjährigen 
Sportschülern im Internatsbetrieb der Schule, 
sofern es sich um eine kommunale Bildungs-
einrichtung handelt, gefördert werden.
8.2 Projektförderung für investive Zuwen-
dungszwecke
8.2.1 Gegenstand der Förderung
Gefördert werden:
(1) Neu-, Um-, Ausbau- und Sanierungsmaß-

nahmen,
(2) Beschaffung von Sport- und Pfl egegeräten ab 

410,00 Euro brutto abzüglich eines etwaigen 
Vorsteuerabzugsbetrages,

(3) Beschaffung von Ausstattungsgegenstän-
den ab 410,00 Euro brutto abzüglich eines 
etwaigen Vorsteuerabzugsbetrages.

 Gefördert werden lediglich investive Maß-
nahmen entsprechend der haushaltsrecht-
lichen Bestimmungen (SächsKomHVO-
Doppik). Mit Gewinnerzielungsabsicht oder 
in erheblichem Umfang für den professio-

 Art des
Jubiläums

bis 500 Mitglieder 501 – 1 500 Mitglieder 1501 – 2500 Mitglieder über 2500 Mitglieder

25 Jahre 200,00 Euro 300,00 Euro 400,00 Euro 500,00 Euro

50 Jahre 400,00 Euro 600,00 Euro 800,00 Euro 1 000,00 Euro

75 Jahre 600,00 Euro 900,00 Euro 1 200,00 Euro 1 500,00 Euro

100 Jahre und
alle weiteren 25 Jahre

800,00 Euro 1 200,00 Euro 1 600,00 Euro 2 000,00 Euro

nellen Sport geplante Maßnahmen werden 
nicht gefördert.

8.2.2 Spezielle Zuwendungsvoraussetzungen
Neben der Erfüllung der allgemeinen Zuwen-
dungsvoraussetzungen nach Punkt 5 (Allge-
meine Zuwendungsvoraussetzungen der Sport-
förderung) sind durch den/die Antragsteller/
-innen nach Punkt 4 (Zuwendungsempfänger/
-innen) folgende Kriterien zu erfüllen:
(1) Die Vollständigkeit der Antragsunterlagen 

entspricht der Unterlagencheckliste der 

Handlungshinweise zur Umsetzung der 
investiven Sportförderung.

(2) Ist der/die Antragsteller/in oder das Amt 
für Sport der Stadt Leipzig nicht Eigentümer 
der Sportanlage, ist die schriftliche Zustim-
mung des Eigentümers zum geplanten Vor-
haben einzuholen und dem Amt für Sport 
der Stadt Leipzig bei der Antragstellung 
vorzulegen.

(3) Bei Baumaßnahmen fungieren die 
Antragsteller/-innen als Bauherren. Vereine, 
denen durch eine Nutzungsvereinbarung 
mit dem/der Pächter/in einer städtischen 
Sportanlage ein Nutzungsrecht eingeräumt 
wird (sog. Unterpächter), sollen nicht als 
Antragsteller fungieren.

(4) Die Nutzung der Maßnahme für den ge-
planten Zweck ist für einen bestimmten 
Zeitraum abzusichern (= Zweckbindungs-
frist). Bei Baumaßnahmen an Vereinssport-
stätten mit einem Gesamtwertumfang bis zu 
125.000,00 Euro beträgt die Zweckbindung 
8 Jahre. Bei einem Gesamtwertumfang ab 
125.000,00 Euro beträgt die Zweckbindungs-
frist 25 Jahre.

(5) Die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vor-
schriften, insbesondere des Bauplanungs- 
und Bauordnungsrechts, ist durch die 
Antragsteller/-innen sicherzustellen.

(6) Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen. 
Als Maßnahmebeginn zählt der Abschluss 
eines Lieferungs- und Leistungsvertrages. 
Bei Baumaßnahmen gelten Planung, Bau-
grunduntersuchungen, Grunderwerb und 
Herrichten des Grundstücks, zum Beispiel 
Gebäudeabbruch oder Planieren, entspre-
chend der Leistungsphasen 1 bis 6 gemäß 
der HOAI, nicht als Beginn des Vorhabens, 
es sei denn, sie sind alleiniger Zweck.

(7) Für das zu fördernde Vorhaben sind die 
fachliche Kompetenz der Antragsteller/-
innen sowie eine fi nanzielle Beteiligung an 
den Kosten Voraussetzung.

(8) Antragsteller/-innen haben, durch ein 
an ihrer Leistungsfähigkeit orientiertes 
Konzept, die gesicherte Finanzierung des 
Vorhabens und dessen laufende Nutzung 
nachzuweisen.

(9) Entsprechend des Passivhaus-Standards 
werden Zuwendungen für Baumaßnah-
men an gedeckten Sportstätten mit einem 
Gesamtwertumfang von über 50.000,00 
Euro nur bei besonderer Berücksichtigung 
von Klimaschutz und Energieeffi zienz 
gewährt. Deshalb ist der vorgeschriebene 
energetische Standard für zu errichten-
de Gebäude gemäß § 4 der Verordnung 
über energiesparenden Wärmeschutz 
und energiesparende Anlagetechnik bei 
Gebäuden (Energieeinsparverordnung – 
EnEV) in der jeweils geltenden Fassung 
um mindestens 30 % zu unterschreiten. 
Bei der Sanierung, Modernisierung und 
dem Umbau von bestehenden Gebäuden 
ist der vorgeschriebene energetische 
Standard gemäß § 4 EnEV mindestens 
einzuhalten. Der Nachweis hierüber ist 
beim Verwendungsnachweis durch einen 
Energiebedarfsausweis gemäß § 18 EnEV 
zu erbringen. Der Passivhaus-Standard 
ist anzustreben. Sollte dieser Standard 
insbesondere aus wirtschaftlichen Erwä-
gungen nicht erreicht werden können, ist 
dies zu begründen. Es ist anzustreben, den 
Passivhaus-Standard auch bei denkmalge-
schützten Gebäuden – unter Wahrung des 
Denkmalschutzes – zu erreichen.

8.2.3 Umfang und Höhe der Zuwendung
8.2.3.1 Zuwendungs- und Finanzierungsart 
sowie Höhe der Zuwendung
Bei Vorhaben, die durch das Land mitfi nan-
ziert werden und einen Gesamtwertumfang 
bis zu 125.000,00 Euro aufweisen, soll die 
Zuwendung maximal 30 % der zuwendungsfä-
higen Ausgaben/Aufwendungen betragen. Bei 
Vorhaben über 125.000,00 Euro, die durch das 
Land mitfi nanziert werden, soll die städtische 
Zuwendung bei gedeckten Sportstätten bis zu 
30 % und bei ungedeckten Sportanlagen ein-
schließlich zugehöriger Funktionsgebäude bis 
zu 50 % der zuwendungsfähigen Ausgaben/
Aufwendungen betragen.
Bei Vorhaben, die durch das Land und den 
Bund mitfi nanziert werden, soll der städtische 
Anteil nicht mehr als 30 % betragen.
Bei Vorhaben, die weder aufgrund von För-

derprogrammen des Landes noch des Bundes 
förderfähig sind, an deren Umsetzung die 
Stadt Leipzig jedoch ein hohes Förderinteresse 
hat, kann eine städtische Förderung von bis 
zu 80 % gewährt werden.
In geeigneten Fällen kann die Förderung auch 
als eine auf einen Höchstbetrag begrenzte 
Festbetrags- oder Fehlbedarfsfi nanzierung 
gewährt werden.
8.2.3.2 Zuwendungsfähige Ausgaben
Als Bemessungsgrundlage für die Maßnahme 
gelten die als zuwendungsfähig anerkannten 
Ausgaben.
Zuwendungsfähig sind alle Ausgaben, die 
mit der Maßnahme (Fördergegenstand) in 
unmittelbarem Zusammenhang stehen und 
für die Erfüllung des Zuwendungszweckes 
unabdingbar sind.
Vorplanungsleistungen sind aus Eigenmitteln 
des Empfängers/der Empfängerin vorzufi nan-
zieren, sind aber im Rahmen des Gesamtpro-
jektes förderfähig.
Sanierungen sind nur dann zuwendungsfähig, 
wenn sie einen Anteil von 75 % der Neubau-
kosten nicht überschreiten und sie insgesamt 
als wirtschaftlich angesehen werden können.
Bei Antragstellern/Antragstellerinnen, die 
zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, ist die 
Umsatzsteuer nicht zuwendungsfähig.
Nicht zuwendungsfähig sind investive Maß-
nahmen an Vereinsgaststätten oder sonstigen 
gewerblich genutzten Anlagen, Ausgaben für 
Zinsen und Kreditbeschaffungsmaßnahmen 
sowie für Feierlichkeiten, die im Zusammen-
hang mit investiven Maßnahmen stehen.
8.2.3.3 Eigenleistungen
Neben der fi nanziellen Beteiligung durch den 
Zuwendungsempfänger/die Zuwendungs-
empfängerin können Eigenmittel auch als Ar-
beitsleistungen erbracht werden. Hinsichtlich 
der Berücksichtigung von Eigenleistungen 
gelten folgende Festlegungen:
Eigenleistungen in Form von Arbeits- und 
Sachleistungen werden nicht gefördert, ihre 
Vergütung ist ausgeschlossen. Sie können 
allerdings zur Verringerung des fi nanziellen 
Eigenanteils des Vereins wertmäßig wie folgt 
berücksichtigt werden: Arbeitsleistungen mit 
einem Geldwertäquivalent von 8,00 Euro pro 
Stunde und Sachleistungen mit ihrem tatsäch-
lichen Wert. Dabei können Eigenleistungen 
allerdings nur bis zur Hälfte des zu erbrin-
genden Eigenanteils angerechnet werden.
Die kalkulierten Arbeitsleistungen sind bei 
Antragstellung entsprechend der den Hand-
lungshinweisen zur Umsetzung der investiven 
Sportförderung beigefügten Unterlagencheck-
liste in einer Übersicht, konkretisiert nach 
Anzahl der Personen, Stundenanzahl und 
Arbeitsleistungen, aufzulisten. Eine entspre-
chende Aufstellung der tatsächlich durchge-
führten Leistungen ist, unterschrieben durch 
die Personen, welche die Arbeitsleistungen 
durchgeführt haben, bei der Abrechnung des 
Vorhabens einzureichen.
8.2.3.4 Verhältnis zu anderen Finanzierungs-
möglichkeiten (Subsidiaritätsprinzip)
Werden andere Fördermöglichkeiten, insbe-
sondere Landesförderung über den Landes-
sportbund, die Sächsische Aufbaubank oder 
das Sächsische Staatsministerium des Innern 
und/oder Bundesförderung, von Antragstel-
lern/Antragstellerinnen schuldhaft nicht 
beantragt oder schuldhaft nicht in Anspruch 
genommen, soll die Finanzierungslücke nicht 
durch eine Erhöhung der ursprünglich an-
gedachten städtischen Zuwendungssumme 
gedeckt werden.

9 Übergangsregelungen
Für Zuwendungen, die für das Haushaltsjahr 
2017 auf der Basis der Sportförderungsricht-
linie vom 20.10.2010 (RBV-553/10) beantragt 
wurden, gilt die vorgenannte Richtlinie fort.

10 In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten
Diese Sportförderungsrichtlinie tritt einen 
Tag nach ihrer Bekanntgabe im Leipziger 
Amtsblatt in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Sportförderungsrichtlinie vom 20.10.2010 
(RBV-553/10) außer Kraft.
Die Sportförderungsrichtlinie wird auch im In-
ternetportal der Stadt Leipzig veröffentlicht. 

Leipzig, 18.05.2017 Burkhard Jung
   Oberbürgermeister

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung vom 
28.05.2004 (SächsGVBL S. 200), die zuletzt durch 
das Gesetz vom 16.12.2015 (SächsGVBL S. 670; 
2016 S. 38) geändert worden ist, wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Das Dezernat Stadtentwicklung und Bau als 
untere Bauaufsicht II hat mit Bescheid vom 
23.05.2017 die Baugenehmigung mit dem Ak-
tenzeichen 63-2017-005826-SB-02.61-DVO im 
Genehmigungsverfahren nach § 64 SächsBO mit 
folgendem verfügendem Teil erteilt:
Die Stadt Leipzig als untere Bauaufsichtsbehör-
de erlässt im Baugenehmigungsverfahren nach 
§ 64 der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) 
vom 28.05.2004 in der derzeit gültigen Fassung 
folgenden Bescheid:
1. Dem Antragsteller wird die Baugenehmi-

gung für das o. g. Vorhaben entsprechend 
den mit Genehmigungsvermerk versehenen 
Bauvorlagen des Bauantrages vom 11.05.2017 
erteilt.

2. Die Baugenehmigung wird mit aufgeführten 
Nebenbestimmungen versehen.

3. Die Baugenehmigung wird befristet, längs-
tens für 3 Jahre nach Beginn der Nutzung. 
Der Rückbau der Container ist unmittelbar 
nach dem Erlöschen dieser Baugenehmigung 
vorzunehmen.

4. Es wird eine Befreiung gemäß § 25 EnEV in 
Bezug auf die Anforderung der Energieein-

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 Abs. 3 der Sächsischen Bauordnung über die Erteilung einer 
Baugenehmigung „Errichtung zweier Interimsgebäude (Grundschule und Oberschule) am Schulstandort Mölkau 

in Containerbauweise – Interim für 3 Jahre“, Schulstraße 12, Leipzig, Gemarkung: Mölkau, Flurstück: 57/5
sparverordnung erteilt.

5. Es wird eine Befreiung gemäß § 9 EEWärmeG 
in Bezug auf die Anforderung des Gesetzes 
zur Förderung Erneuerbarer Energien im 
Wärmebereich erteilt. 

6. Es wird eine Abweichung gemäß § 67 Sächs-
BO in Bezug auf die Anforderung nach DIN 
4109 (Schallschutz) erteilt.

7. Es wird eine Abweichung gemäß § 67 Sächs-
BO in Bezug auf die Anforderung nach § 50 
(4) SächsBO (Barrierefreiheit) erteilt.

Bestandteil der Genehmigung sind die in der 
Baugenehmigung aufgeführten und mit der 
Genehmigung ausgefertigten Bauvorlagen.
Die Baugenehmigung enthält folgende Rechts-
behelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der 
 Stadt Leipzig
 Amt für Bauordnung und Denkmalpfl ege
 Abteilung Ost
 Sachgebiet Nordost
 Martin-Luther-Ring 4-6, 
 04109 Leipzig 
(Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Hinweise:
Die Zustellung der Baugenehmigung an die 
Eigentümer benachbarter Grundstücke gemäß 

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Bauvorhabens (mit Angabe der angrenzen-
den Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)

§ 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird aufgrund 
der großen Anzahl von Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung der 
Baugenehmigung an die Nachbarn gilt mit 
dem Tag dieser Bekanntmachung als bewirkt. 
Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt 
auch gegenüber den Nachbarn. Einwendungen 
können von den Nachbarn (Flurstück und Ge-
markung: 107/161 Gemarkung Zweinaundorf, 
107/157 Gemarkung Zweinaundorf, 107/158 
Gemarkung Zweinaundorf, 107/159 Gemar-
kung Zweinaundorf, 58/5 Gemarkung Mölkau, 
57/6 Gemarkung Mölkau, 57/7 Gemarkung 
Mölkau, 57/8 Gemarkung Mölkau) innerhalb 
der Rechtsbehelfsfrist erhoben werden, auf 
Anforderung wird ihnen eine schriftliche Aus-
fertigung des Bescheids zugestellt.
Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im 
 Technischen Rathaus
 Prager Straße 118-136
 04317 Leipzig 
(Technisches Bürgerbüro-Eingang Erdgeschoss 
direkt von der Prager Straße/Gebäudeabschnitt 
C, Öffnungszeiten: Dienstag 9.00-18.00 Uhr und 
Donnerstag 9.00-13.00 Uhr) eingesehen werden. 
Weitere Termine können mit dem zuständigen 
Sachbearbeiter Daniel Voigt unter Tel. 1 23 52 38 
abgestimmt werden. 
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Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung vom 
28.05.2004 (SächsGVBl. S. 200), in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11.05.2016 (SächsGVBl S. 
186) wird Folgendes bekannt gemacht: 
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpfl ege 
der Stadt Leipzig als untere Bauaufsichtsbehörde 
hat mit Bescheid vom 20.04.2017 die Baugenehmi-
gung mit dem Aktenzeichen: 63-2016-015932-VV-
63.31-SKO im Genehmigungsverfahren nach 
§ 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) erteilt:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

Sanierung und Umplanung des ehemaligen 
Kaufhauses am Adler zu Wohnzwecken, 
Gemarkung: Kleinzschocher, Flurstück: 532, 
mit Nebenbestimmungen (Bedingungen und 
Aufl agen) wird erteilt. 

(2) Bestandteil der Genehmigung sind die in der 
Baugenehmigung aufgeführten und mit der 
Genehmigung ausgefertigten Bauvorlagen. 

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für Bau-

Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben Sanierung und Umplanung 
des ehemaligen Kaufhauses am Adler zu Wohnzwecken, Wachsmuthstraße 8, 10, Leipzig, 

Gemarkung: Kleinzschocher, Flurstück: 532 
ordnung und Denkmalpfl ege, Martin-Luther-
Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-122, 04317 Leipzig) Widerspruch 
eingelegt werden. 
Hinweis: 
Die Zustellung der Baugenehmigung an die 
Eigentümer benachbarter Grundstücke gemäß 
§ 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird aufgrund 
der großen Anzahl von Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung der 
Baugenehmigung an die Nachbarn gilt mit dem 
Tag dieser Bekanntmachung als bewirkt. 
Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt 
auch gegenüber den Nachbarn. 
Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können betroffene Nachbarn im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpfl ege, Prager 
Straße 118-122 während der Öffnungszeiten 
einsehen. Um eine telefonische Anmeldung bei 
der zuständigen Sachbearbeiterin, Frau Kossiel, 
Tel. 1 23 51 27, wird gebeten. 
Öffnungszeiten: Dienstag 9.00-12.00 Uhr und 
13.00-18.00 Uhr; Donnerstag 9.00-12.00 Uhr; Mon-
tag, Mittwoch, Freitag nach Vereinbarung. 

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Bauvorhabens (mit Angabe der angrenzen-
den Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)

Einziehung 
Parkplatz Sachsenseite
Gemäß § 8 (1) des Sächsischen Straßengesetzes 
(SächsStrG) vom 21.01.1993, in der aktuellen 
Fassung, wird der Parkplatz Sachsenseite, 
Flurstücke 3918/37 sowie 3960/12 Gemarkung 
Leipzig, eingezogen. 
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Fläche, Stra-
ßenklasse, Widmungsbeschränkung
OT Zentrum-Ost
- Parkplatz Sachsenseite (PP 0104), Flurstücke 

3918/37 und 3960/12 Gemarkung Leipzig, 
zwischen Sachsenseite und Brandenburger 
Straße, ca. 7 085 m², beschränkt öffentlicher 
Platz, beschränkter Kraftfahrzeugverkehr.

Die Einziehung erfolgt auf Grundlage des § 8 
(2) SächsStrG.
Die Absicht der Einziehung wurde gemäß § 8 
(4) SächsStrG im Amtsblatt Nr. 4 am 25. Februar 
2017 bekannt gemacht.
Gegen die Einziehung des oben aufgeführten 
Parklatzes kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Dieser kann schriftlich bei der Stadt Leipzig, 
Verkehrs- und Tiefbauamt, Prager Straße 118, 
04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 5.033, eingelegt 
werden, wo auch die Verfügung mit Begrün-
dung sowie ein Planauszug in der Zeit von Mo., 
Mi., Do. 8.00-14.00 Uhr, Di. 8.00-17.00 Uhr, Fr. 
8.00-12.00 Uhr, zur Einsichtnahme offen liegen. 

Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Verkehrs- und Tiefbauamt 

 Termine

Sitzungen 
der Ortschaftsräte

Ortschaftsrat Seehausen
04.07., 19.00 Uhr, Grundschule Seehausen, Sit-
zungsraum, Seehausener Allee 17, 04356 Leipzig
Ortschaftsrat Holzhausen
11.07., 19.30 Uhr, Schule Holzhausen, Aula, Stöt-
teritzer Landstraße 21, 04288 Leipzig
Ortschaftsrat Engelsdorf
07.08., 19.00 Uhr 
im Versammlungsraum der Freiwilligen Feuer-
wehr Engelsdorf, Engelsdorfer Str. 345, 04319 
Leipzig
Ortschaftsrat Liebertwolkwitz
17.08., 18.30 Uhr, im Rathaus Liebertwolkwitz, 
Zi. 2, Liebertwolkwitzer Markt 1, 04288 Leipzig
Ortschaftsrat Lützschena-Stahmeln
14.08., 18.30 Uhr, ehemalige Grundschule Lütz-
schena, Bildersaal 4, Zi. 3, 04159 Leipzig
Ortschaftsrat Rückmarsdorf
15.08., 19.00 Uhr, Ortsteilzentrum Rückmars-
dorf, Ehrenberger Straße 5, 04178 Leipzig
Ortschaftsrat Lindenthal
15.08., 19.00 Uhr, im Rathaus Lindenthal, Rats-
saal, Erich-Thiele-Straße 2, 04159 Leipzig 
Ortschaftsrat Mölkau
15.08., 19.00 Uhr, ehemaliges Gemeinde-
amt Mölkau, Ratssaal, Engelsdorfer Straße 88 
04316 Leipzig
Ortschaftsrat Böhlitz-Ehrenberg
17.08., 18.30 Uhr, Soziokulturelles Zentrum 
„Große Eiche“, Salon Böhlitz 
Die Tagesordnungen der Ortschaftsräte lagen 
zum Redaktionsschluss noch nicht vor. 

Sitzungen
der Stadtbezirksbeiräte

Stadtbezirksbeirat Süd
09.08., 17.00 Uhr, Haus der Demokratie, Zi. 103, 
Bernhard-Göring-Straße 152, 04277 Leipzig
Stadtbezirksbeirat Alt-West
09.08., 17.30 Uhr, Rathaus Leutzsch, Beratungs-
raum, 1. Etage, Georg-Schwarz-Straße 140, 
04179 Leipzig
Stadtbezirksbeirat Nordost
09.08., 17.30 Uhr, Rathaus Schönefeld, Raum 
100, Ossietzkystraße 37, 04347 Leipzig
Stadtbezirksbeirat Mitte
10.08., 18.00 Uhr, Turmzimmer, Zi. 270, Neues 
Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig
Stadtbezirksbeirat West
14.08., 18.00 Uhr, Freizeittreff „Völkerfreund-
schaft“, Großer Saal, Stuttgarter Allee 9, 04209 
Leipzig
Stadtbezirksbeirat Südost
15.08., 18.30 Uhr, Franz-Mehring-Schule, Glet-
schersteinstraße 9, 04299 Leipzig
Stadtbezirksbeirat Südwest
16.08., 18.00 Uhr, Schule, Adler – Oberschule, 
Speiseraum, Antonienstraße 24, 04229 Leipzig
Stadtbezirksbeirat Ost
09.08., 18.00 Uhr, IC-E Informationszentrum, 
Eisenbahnstraße 49, 04315 Leipzig
Stadtbezirksbeirat Nordwest
10.08., 18.00 Uhr, Stadtteilzentrum „Anker“, 
Renftstraße 1, 04159 Leipzig
Stadtbezirksbeirat Nord
10.08., 17.30 Uhr, Gohlis-Center, Elsbethstraße 
19-25, Zi. 340, 04155 Leipzig
Die Tagesordnungen der Stadtbezirksbeiräte 
lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor. 

Sitzung des 
Jugendparlaments

07.08., 17.00 Uhr, Neues Rathaus, Zi. 259, Mar-
tin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig
Eine Tagesordnung des Jugendparlaments lag 
zum Redaktionsschluss noch nicht vor. 

Sitzung des 
Jugendbeirats

14.08., 17.00 Uhr, Neues Rathaus, Zi. 263, Mar-
tin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig
Eine Tagesordnung des Jugendbeirats lag zum 
Redaktionsschluss noch nicht vor. 

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 
17.05.2017 den Bebauungsplan Nr. 311 „Cervantes-
weg“ (Vorlage Nr. VI-DS-02876) beschlossen. Die-
ser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. Der 
Beschluss ist im Stadtplanungsamt niedergelegt 
und kann zu den unten genannten Zeiten kostenlos 
eingesehen werden. Mit dieser Bekanntmachung 
tritt der Bebauungsplan in Kraft. Der Geltungsbe-
reich befi ndet sich in Leipzig-Südost, im Ortsteil 
Meusdorf, östlich der Chemnitzer Straße (ent-
sprechend kartenmäßiger Darstellung). Mit dem 
Bebauungsplan werden die Voraussetzungen zur 
Umnutzung des Gebietes als Eigenheimstandort 
für Einzel- und Doppelhäuser geschaffen.
Der Bebauungsplan und die Begründung sowie 
die zusammenfassende Erklärung können im 
Stadtplanungsamt, Neues Rathaus, Martin-Luther-
Ring 4-6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 während der 
Dienststunden Mo./Mi. 8.00-15.00 Uhr, Di. 8.00-
18.00 Uhr, Do. 8.00-16.00 Uhr, Fr. 8.00-12.00 Uhr, 
eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt 
werden. Die zusammenfassende Erklärung bein-
haltet, wie die Umweltbelange, die Ergebnisse der 
Beteiligungsprozesse und anderweitige Planungs-
möglichkeiten beim Zustandekommen des Plans 
berücksichtigt wurden. 
Rechtsbehelf:
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich:
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 

Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt 
Leipzig unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche für 
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§

Ausschreibung 
ESF-Programm „Nachhaltige 
soziale Stadtentwicklung“ 
2014-2020, Fördergebiet 

Leipzig-Schönefeld, 
begleitende Maßnahmen, 

Stadtteilmanagement
inklusives Gemeinwesen

Die Stadt Leipzig, Amt für Stadterneue-
rung und Wohnungsbauförderung (ASW), 
beabsichtigt zum o. g. Aufgabenbereich 
eine Auftragsvergabe für den Zeitraum 
01.08.2017 bis 31.07.2019. 
Die Auftragsvergabe steht noch unter 
dem Vorbehalt der Erteilung eines För-
derbescheids für das Vorhaben durch den 
Fördermittelgeber. Außerdem besteht 
noch ein Haushaltsvorbehalt für die Leis-
tungserbringung in 2018 und 2019 (kein 
Rechtsanspruch).
Gegenstand der beabsichtigten Auftragsver-
gabe sind freiberufl iche Leistungen im Sinne 
von § 134 GWB und § 74 VgV. Die Leistun-
gen sind nicht eindeutig und abschließend 
beschreibbar. Der geschätzte Wertumfang 
liegt unter dem EU-Schwellenwert.
Es handelt sich um Beratungs- und Unter-
stützungsleistungen bei koordinierenden 
und qualitätssteuernden Leistungen zur 
Vernetzung, Aktivierung sowie Einbezie-
hung von Bewohnerinnen und Bewohnern 
sowie relevanter Akteure, im Rahmen 
der Umsetzung der Einzelvorhaben im 
Fördergebiet ESF Nachhaltige soziale 
Stadtentwicklung Leipzig-Schönefeld auf 
Grundlage des vorliegenden gebietsbezo-
genen integrierten Handlungskonzeptes.
Der zu erbringende Leistungsumfang glie-
dert sich in die nachstehend beschriebenen 
Aufgabenschwerpunkte zur Begleitung der 
ESF-geförderten Projektträger mit Stadtteil-
vorhaben aus den Bereichen Kinder- und 
Jugendbildung, Bürgerbildung, soziale 
Eingliederung/Integration in Beschäftigung 
und Wirtschaft im Quartier:
1.  Begleitung der ESF-geförderten Projekt-

träger bei der inhaltlichen Umsetzung 
ihrer Maßnahmen und Unterstützung des 
fachlichen Austauschs der Projektträger 
untereinander

2. Übernahme der Schnittstellenfunktion 
zwischen Stadtverwaltung, Stadtpolitik, 
Stadtteilakteuren und Bewohner/-innen 
für ein inklusives Gemeinwesen. Im Zen-
trum stehen die besonderen Unterstüt-
zungsbedarfe von Stadtteilbewohner/
-innen, die den Zugang zum Arbeitsmarkt 
erschweren. Dies können z. B. gesund-
heitliche, sprachliche und kulturelle 
Barrieren sowie ungenügende Qualifi -
kationen sein. Ziel ist es, die Teilhabe 
der benachteiligten Stadtteilbewohner/
-innen zu verbessern.

3. Begleitende Öffentlichkeitsarbeit
Abforderbare Vergabeunterlagen: detail-
liertes Leistungsbild, GIHK, Eignungs- und 
Zuschlagskriterien 
Das Angebot soll wie folgt gegliedert sein:
1. Grobkonzept zur Umsetzung der Auf-

gabenschwerpunkte unter Angabe der 
Methoden (max. 2 DIN A4-Seiten)

2. Kalkulation des Angebotspreises mit 
Angabe des Honorarstundensatzes und 
einer Gesamtstundenzahl

3. Angaben über den vorgesehenen Perso-
naleinsatz für die ausgeschriebene Lei-
stung und Sicherung der Vor-Ort-Präsenz

4. Aufstellung über in den letzten 5 Jahren 
erbrachte vergleichbare Leistungen mit 
Angaben zu Leistungszeitraum und 
Auftraggeber/n.

Das Angebot soll als PDF-Dokument per E-
Mail an folgende Adresse gesendet werden: 
mary.uhlig@leipzig.de
Die Frist zur Angebotsabgabe endet am 
07.07.2017.
Die Bindefrist der Angebote endet am 
31.12.2017.
Rückfragen zur Ausschreibung werden 
ausschließlich per E-Mail beantwortet.
Ansprechpartnerin ist Mary Uhlig, Gebiets-
verantwortliche für Leipzig-Schönefeld im 
Amt für Stadterneuerung und Wohnungsb-
auförderung (ASW), Tel. 1 23 54 61, E-Mail: 
mary.uhlig@leipzig.de. 

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 
17.05.2017 den Bebauungsplan Nr. 426 „Neube-
bauung Brandenburger Straße/Hofmeisterstra-
ße/Hahnekamm“ (Vorlage Nr. VI-DS-03368) 
beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit 
bekannt gemacht. Der Beschluss ist im Stadtpla-
nungsamt niedergelegt und kann zu den unten 
genannten Zeiten kostenlos eingesehen werden.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebau-
ungsplan in Kraft.
Der Geltungsbereich befi ndet sich in Leipzig-
Mitte, im Ortsteil Zentrum-Ost, östlich des 
Hauptbahnhofes (entsprechend kartenmäßiger 
Darstellung).
Mit dem Bebauungsplan werden die städtebau-
lichen Voraussetzungen für ein neues nutzungs-
gemischtes Stadtquartier geschaffen.
Der Bebauungsplan und die Begründung können 
im Stadtplanungsamt, Neues Rathaus, Martin-
Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 
während der Dienststunden Mo./Mi. 8.00-15.00 
Uhr, Di. 8.00-18.00 Uhr, Do. 8.00-16.00 Uhr, Fr. 
8.00-12.00 Uhr, einsehen und über den Inhalt 
Auskunft verlangt werden.
Rechtsbehelf:
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich:
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 be-

achtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt 
Leipzig unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 
2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungs-
ansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Plan und über das Er-
löschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.
Die hier gegebenen Hinweise auf Rechtsfolgen 

Bebauungsplan Nr. 311 „Cervantesweg“, Leipzig-Südost,
Satzungsbeschluss

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 311 
„Cervantesweg“ (fett umrandet)

Kartengrundlage: Amt für 
Geoinformation und Bodenordnung

Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch 
diesen Plan und über das Erlöschen von Entschä-
digungsansprüchen wird hingewiesen. Die hier 
gegebenen Hinweise auf Rechtsfolgen nach dem 
BauGB haben keinen Einfl uss auf bestehende 
Rückübertragungsansprüche bzw. Entschädi-
gungsansprüche nach dem Gesetz zur Regelung 
offener Vermögensfragen. Weiterhin wird darauf 
hingewiesen, dass nach § 4 Absatz 4 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften zustande gekommen sind, 
ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder feh-

lerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-

zungen, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind,

3.  der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 
Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen 
hat,

4.  vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz 1 genannten 
Frist

 a)  die Rechtsbehörde den Beschluss beanstan-
det hat oder

 b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschrift gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Absatz 4 Satz 2 Nr. 3 
oder 4 der SächsGemO geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Bebauungsplan Nr. 426 „Neubebauung 
Brandenburger Straße/Hofmeisterstraße/Hahnekamm“, 

Leipzig-Mitte, Satzungsbeschluss

nach dem BauGB haben keinen Einfl uss auf 
bestehende Rückübertragungsansprüche bzw. 
Entschädigungsansprüche nach dem Gesetz zur 
Regelung offener Vermögensfragen.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach 
§ 4 Absatz 4 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Sachsen (SächsGemO) Satzungen, die 
unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr 
nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder 

fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzungen, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind,

3.  der Oberbürgermeister dem Beschluss nach 

§ 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat,

4.  vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz 1 genannten 
Frist

 a)  die Rechtsbehörde den Beschluss bean-
standet hat oder

 b)  die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Absatz 4 Satz 2 
Nr. 3 oder 4 der SächsGemO geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 
1 genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 426 „Neubebauung Brandenburger Straße/Hofmeisterstraße/
Hahnekamm“ (fett umrandet)

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung
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Immobilienpartner der 

Sparkasse 
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3 Immobilienvermittlung 
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Rufen Sie uns an: 0341 986 56 56

Ihr starker Partner 
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Ria Wächter . Gebietsverkaufsleiterin Immobilien . Handelsvertreterin
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TAG DER ARCHITEKTUR 
24. – 25. Juni 2017

ARCHITEKTUR SCHAFFT LEBENSQUALITÄT

22224444.. ––– 22225555... JJJ
tda.aksachsen.org

Am 24. und 25. Juni fi ndet wie-
der der bundesweite Tag der 
Architektur – in diesem Jahr 
unter dem Motto „Architektur 
schafft Lebensqualität“ – statt. 
Zum 22. Mal stehen für Sie auch 
in Sachsen an diesen Tagen 
Gebautes und Geplantes sowie 
Architekturbüros offen.
Mit Ausstellungen, Führungen, 
Events usw. sind Bauherrschaf-
ten aller Couleur und alle ande-
ren Architekturinteressierten 
herzlich eingeladen. Der Tag der 
Architektur ist eine hervorragen-
de Möglichkeit mit Architekten, 
Innenarchitekten, Landschafts-
architekten und Stadtplanern 
locker und unverbindlich ins 
Gespräch zu kommen und über 
Objekte und Projekte, über Fra-
gen zu Architektur und Baukul-
tur zu diskutieren.
Das Programm mit über 80 Objek-
ten, offenen Architekturbüros 
sowie Veranstaltungen bietet in 
diesem Jahr eine besondere Viel-
falt. Der Leipziger Raum bietet wie 
auch alle anderen Regionen vor 
allem interessante Wohnobjekte. 
Aber auch außerhalb der Groß-
städte ist der Tag der Architektur 
mit tollen Projekten präsent, wie 
in Markkleeberg, wo ein denk-

Architektur schafft Lebensqualität
Vielfältiges Programm zum Tag der Architektur 2017 am 24. + 25. Juni

malgeschütztes Bahnhofsgebäude 
auf ein modernes Sportbad trifft, 
im Zwickauer „ubineum“ – dem 
sanierten und als Kompetenz-
zentrum umgenutzten Erlenbad, 
in Meißen mit teils themati-
schen Führungen zu spannenden 
Objekten oder in Bad Muskau, 
wo die Landschaftsarchitekten 
zeigen, was sie aus einem ehe-
maligen Grenzabfertigungsplatz 
am Haupteingang Welterbestätte 
Muskauer Park gemacht haben.

Ausstellung – Eröffnung 
am 15. Juni im Zentrum 
für Baukultur Sachsen

Erstmals wird es eine beglei-
tende Ausstellung zum Tag 
der Architektur geben, die es 
den Besuchern ermöglicht, das 
gesamte sächsische Programm an 
einem Ort zu erleben. Vom 15. bis 
25. Juni, dienstags bis samstags, 
12:00 bis 18:00 Uhr kann diese im 
neu eröffneten Zentrum für Bau-
kultur Sachsen im Kulturpalast 
Dresden/Eingang Galeriestraße 
besichtigt werden. Das gesamte 
Programm fi nden Sie unter: tda.
aksachsen.org

PROGRAMM LEIPZIG 
PROGRAMM – 24. JUNI 2017 
Parkvillen, Friedensstr. 1, 9:30 
+ 13:30 Uhr, bürogemeinschaft 

BAUKOMPLEX, Büro Martin 
Faßauer je max. 25 Pers., Anmel-
dung: info@baukomplex.de
Der 4. Museumswinkel – Das 
Bernstein Carré, Katharinen-
straße / Brühl (Ecke Romanus-
haus), Führungen: 10, 11+12 
Uhr, klm-Architekten Leipzig 
GmbH, Anmeldung: kuhn@klm-
architekten.de
Philippuskirche Leipzig, Inte-
grationshotel, Aurelienstraße 
54, 10+ 14 Uhr, Architekturbüro 
Domke 
Chalet Heine, Karl-Heine-Straße 
27 a+b, 11 Uhr, bürogemeinschaft 
BAUKOMPLEX, Büro Martin 
Faßauer, max. 25 Pers., Anmel-
dung: info@baukomplex.de
Neubau Kita für 202 Kinder, 
Wurzner Straße 24, Führung 11 
Uhr, Architektin Silke Haugk
Offenes Büro klm-Architekten 
Leipzig GmbH, Magazingasse 1, 
ab 12 Uhr, 13 Uhr Vortrag „Vom 
Wettbewerb bis zur Ausführung“
Förderzentrum Wurzen, Kantstr. 
1, Wurzen, 13–14 Uhr, DNR Daab 
Nordheim Reutler Part GmbB 
Luxus der Leere – Führung 
durch das Kunstzentrum HAL-
LE 14, Spinnereistraße 7, 14 
Uhr, HALLE 14 -Zentrum für 
zeitgenössische Kunst

BAUEN UND WOHNEN TIPPS FÜR EIN SCHÖNES ZUHAUSE

Stadthaus als Wohnhaus, Come-
niusstraße 26, 14 und 15 Uhr, JRFi-
scher, Architekt + Stadtplaner
Schwimmbad am denkmalge-
schützten Bahnhof, Rathausstr. 
29, Markkleeberg, 15–16 Uhr, Ipro-
plan Planungsgesellschaft mbH
Der Süden – Cocktails, Punks 
und Stadtstrand, Karl-Lieb-
knecht-Straße 36, 15 Uhr, Octagon 
e.V.- Raum für Architektur und 
Urbanes
PROGRAMM – 25. JUNI 2017 
Umbau Wellerscheune, Dorf-
platz 5, Rackwitz OT Zschortau, 
14+16 Uhr, Baustellenbesichti-
gung 13–18 Uhr, Hartmut Sebas-
tian Schneider

STADTHAUS
in der Witzlebenstr./Gohlis

Energieeffizienzhaus KfW 55 gem. EnEV mit  
ca. 192 m² Wohn-/Nutzfläche, Wohnen, Essen/Küche, 
ein Schlafzimmer, zwei Kinderzimmer, Hobby/Gast, 
zwei Bäder, HAR, Dachstudio mit Wohnraum und 
Dachterrasse sowie Garage im Haus. Energieträger 
Geothermie, Endenergiebedarf 12,9 kWh/m²a, 
Grundstück ca. 171 m² (Haus in Planung). 
Mehr Informationen/Infopaket unter:

www.siewert-hausbau.de
Tel.: 0341 149 55 55

LEIPZIGER Amtsblatt
Anzeigen  0341 / 21 81 - 27 25

www.leipzig.de/amtsblatt

Die Teilnehmergemeinschaft Frankenheim hat 
den Neuordnungsplan erstellt. Die Obere Flur-
bereinigungsbehörde hat den Neuordnungsplan 
genehmigt. Darin sind die Ergebnisse des Verfah-
rens der Ländlichen Neuordnung Frankenheim 
zusammengefasst.
Ladung
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft 
Frankenheim lädt die Grundeigentümer und 
Erbbauberechtigten im Verfahrensgebiet sowie 
die Nebenbeteiligten am Verfahren der Ländlichen 
Neuordnung (§ 10 Nr. 2 Flurbereinigungsgesetz 
[FlurbG]) einschließlich der Inhaber von Rechten 
und Lasten an diesen Grundstücken oder ihre ge-
setzlichen Vertreter und Bevollmächtigten hiermit 
zu einem Anhörungstermin zur Bekanntgabe 
des Neuordnungsplans gemäß § 59 FlurbG in 
das Kommunikations- und Kreativzentrum im 
Schulkomplex, Parkstraße 9, Markranstädt, am 
09.08.2017 um 19.00 Uhr, ein.
Auf der Tagesordnung stehen: I. Bericht zum 
Stand des Verfahrens; II. Anhörungstermin zur 
Bekanntgabe des Neuordnungsplans; III. Infor-
mation über den weiteren Verfahrensablauf; IV.  
Allgemeine Aussprache
Auslegung
Zur Einsichtnahme für die Beteiligten werden der 
Textteil des Neuordnungsplans, die Bestandskar-
ten (alt), die Besitzstandskarten -Abfi ndung-, der 
Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen 
Anlagen und die Vorstandsbeschlüsse zum Neu-
ordnungsplan vom 19.06.2017 bis einschließlich 
25.08.2017 gemäß dem Hinweis zu den Ausle-
gungszeiten im Bürgerbüro der Stadt Markran-
städt, Markt 1, 04420 Markranstädt, ausgelegt.
Der Neuordnungsplan kann außerdem im Land-
ratsamt Landkreis Leipzig, Vermessungsamt, SG 
Ländliche Neuordnung, Zimmer 305, Leipziger 
Straße 67, 04552 Borna gemäß dem Hinweis zu den 
Auslegungszeiten bei der Teilnehmergemeinschaft 
oder nach Terminabsprache eingesehen werden. 
In diesem Fall wird eine telefonische Terminver-
einbarung unter (03433) 7 77 15 61, Herr Buchholz, 
empfohlen.
Eine Auslegung in weiteren Kommunen und 
Städten erfolgt nicht.
Jedem Teilnehmer wird ein Auszug aus dem 
Neuordnungsplan, der seine neuen Grundstücke 
nach Fläche und Wert sowie das Verhältnis seiner 
Gesamtabfi ndung zu dem von ihm Eingebrachten 
nachweist, zugestellt.
Vertreter des Vorstandes werden für Auskünfte 
zum Neuordnungsplan am 10. August 2017 im 
Mehrzweckgebäude in Frankenheim, Priesteb-
licher Straße in der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr 
zur Verfügung stehen.
Im Verfahrensgebiet der Ländlichen Neuordnung 
Frankenheim wurden Vermessungsarbeiten auf 
der Grundlage des Gesetzes über das amtliche 
Vermessungswesen und das Liegenschaftskataster 
im Freistaat Sachsen durchgeführt, um die neuen 
Grenzpunkte abzumarken.
Die entsprechenden Neumessungsrisse liegen als 
Teil des Neuordnungsplanes mit zur Einsichtnah-
me für die Beteiligten aus.
Auf Wunsch und nach Terminvereinbarung 
mit dem Vorstandsvorsitzenden kann die neue 
Feldeinteilung an Ort und Stelle erläutert werden.
Auf § 134 Abs. 1 FlurbG wird hingewiesen. In 
diesem heißt es: „Versäumt ein Beteiligter einen 
Termin oder erklärt er sich nicht bis zum Schluss 

Hinweis über die Auslegungszeiten der Unter-
lagen zur Bekanntgabe des Neuordnungsplans 
gemäß § 59 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der 
Stadtverwaltung in Markranstädt; Ländliche Neu-
ordnung Frankenheim,  Städte Markranstädt und 
Leipzig, Verfahrensnummer: 290031 – LE/LN04
Im Bürgerbüro der Stadt Markranstädt, Markt 1, 
04420 Markranstädt, liegt ab dem 19.06.2017 bis ein-
schließlich 25.08.2017  von Mo. 8.00-12.00 Uhr und 
13.00 -15.00 Uhr, Di. 8.00-12.00 Uhr und 13.00-18.00 
Uhr, Do. 8.00-12.00 Uhr und 13.00-17.00 Uhr, Fr. 
8.00-12.00 Uhr, zur kostenlosen Einsichtnahme der 
Flurbereinigungsplan mit seinen Bestandteilen aus.
Hinweis über die Auslegungszeiten der Unter-
lagen zur Bekanntgabe des Neuordnungsplans 
gemäß § 59 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) bei 
der Teilnehmergemeinschaft Frankenheim beim 
Landratsamt Landkreis Leipzig, Vermessungsamt, 
SG Ländliche Neuordnung, Ländliche Neuord-
nung Frankenheim, Städte Markranstädt und 
Leipzig, Verfahrensnummer: 290031 – LE/LN04, 
Aktenzeichen: 10163-846.167-290091
Ab dem 19.06.2017 bis einschließlich 25.08.2017 
besteht für die Beteiligten die Möglichkeit, nach 
vorheriger telefonischer Terminabsprache wäh-
rend der Dienststunden Mo. bis Do. 9.00-12.00 
Uhr und 13.00-16.00 Uhr, Fr. 9.00-12.00 Uhr, in 
den Neuordnungsplan bei der Teilnehmergemein-
schaft Frankenheim, beim Landratsamt Landkreis 
Leipzig, Vermessungsamt, Leipziger Straße 67, in 
Borna, Zimmer 305, (Tel.-Nr. 03433 /7 77 15 61), 
Einsicht zu nehmen. �

Mit Beschluss des Staatlichen Amtes für Ländliche 
Neuordnung Wurzen vom 20.03.1997, jetzt Land-
ratsamt Landkreis Leipzig, wurde die Flurbereini-
gung Frankenheim angeordnet und mit Beschluss 
vom 17.05.2011 letztmalig geändert. Aufgrund des 
Ausscheidens von Vorstandsmitgliedern bzw. 
deren Stellvertretern bedarf es einer Nachwahl 
zur Ergänzung des Vorstandes. Die Eigentümer 
von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen sowie 
die Erbbauberechtigten im Flurbereinigungsgebiet 
werden hiermit zu einer öffentlichen Teilneh-
merversammlung am 09.08.2017, um 18.00 Uhr, 
in das Kommunikations- und Kreativzentrum 
im Schulkomplex, Parkstraße 9, Markranstädt, 
eingeladen.
Tagesordnung: 
1. Erläuterung der Notwendigkeit der Nachwahl 

des Vorstandes, des Wahlverfahrens sowie der 
Aufgaben des Vorstandes

2. Wahl zur Ergänzung des Vorstandes der Teil-
nehmergemeinschaft

3. Allgemeine Aussprache
Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilneh-
mergemeinschaft. Er soll das volle Vertrauen 
der Teilnehmer besitzen. Wünschenswert ist 
deshalb, dass sich möglichst viele Teilnehmer 
an der Nachwahl beteiligen. Wahlberechtigt 
sind nur die Teilnehmer. Die Teilnehmer sind 
die Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet 
gehörenden Grundstücke, Gebäude und Anlagen. 
Erbbauberechtigte stehen den Eigentümern gleich 
(§ 10 Nr. 1 Flurbereinigungsgesetz [FlurbG]). Jeder 
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Verkehrsraumeinschränkungen im Rahmen des 
10. Commerzbank Firmenlaufs am 21.06.2017

Am 21.06.2017 starten 19.00 Uhr rund 13 000 
Teilnehmer auf die Strecke des 10. Commerzbank 
Firmenlauf rund um die Red Bull Arena. Durch 
die Veranstaltung kommt es vorübergehend zu 
Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs. 
Für den Aufbau des Start- und Zielbereich 
erfolgt am 21.06.2017 die Freihaltung und ab 
12.00 Uhr die Sperrung der Straße „Cottaweg“. 
Folgende Sperrungen sind am Veranstaltungstag 
notwendig: 
• in der Zeit von 12.00 bis 24.00 Uhr wird der 

Cottaweg zwischen Jahnallee und Hans-
Driesch-Straße gesperrt. 

• ab 18.15 bis 21.00 Uhr erfolgt die Sperrung 
der Laufstrecke beginnend mit dem Cottaweg 
→ Jahnallee stadtauswärts ab der Straße Am 
Sportforum → Radweg Richard-Wagner-Hein 
→ Mainzerstraße → Marschnerstraße zwi-
schen Jahnallee und Käthe-Kollwitz-Straße 
→ Querung der Jahnallee in Höhe Marsche-
rstraße → Straße Am Sportforum zwischen 
Leutzscher Allee und Jahnallee → die Hans-
Driesch-Straße zwischen Friesenstraße und 
Leutzscher Allee.

Die eingesetzten Kräfte vor Ort werden alles 
tun, um die mit der Veranstaltung verbundenen 
Einschränkungen zu minimieren. Für dennoch 
eintretende Beeinträchtigungen wird um Ver-
ständnis gebeten. �

des Termins über den Verhandlungsgegenstand, 
so wird angenommen, dass er mit dem Ergebnis 
der Verhandlung einverstanden ist; …“
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen den Neuordnungsplan kann innerhalb 
von zwei Wochen nach dem Anhörungstermin 
(§ 59 FlurbG i.V.m. § 10 AGFlurbG) Widerspruch 
erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich bei der Hausan-
schrift: Teilnehmergemeinschaft Frankenheim 
beim Landratsamt Landkreis Leipzig, Stauffen-
bergstraße 4, 04552 Borna, oder Postanschrift: 
Teilnehmergemeinschaft Frankenheim beim 
Landratsamt Landkreis Leipzig, 04550 Borna, 
oder beim Hausanschrift: Landratsamt Landkreis 
Leipzig, Stauffenbergstraße 4, 04552 Borna, oder 
Postanschrift: Landratsamt Landkreis Leipzig, 
04550 Borna, einzulegen. 
Ebenso kann der Widerspruch zur Niederschrift 
bei der Teilnehmergemeinschaft Frankenheim 
beim Landratsamt Landkreis Leipzig, Vermes-
sungsamt, Leipziger Straße 67, 04552 Borna, 
sowie beim Landratsamt Landkreis Leipzig, 
Stauffenbergstraße 4, 04552 Borna, oder Land-
ratsamt Landkreis Leipzig, Vermessungsamt, 
SG Ländliche Neuordnung, Leipziger Straße 67, 
04552 Borna, eingelegt werden. Es wird gebeten, 
den Widerspruch zu begründen.
Borna, den 12. Mai 2017 

Michael Buchholz
Vorsitzender des Vorstandes der

Teilnehmergemeinschaft Frankenheim

Ländliche Neuordnung Frankenheim, Städte Markranstädt und Leipzig, 
Verfahrensnummer 290031 – LE/LN04 – Bekanntmachung und Ladung

Teilnehmer hat eine Stimme; gemeinschaftliche 
Eigentümer gelten als ein Teilnehmer. Einigen 
sich gemeinschaftliche Eigentümer nicht über die 
Stimmabgabe, so können sie ihr Wahlrecht nicht 
ausüben. Die Teilnehmer müssen sich bei der Wahl 
durch Personaldokumente ausweisen können. 
Vertreter von Körperschaften benötigen zusätz-
lich noch eine Vertretungsermächtigung. Die 
Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. 
Bevollmächtigte haben sich in der Versammlung 
durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen, bei 
der die Unterschrift des Vollmachtgebers öffentlich 
oder amtlich beglaubigt sein muss. Die amtliche 
Beglaubigung erteilt die Stadtverwaltung oder 
eine andere Behörde gebührenfrei. Zu beachten ist 
jedoch, dass nach § 21 Abs. 3 FlurbG im Wahltermin 
jeder Teilnehmer oder Bevollmächtigte nur eine 
Stimme hat, auch wenn er mehrere Teilnehmer 
vertritt. Teilnehmer, die nicht selbst in der Wahl-
versammlung anwesend sein können, werden 
daher zweckmäßig eine Person bevollmächtigen, 
die nicht selbst als Teilnehmer stimmberechtigt ist.
Zur Nachwahl können alle Personen in den 
Vorstand gewählt werden, die volljährig und un-
beschränkt geschäftsfähig sind. Die Wählbarkeit 
ist also nicht an Grundbesitz gebunden. Die stell-
vertretenden Mitglieder des Vorstandes werden 
von den im Wahltermin anwesenden Teilnehmern 
oder Bevollmächtigten gewählt. �
Borna, den 08.05.2017

Grobe
Sachgebietsleiter Ländliche Neuordnung 

Karte: Die Sportmacher GmbH

Flurbereinigung Frankenheim, 
Gemeinde/Stadt Markranstädt und Leipzig, Aktenzeichen 
290031 – LE/LN04, Ladung zur Nachwahl des Vorstandes

Jobcenter: Ohne Termin 
immer am Empfang melden

Bürgerinnen und Bürger, die ein Anliegen ohne 
Termin besprechen möchten, melden sich bitte 
immer am Empfang des Jobcenters Leipzig. 
Die Empfänge in den Liegenschaften Georg-
Schumann-Straße 150, Axis-Passage (Georg-
Schumann-Straße 171-175) und Erich-Weinert-
Straße 20 sind während der Öffnungszeiten 
durchgängig besetzt. Oft gehen Bürgerinnen 
und Bürger ohne Termin, beispielsweise mit 
Fragen zum Vermittlungsgutschein, zur Kos-
tenübernahme für die neue Wohnung oder zum  
Bewilligungsbescheid, direkt zum jeweiligen 
Leistungs- oder Integrationsteam. 
Die Anliegen können dann nicht sofort be-
sprochen werden, weil die Gespräche bei den 
Kolleginnen und Kollegen im Jobcenter Leipzig 
überwiegend terminiert stattfi nden. 
Das ist notwendig, um die die pünktliche und 
zuverlässige Zahlung des Geldes an die etwa  
39 100 leistungsberechtigen Haushalte in der 
Stadt Leipzig und auch die Gespräche zu Beruf, 
Ausbildung, Qualifi zierung, Coaching gut orga-
nisieren zu können. Viele Fragen können meist 
schon über das Service-Center telefonisch, also 
ohne sich auf den Weg ins Jobcenter zu machen, 
geklärt werden. 
Über das Service-Center können auch Termine 
mit den Leistungsteams oder der Arbeitsver-
mittlung vereinbart werden. Das Service-Center 
ist unter der Telefonnummer 91 31 07 05, Mo.-Fr. 
8.00-18.00 Uhr erreichbar. Auch per E-Mail be-
steht die Möglichkeit, mit den Kolleginnen und 
Kollegen in Kontakt zu treten. In den Schreiben 
des Jobcenters ist meist die E-Mail-Adresse des 
zuständigen Teams angegeben. �

Umzug geplant? Vorher 
Kostenübernahme einholen

Wird während des Bezuges von Arbeits-
losengeld II ein Umzug geplant, ist es wichtig, 
vor Abschluss des neuen Mietvertrages die 
Zusicherung zur Übernahme der zukünftigen 
Mietkosten im Jobcenter einzuholen. Erfolgt der 
Umzug ohne die erforderliche Zustimmung, 
können fi nanzielle Nachteile entstehen. 
Die Kosten werden dann in Höhe der bishe-
rigen Unterkunftskosten gewährt und auch 
Wohnungsbeschaffungskosten können nicht 
übernommen werden. 
Für die Erteilung der Zusicherung müssen zwei 
Voraussetzungen erfüllt sein. Zum einen muss 
der Umzug erforderlich sein, das heißt es muss 
ein wichtiger Umzugsgrund vorliegen, und 
zum anderen müssen die Aufwendungen für 
die neue Unterkunft angemessen sein. Liegen 
beide Voraussetzungen vor, werden die neuen 
Mietkosten übernommen. 
Jugendliche unter 25 Jahren, die noch bei den 
Eltern wohnen und ausziehen möchten, benöti-
gen ebenfalls eine Zusicherung vom Jobcenter. 
Diese wird erteilt, wenn wichtige soziale 
Gründe gegen einen Verbleib in der elterlichen 
Wohnung sprechen oder aber der Umzug zur 
Arbeitsaufnahme erforderlich ist. 
Eine Übersicht zu den angemessenen Un-
terkunftskosten ist auf der Homepage des 
Jobcenters Leipzig (www.jobcenter-leipzig.
de) und dort unter dem Reiter „Leistungen für 
Arbeitsuchende“ eingestellt. �

www.jobcenter-leipzig.de
Jobcenter Leipzig, Georg-Schumann-
Straße 171-175, 04159 Leipzig 
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Ausschreibungen der Stadt Leipzig nach VOB/A und VgV, VOL/A

Straßenbauarbeiten
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Verkehrs- und Tiefbauamt, 04092 

Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6630-01-0552
e) Ort der Ausführung:
 Ausbau Bushaltestellen Erich-Zeigner-Allee in 

der Industriestraße in 04229 Leipzig, OT Plag-
witz, Straßenbau �

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Verkehrs- und Tiefbauamt, 04092 

Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6630-01-0566
e) Ort der Ausführung:
 Umgestaltung des südlichen Promenadenrings 

(im Zuge der Errichtung des Citytunnels Leip-
zig) / Rathausvorplatz, 1. BA in 04109 Leipzig, 
OT Mitte, Straßenbauarbeiten �

Straßenbauarbeiten, 
Montagearbeiten

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Verkehrs- und Tiefbauamt, 04092 

Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6630-01-0376
e) Ort der Ausführung:
 Neubau von Bike & Ride-Anlagen in 04157 Leip-

zig, Standort Endstelle Straßenbahn Linie 4, Hal-
testelle Gohlis/Landsberger Straße, Straßenbau 
und Schlosserarbeiten �

Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VOB/A
Aktuelle Ausschreibungen nach VOB/A werden auf den Webseiten der Stadt Leipzig unter https://
ausschreibungen.leipzig.de veröffentlicht.
Den vollständigen Wortlaut der Bekanntmachungen gem. §§ 12 und 12 EU Abschnitt 2 VOB/A fi nden 
Sie auf der oben genannten Webseite. Die Vergabeunterlagen werden ab dem Tag der Veröffent-
lichung der Auftragsbekanntmachung auf der Webseite unentgeltlich zum Download angeboten.
Bei Ausschreibungen mit Teilnahmewettbewerb erhalten Sie eine gesonderte Aufforderung zur Teil-
nahme am Wettbewerb, sofern Sie sich um die Teilnahme vorher schriftlich beworben haben und Ihre 
Bewerbung berücksichtigt wurde.
Bei Beschränkter Ausschreibung, Freihändiger Vergabe sowie Verhandlungsverfahren erhalten Sie 
eine gesonderte Aufforderung zur Teilnahme am Wettbewerb, sofern Sie dafür ausgewählt wurden.
Bei technischen Fragen zur Anmeldung oder zum Download wenden Sie sich bitte per E- Mail an sup-
port_vergabe@leipzig.de oder Tel. (0341) 123-7659 bzw. -7730.
Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte per E- Mail an zas@leipzig.de oder 
Tel. (0341) 123-7776 bzw. -7777.
Bei fachlichen Fragen zum Verfahren, wenden Sie sich bitte an den/die in der Bekanntmachung oder 
den Vergabeunterlagen genannte/n Bearbeiter/in.

https://ausschreibungen.leipzig.de

Folgender Hinweis:  Am 14. Juni 2017 wurden u.a. folgende Auftragsbekanntmachungen auf der 
oben genannten Webseite veröffentlicht. Weitere aktuelle Auftragsbekanntmachungen werden 
am 28. Juni 2017 auf der oben genannten Website veröffentlicht. 

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Verkehrs- und Tiefbauamt, 04092 

Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6630-01-0377
e) Ort der Ausführung:
 Neubau von Bike & Ride-Anlagen in 04155 Leip-

zig, Standort Straßenbahnhof Gohlis, Lützow-
straße, Straßenbau- und Schlosserarbeiten �

Beton- und Stahlbetonarbeiten
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle): 
 Stadt Leipzig - Verkehrs- und Tiefbauamt, 04092 

Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6640-01-0455
e) Ort der Ausführung:
 Ersatzneubau Schönauer Treppen T15 NO und 

T 16 SO, 04205 Leipzig, Treppenneubau �

Prallwand
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6532-01-0598
e) Ort der Ausführung:
 Sporthalle der F.-A.-Brockhaus-Schule, 04357 

Leipzig, Prallwand �

Fliesenlegerarbeiten
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig

b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6534-01-0321
e) Ort der Ausführung:
 Um- und Ausbau zur Nutzung als stationäre 

Jugenhilfeeinrichtung und UmA, Getreidegas-
se 4, 04288 Leipzig, Los 7 Fliesenlegerarbeiten �

Rohbauarbeiten
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6534-01-0536
e) Ort der Ausführung:
 Komplettsanierung Kita Leonhard-Frank-Stra-

ße 24a/b, 04318 Leipzig, Rohbauarbeiten �

Aufzuganlagen
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6534-01-0543
e) Ort der Ausführung:
 Kita Arthur-Nagel-Straße 1, Brandschutzmaß-

nahmen, 04249 Leipzig, Aufzugsanlagen �

Bauhauptleistungen
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6534-01-0557
e) Ort der Ausführung:
 Kindertagesstätte Arthur-Nagel-Straße 1, 

Brandschutzmaßnahmen, 04249 Leipzig, Los 2 
Bauhauptleistungen �

Heizanlagen und zentrale 
Wassererwärmungsanlagen

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6542-01-0585
e) Ort der Ausführung:
 Heinrich Mann Schule, Schwarzenbergweg 4, 

04289 Leipzig, Kesseltausch �

Abdichtung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6532-01-0592
e) Ort der Ausführung:
 Energetische Sanierung Grundschule Wilhelm-

Hauff, 04159 Leipzig, Diderotstraße 37, Los 02, 
Abdichtung �

Sockelabdichtung Außen
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6532-01-0605
e) Ort der Ausführung:
 Energetische Sanierung 9. Grundschule, 04279 

Leipzig, Los 02 Abdichtung �

Metallbauarbeiten-
Zweiträgerbrückenkran

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6533-01-0607
e) Ort der Ausführung:
 Feuerwehrzentrum Leipzig, 04249 Leipzig, 

Gerhard-Ellrodt-Straße 29, 2.+3. Bauabschnitt, 
Verwaltungs- und Werkstattgebäude, Los 415 
Zweiträgerbrückenkran, Metallbauarbeiten �

Nichtkonstruktiver Abbruch
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig

b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6534-01-0617
e) Ort der Ausführung:
 78. Schule-Komplettsanierung, An der Kotsche 

41, 04207 Leipzig, Los 1, Nichtkonstruktiver Ab-
bruch �

Nichtkonstruktiver Abbruch
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6534-01-0618
e) Ort der Ausführung:
 FÖS Martin-Schule-Komplettsanierung, An der 

Kotsche 39, 04207 Leipzig, Los 1, Nichtkonstruk-
tiver Abbruch �

Landschaftsbauarbeiten
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Stadtgrün und Gewäs-

ser, 04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6723-01-0603
e) Ort der Ausführung:
 Straßenbaum-Pfl anzungen durch die Allianz 

Umweltstiftung - Humboldtbaum, 04105 Leip-
zig, Landschaftsbauarbeiten �

Folgende Ausschreibungen sind neu eingestellt un-
ter: www.ausschreibungen.leipzig.de

Lieferung Abrollkippfahrzeug 
Vergabe-Nr.: L17-9993-01-0054 
Art und Umfang der Leistung: Lieferung von 
1 Abrollkippfahrzeug mit Winterdienstaus-
stattung �

Bereitstellung von Kraft-
fahrzeugen/Carsharing

Vergabe-Nr.: L17-1062-01-0061 
Art und Umfang der Leistung: Bereitstellung 
von Kraftfahrzeugen in Form des Carsharings für 
Dienstreisen der städtischen Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen der Stadt Leipzig mit Abschluss eines 
Vertrages � 

1. Ausschreibungen nach VgV, VOL/A werden auf der städtischen Homepage unter https://
ausschreibungen.leipzig.de veröffentlicht. Der Download der Vergabeunterlagen ist kostenfrei. 
Sollte der Download nicht erfolgreich sein, senden Sie bitte eine Mitteilung an support_vergabe@
leipzig.de. 

2. Angebotsabgabe: Das Angebot ist ausschließlich schriftlich bis zum geforderten Termin in einem 
geschlossenen Umschlag einzureichen.  Das Ende der Angebotsfrist ist in jedem Fall der späteste 
Eingangstermin.

  Postanschrift:  Stadt Leipzig, Zentrale Ausschreibungsstelle VOL, 04092 Leipzig
 persönliche Abgabe: Stadt Leipzig, Zentrale Ausschreibungsstelle VOL,
     Martin-Luther-Ring 4-6, Zimmer U 40, 04109 Leipzig
3. Zahlungsbedingungen: nach VOL/B § 17; weiterhin gelten die Allgemeinen Auftrags- und Zah-

lungsbedingungen der Stadt Leipzig für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen (sind den 
Vergabeunterlagen zu entnehmen)

4.  Sprechzeit der Zentralen Ausschreibungsstelle VOL
 nur nach tel. Voranmeldung unter (0341) 1 23 23 86 oder 1 23 23 76
 Neues Rathaus, Zimmer U 40, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig

https://ausschreibungen.leipzig.de

Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VgV, VOL/A

Anzeigen

Inhaberin: Elke Straube Internet: www.pfl egeteam-le.de
Georg-Schumann-Str. 258 Mail: info@ pfl egeteam-le.de
04159 Leipzig Telefax: 0341 / 231 61 25

Antonienstr. 41 · 04229 Leipzig · Tel.: 0341 / 2 24 68 00
www.oesst.de

• häusliche Kranken- und Altenpfl ege
• Kurzzeitpfl egestation (17 Einzelzimmer)
• Betreutes Wohnen • Offener Seniorentreff
• häusliche Pfl ege bei Urlaub/ Verhinderungspfl ege
• zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen

Kompetente    
Pfl ege

seit 1991!
Weder zu dick noch zu dünn, sondern an jedem einzelnen Durchblickspunkt optimal an Ihre 

Augen angepasste Brillengläser – das schafft der DNEye® Scanner von Rodenstock. Mit modernster 
Technologie vermessen wir Ihr Auge höchst präzise und sorgen so dafür, dass Sie Ihr Sehpotenzial 

zu 100 % nutzen können. Kommen Sie vorbei und lernen Sie unseren Problemlöser kennen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie gerne!

Bahnhofstr. 16 . 04683 Naunhof . Tel. 03 42 93 - 30 900
Delitzscher Landstr. 71 . 04158 Leipzig . Tel. 03 41 - 521 19 40
Pösna Park . 04463 Großpösna . Tel. 03 42 97 - 12 450
www.augenoptik-findeisen.de

PROBLEMZONE BRILLENGLAS
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AKTIV & VITAL TIPPS FÜR IHRE GESUNDHEIT

Bürgerinnen und Bürger 
haben seit kurzem die Mög-
lichkeit, sich im neu gegrün-
deten „Förderverein St. Georg 
e.V.“ sozial zu engagieren. 
Der Verein ist eine geeignete 
Plattform, vielfältige Themen 
der medizinischen Bildung, 
Prävention und Versorgung 
direkt vor Ort zu unterstützen.
Eine Mitgliedschaft bietet 
die direkte Einflussnahme 
auf die Vereinsaktivitäten. 
Geplant sind die Organisati-
on von Veranstaltungen, die 
Gewinnung von Sponsoren, 
das Einwerben von Spenden 
und der Aufbau eines regi-
onalen Netzwerks. Für das 

Neuer Förderverein für Klinikum St. Georg
Interessierte Bürger können sich aktiv engagieren

ehrenamtliche Engagement 
sind Patenschaften bis hin 
zu speziellen Botschafter-
Funktionen geplant. Interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger 
können dem Verein für einen 
Beitrag von 24 Euro pro Jahr 
beitreten. Eine Spende ist die 
unkomplizierte Möglichkeit, 
den Verein zu unterstützen.
Dem Verein steht ein erfah-
renes Dreigespann vor. Die 
Ärzte des Klinikums St. 
Georg, Professor Dr. Arndt-
Oliver Schäfer, Professor 
Dr. Bernhard Ruf und Dr. 
Christian Geyer, stellen als 
Vorstand das fachlich hohe 
Niveau und die Einhaltung 

der Vereinssatzung sicher. 
Der Verein fördert Vorhaben 
fi nanziell, die den Satzungs-
zielen entsprechen. Professor 
Dr. Arndt-Oliver Schäfer, 
Chefarzt der Klinik für Radio-
logie am St. Georg und Vor-
sitzender des Vereins nennt 
hier insbesondere Projekte 
in der Kindermedizin und 
Krebsbehandlung.
Als Geschäftsführer hat der 
Förderverein den zertifi zier-
ten Stiftungsberater Andreas 
Habicht bestellt. Habicht 
leitete viele Jahre die „Peter 
Escher Stiftung für krebskran-
ke Kinder“ und verfügt über 
viel Erfahrung im Aufbau 
und der Arbeit in und mit 
gemeinnützigen Institutionen 
sowie im Kommunal- und 
Vereinsbereich.
Über die Strukturen, Ziele und 
Aktivitäten des „Förderverein 
St. Georg Leipzig e.V.“ können 
sich Interessierte in Kürze auf 
einer eigenen Internetpräsenz 
informieren, auf der auch Sat-
zung und Beitrittsunterlagen 
abgerufen werden können. (djd). Während der Mensch 

Nacht für Nacht in tiefen 
Schlummer fällt, geht es im 
Körper rund: Die Ruhepause 
wird unter anderem zur Zeller-
neuerung genutzt: Das Gehirn 
verarbeitet die Eindrücke des 
Tages und das Immunsystem 
macht sich stark für den Kampf 
gegen Krankheitserreger. In 
manchen Nächten will sich 
jedoch der erholsame Schlaf 
einfach nicht einstellen - man 
wälzt sich ruhelos in den Kis-
sen. Eine durchwachte Nacht 

Entspannt ins Traumland
Schlafhygiene: So gehören schlafl ose Nächte bald der Vergangenheit an

macht einfach nur schlapp. 
Werden es mehrere, sinkt 
nicht nur die gute Laune, 
sondern auch die körperliche 
und geistige Belastbarkeit. 
Laut der Deutschen Gesell-
schaft für Schlafforschung 
und Schlafmedizin (DGSM) 
leiden 4,8 Millionen Deutsche 
an behandlungsbedürftigen 
Schlafstörungen. Das Institut 
empfi ehlt zur Therapie von 
Schlafstörungen die sogenann-
te Schlafhygiene. Darunter 
versteht man gezielte Maß-

nahmen, die den erholsamen 
Schlaf fördern.

Maßnahmen zur 
Schlafhygiene

Menschen mit Schlafstörungen 
gestalten die Zeit vor dem Schla-
fengehen am besten möglichst 
reizarm. Nicht nur Actionfi l-
me im Fernsehen sorgen für 
Aufregung, auch schwierige 
Gespräche sollten lieber tags-
über stattfi nden. Willkommen 
ist alles, was Entspannung 
und Beruhigung bringt: Ein 
Abendspaziergang, eine heiße 
Tasse Schokolade, leise Musik, 
Yoga, der Duft einer Aroma-
lampe. Für mehr innere Ruhe 
können auch natürliche Arz-
neimittel wie Neurexan sorgen. 
Am späten Nachmittag oder 
frühen Abend eingenommen, 
kann die natürliche Wirkstoff-
kombination aus Passionsblu-
me, blühendem Hafer, Kaf-
feesamen in homöopathischer 
Verdünnung und Kristallen 
eines Wirkstoffes, der in der Bal-

Ein No-Go in der Schlafhygiene: Ein zu ausgedehnter Mittagsschlaf kann den Nachtschlaf 
rauben. Foto: djd/Neurexan/Getty

drianwurzel enthalten ist, den 
Blutspiegel des Stresshormons 
Kortisol senken. Dadurch wird 
die innere Anspannung gelöst 
und so das natürliche Ein- und 
Durchschlafen gefördert. Gut 
zu wissen: Auch die Schlafum-
gebung spielt eine Rolle - der 
Raum sollte dunkel und ruhig 
sein, die Zimmertemperatur 
bei etwa 18 Grad liegen. Wei-
tere Tipps, was man tun kann, 
wenn man nicht schlafen kann, 
fi nden sich unter www.rgz24.
de/was-tun-wenn-man-nicht-
schlafen-kann.

Verdauungsarbeit 
kann wach halten

Viele Schlafprobleme sind haus-
gemacht. Der deftige Braten am 
Abend, scharfe Gewürze oder 
blähende Speisen - ein voller 
Magen, der verdauungstech-
nisch Schwerstarbeit leisten 
muss, vertreibt mit Sicherheit 
den Schlummer. Ebenso verhält 
es sich mit abendlichem Alkohol-
genuss: Wer unter Schlafstörun-
gen leidet, sollte bedenken, dass 
Alkohol zunächst zwar beruhi-
gend wirkt, aber die Schlafpha-
sen und damit die Schlafqualität 
ungünstig beeinfl usst.

Sport und Schlaf
Sport ist gesund und Aktivi-
tät kann auch das Einschlafen 
erleichtern. Zumindest regel-
mäßiger, moderater Sport. 
In einer amerikanischen 
Studie wurden Probanden 
untersucht, die pro Woche 
insgesamt für zweieinhalb 
Stunden sportlich aktiv 
waren. Das Ergebnis: Die 
Schlafqualität erhöhte sich 
nach Angaben der Wissen-
schaftler um 65 Prozent. 
Intensives Training zu spä-
ter Stunde kann jedoch das 
Gegenteil bewirken: Der 
Stoffwechsel kommt auf 
Hochtouren und braucht 
Zeit, um sich wieder zu nor-
malisieren. Daher lieber wäh-
rend des Tages trainieren!
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Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ✆ 1 12
Krankentransport der Stadt Leipzig ✆ 1 92 22
Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst ✆ 116 117
■ Telefonanschlüsse der Polizei:
Führungs- und Lagezentrum ✆ 96 64 22 24
Kriminalpolizei ✆ 96 64 22 34
Diese Rufnummern sind rund um die Uhr besetzt. 
Verkehrspolizei ✆ 4 48 38 35 
Diese Rufnummer ist 6 bis 22 Uhr besetzt.
■ Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst
Vermittlung dringender ärztlicher Hausbesuche über ✆ 116 117
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00-07:00 Uhr 
Mittwoch und Freitag  14:00-07:00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag  07:00-07:00 Uhr
■ Allgemeinärztlicher Innendienst
Samstag, Sonn- und Feiertag 09:00:12:00 Uhr und 15:00-17:00 Uhr
Information zur diensthabenden Praxis über ✆ 116 117 oder über 
das Internet www.kvsachsen.de
(Aktuelle Bereitschaftsdienste/Bereitschaftsdienste im 
Direktionsbezirk Leipzig)
■ Kinderärztliche Bereitschaftsdienstpraxis – 
 Riebeckstraße 65, 04317 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00-07:00 Uhr 
Mittwoch und Freitag  14:00-07:00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag  07:00-07:00 Uhr
■ Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
Vermittlung dringender ärztlicher Hausbesuche über ✆ 116 117
Montag bis Freitag  19:00-24:00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag  07:00-24:00 Uhr
■ Kinderärztlicher Innendienst
Samstag, Sonn- und Feiertag 09:00-12:00 Uhr u. 15:00-17:00 Uhr
Mittwoch und Freitag  14:00-19:00 Uhr
Information zur diensthabenden Praxis über ✆ 116 117 oder über 
das Internet www.kvsachsen.de (Aktuelle Bereitschaftsdienste/
Bereitschaftsdienste im Direktionsbezirk Leipzig)
■ Allgemein-Chirurgische Bereitschaftsdienstpraxis – 
 Riebeckstraße 65, 04317 Leipzig
Montag bis Freitag  19:00-07:00 Uhr 
Mittwoch und Freitag  14:00-07:00 Uhr 
Samstag, Sonn- und Feiertag  07:00-07:00 Uhr
■ Augenärztlicher und Hautärztlicher Bereitschaftsdienst
Montag bis Freitag  19:00-07:00 Uhr 
Mittwoch und Freitag  14:00-07:00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag  07:00-07:00 Uhr
Information zur diensthabenden Praxis über Einsatzzentrale ✆ 116 117 
oder über das Internet www.kvsachsen.de (Aktuelle Bereitschafts-
dienste/Bereitschaftsdienste im Direktionsbezirk Leipzig)
■ HNO - Bereitschaftsdienst
Montag bis Freitag  19:00-24:00 Uhr 
Mittwoch und Freitag  14:00-24:00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag  07:00-22:00 Uhr
Information zur diensthabenden Praxis über Einsatzzentrale ✆ 116 117
■ Erreichbarkeit geöffneter Praxen
Informationen über Praxen und deren Öffnungszeiten erhalten Sie 
über das Internet unter www.kvsachsen.de (Suche nach Ärzten und 
Psychotherapeuten).
■ Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Abruf der diensthabenden Praxen unter 

www.zahnaerzte-in-sachsen.de oder ✆ 116 117
■ Notdienst an den Uni-Kliniken:
Tag und Nacht: 
Zentrale Notfallaufnahme im Operativen Zentrum, Liebigstr. 20 (An-
fahrt über Paul-List-Straße bzw. P.-Rosenthal-Straße), ✆ 0341 / 97 17 800
- Notfallaufnahme  für Kinder und Jugendliche im Zentrum für 

Frauen- und Kindermedizin, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341 / 97 26 242
- Frauenklinik, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341/97 26 344
■ Notdienst Klinikum St. Georg:
- 24-Stunden-Bereitschaftsdienste: werktags, an Wochenenden und 

Feiertagen 
- Kinderchirurgische Notfallambulanz (24 Stunden) ✆ 0341/909-3404 
- Standort Eutritzsch: Zentrale interdisziplinäre Notfallaufnahme 

einschließlich Brustschmerzambulanz (Chest Pain Unit) und 
Akutdialysen, 04129 Leipzig, Delitzscher Straße 141, Haus 20, 
✆ 0341/909-3404 

- Standort Grünau: Notfallaufnahme, 04207 Leipzig, Nikolai-
Rumjanzew-Straße 100, Haus 8, ✆ 0341/4 2316 14 

■ Notdienst am Herzzentrum Leipzig:
Brustschmerz-Ambulanz / Chest Pain Unit
24h an 7 Tagen / Woche  Keine Anmeldung erforderlich!
Strümpellstraße 39, ✆ 0341 / 865 - 14 80
■ Apotheken Notdienste:
Leipzig Stadt u. Land: werktags 18–8 Uhr des Folgetages, 
samstags, sonntags und feiertags 8–8 Uhr des Folgetages. 
Inf. über dienstbereite Apotheken über Telefon 1 92 92
Dienstbereite Apotheken:
17.06.2017
• Apotheke im Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 5, 04109 Leipzig
• Apotheke Paunsdorf, Riesaer Straße 38, 04328 Leipzig
• Helenen-Apotheke, Miltitzer Allee 36, 04205 Leipzig
18.06.2017
• Thomas-Apotheke, Käthe-Kollwitz-Str. 16, 04109 Leipzig
• Balthasar-Apotheke, Permoser Straße 2, 04347 Leipzig
• Rosen-Apotheke, Könneritzstraße 51, 04229 Leipzig
• Engelsdorfer Apotheke, Werkstättenstraße 6, 04319 Leipzig
24.06.2017
• Einhorn-Apotheke, Jahnallee 8, 04109 Leipzig
• Vitalis-Apotheke, Fichtestraße 25, 04275 Leipzig
• Paulus-Apotheke, Lützner Straße 195, 04209 Leipzig
25.06.2017
• Linden-Apotheke am Westplatz, Friedrich-Ebert-Str. 33, 04109 Leipzig
• Arkana-Apotheke OHG, Bautzmannstraße 6, 04315 Leipzig
• Beethoven-Apotheke, Zschochersche Str. 82 a, 04229 Leipzig
■  Kinder- und Jugendnotdienst Leipzig
-  Tag und Nacht Aufnahme und Betreuung für Kinder 
 von 0 bis 12 Jahren, Ringstraße 4, 04209 Leipzig, ✆ 4 12 09 20
- Verständnis-Beratung-Notbleibe (ab 12 J.); 
 Ringstraße 4, 04209 Leipzig, ✆ 4 11 21 30
■ AIDS-Hilfe Leipzig e. V.:  
Ossietzkystr. 18, 04347 Leipzig, ✆ 23 23 126, 
info@leipzig.aidshilfe.de, www.leipzig.aidshilfe.de
■ Kinderschutz-Zentrum Leipzig:
Psycholog. Beratungsst., Erziehungs-, Krisen- und Familienberatung, 
✆ 9 60 28 37, Montag, Dienstag, Donnerstag 8–19, Mittwoch 8–17, 
Freitag 8–13 Uhr
■ Elterntelefon (kostenlos / anonym): ✆  08 00 11 10  550, 
Montag–Freitag 9–11 Uhr, Dienstag und Donnerstag 17–19 Uhr

■ Mädchenwohngruppe:  
für Mädchen zw. 12 und 18 Jahren, auch Inobhutnahme von Mädchen 
in akuter Notlage möglich ✆  5 50 32 21
■ Kinder- u. Jugendtelefon (kostenlos / anonym): 
✆ 08 00 11 10  333 Montag-Samstag 14–20 Uhr, 
europaweite Rufnummer ✆ 116 111
■ Frauen- und Kinderschutzhaus: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 2 32 42 77
■ Notruf  für Frauen:  
Karl-Liebknecht-Straße 59, 04275 Leipzig, ✆ 3 91 11 99
■ 1. Autonomes Frauenhaus Leipzig: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 4 79 81 79
■ Selbsthilfegruppe Narcotics Anonymous:
Jeden Samstag 18.15–19.45 Uhr, Suchtberatungsstelle „Impuls“, 
Möckernsche Straße 3, 04155 Leipzig sowie jeden Mittwoch von 
19.00 bis 20.30 Uhr in der Ökomenischen Bahnhofsmission Leipzig 
(Hauptbahnhof Westseite), Willy-Brand-Platz 2A, 04109 Leipzig
■ Suchtberatungsstelle / Notschlafstelle / 
Übergangswohnen für Alkoholabhängige: 
Haus Alt-Schönefeld, Theklaer Straße 11, ✆ 23 41 90
■ Alternative  Drogenhilfe: Chopinstr. 13,  04103 Leipzig, ✆ 91 35 60, 
Beratung für Drogen- und Medikamentenabhängige, Montag–Donners-
tag 8–20, Freitag 13–20 Uhr; Notschlafstelle täglich 20.15–9.30 Uhr
■ Anonyme Alkoholiker Leipzig: 
✆ 0157/73 97 30 12 o.  ✆ 0345/1 92 95, Mo., 17–19 Uhr, Pr.-Eugen-Str. 
21; Mo., 18–19 Uhr, Bahnhofsmission HBF-Westseite; Di.18.30–20.30 
Uhr, Konradstr. 60a; Mi., 18-19.30 Uhr, Breisgaustr. 53; Do. 18–20 
Uhr, K.-Eisner-Str. 22; Fr.18–20 Uhr, Teekeller Nordkirche; Sa.,18–20 
Uhr, Oase Karlsruherstr. 29; So. 10–11.30 Uhr, Möckernsche Str. 3. 
Englischsprachige AA: ✆ 030/7 87 51 88: Di.,19–20 Uhr, Hedwigstr. 
20; Sa., 11–12 Uhr, Möckernsche Str. 3.
■ Telefonseelsorge (kostenlos): ✆ 08 00 / 1 11 - 01 11 u. - 02 22
■ Übernachtungshaus für wohnungslose Männer: 
Rückmarsdorfer Str. 7, 04179 Leipzig, ✆ 0341 / 1 23 - 45 04, 
Fax: 0341 / 1 23 - 45 05
■ Leipziger Strafverteidiger e.V.:  ✆ 01 72 / 3 64 10 41, 
Montag–Freitag 18–8 Uhr und Freitag 12–Montag 8 Uhr 
■ Krisentelefon: 
Montag bis Freitag: Von abends 19:00 Uhr bis morgens 07:00 Uhr 
des  Folgetages, samstags/sonntags und feiertags rund um die Uhr. 
Telefon-Nr. 0341 99990000 (Tel.-Kosten zum Ortstarif)
■ Weißer Ring (Beratung und Hilfe für Kriminalitätsopfer),✆ 6 88 85 93
■ Obdachlosen-Notquartier:  Heilsarmee „Die Brücke“, 
✆ 2 51 88 80 oder 2 51 23 33, Anmeldung durchgehend möglich.
■ Leipziger Bündnis gegen Depression  
Infotelefon über Leipziger Beratungs- und Hilfsangebote zum Thema 
Depression dienstags 16:00 – 17:00 Uhr, ✆ 0341 9724472
■ www.tiernothilfe-leipzig.de ✆ 0172/1 36 20 20
■ Amtstierärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Der Amtstierärztliche Bereitschaftsdienst mit dazugehörigen öffentlich-
rechtlichen Tierfahrdienst ist über die Integrierte Rettungsleitstelle 
Leipzig (0341/55004-4000) zu erreichen.

HIER BEKOMME ICH HILFE!

Pflege-Notruf
Sofort-Aufnahme von pflegebedürftigen Senioren –
Tag und Nacht, alle Pflegegrade
Residenz Ambiente, Telefon 0341 6866-817

 03 41 - 86 09 73 21

www.landhaus-kueche.de 03 41 - 86 09 73 21
Landhausküche – eine Marke der apetito AG, Bonifatiusstraße 305, 48432 Rheine

e

Täglich
für Sie heiß
gebracht!

5 gute Gründe für einen Essenbringdienst

Es ist kein Geheimnis: Ein tägliches heißes Mittagessen ist gesund und steigert das persönliche 
 Wohl befinden. Aber nicht jeder kann oder möchte selbst einkaufen und täglich kochen. Es gibt  viele 
gute Gründe, sich seine tägliche Mittagsmahlzeit durch einen Essenbringdienst liefern zu lassen.  
Hier die 5 wichtigsten:

1. Große Auswahl aus verschiedenen Mittagsgerichten – je nach Vorliebe
2. Zuverlässige, persönliche Lieferung zur Mittagszeit durch Kuriere
3. Tägliche Versorgung oder auch nur bei Bedarf
4. Bequeme Bezahlung 
5. Keine vertragliche Bindung

All diese Vorteile finden Sie beim Essenbringdienst Landhausküche. Professionelle Köche legen großen 
Wert auf die Qualität der Zutaten und zaubern daraus köstliche Gerichte. Auf der großen Speisen karte 
findet sich für jeden Geschmack etwas – wer mag bestellt sich zum Mittagessen noch Salat, Dessert 
oder für den Nachmittag Kuchen dazu. Freundliche Kuriere liefern auf Wunsch täglich heiß ins Haus.

Für mehr Informationen sind wir gerne telefonisch für Sie erreichbar:  
montags bis freitags von 8 –18 Uhr. 

Ob jeden Tag oder nur bei Bedarf – ein Essenbringdienst sichert mit einem 
 heißen Mittagessen das persönliche Wohlbefinden.

von apetito

Probieren Sie unsere 3 DLG-preisgekrönten
Mittagsgerichte zum Sonderpreis für

je 6,39 € inklusive Dessert.

Jetzt 3 x Gold probieren!
L E C K E R E S  A U S  D E R  L A N D H A U S K Ü C H E

 Bekanntmachung der Stadtreinigung

Leipzig, den 13. Juni 2017 
– Fester Bestandteil des Leip-
ziger Wasserfestes ist das 
Leipziger Entenrennen, das in 
diesem Jahr am Sonntag, den 
20. August um 15 Uhr an der 
Sachsenbrücke startet. Dann 
schwimmen tausende Enten 
im Elsterfl utbett um die Wette 
und bescheren ihren Paten tolle 
Sachpreise. Die Einnahmen aus 
dem Verkauf der Lose und der 
Souvenirenten kommen tradi-
tionell einem gemeinnützigen 
Zweck zugute.
Heute wurden die Erlöse des 
14. Leipziger Entenrennens 
2016 an den SC DHfK, Abtei-
lung Rudern, übergeben. 
Herr Dr. Thomas Krümm-
ling, Abteilungsleiter Rudern, 
nahm im DHfK-Rudercamp 
in Leipzig-Burghausen einen 
Scheck in Höhe von 3.500 Euro 
in Empfang. Damit kann die 
Anschaffung eines Ruderboo-
tes, eines Gig-Doppeldreiers 
„Kleiner Frosch“, teilweise 
fi nanziert werden. Für Kinder, 

Scheckübergabe des Leipziger Entenrennens
SC DHfK fi nanziert „Kleinen Frosch“

die z. B. aus fi nanziellen Grün-
den nicht über einen Zugang 
zu einem Boot verfügen, soll 
die Möglichkeit geschaffen 
werden, sich sportlich auf dem 

Eigentlich sieht die Sache doch 
recht einfach aus: Lediglich ein 
paar Elemente müssen zusam-
mengebaut und mit Glas gefüllt 
werden - schon scheint der 
Wintergarten perfekt zu sein. 
Doch etwas komplizierter stellt 
sich die Situation dar, wenn 
man wirklich das ganze Jahr 
über unbeschwert in seinem 
„Stück Natur“ verbringen 
will. Und immer mehr sehen 
in einem Wintergarten eine 
vollwertige Wohnraumerwei-
terung, der allen Ansprüchen 
an modernen Wohnkomfort 
gerecht werden soll.
Damit ein Wintergarten im 
Sommer aber nicht zum Treib-
haus wird, muss in der Pla-
nung schon eine wirksame 
Beschattung und Belüftung 
berücksichtigt werden. Bereits 
hier ist die Sachkenntnis des 
Fachbetriebs gefragt, der den 
genauen Beschattungsbedarf 
ermitteln kann. 
Darauf aufbauend müssen 
Belüftungsmöglichkeiten fest-
gelegt werden. Dachlüfter, 
Walzenlüfter oder gar Klima-
anlagen, verbunden mit manu-
ellen oder vollautomatischen 
Steuerungen können hier vom 
Fachmann installiert werden.
Die Anzahl der Fenster und 
Türen muss festgelegt werden. 
Sogar eine Ausrüstung mit 
Faltwänden ist möglich, die 
im Sommer eine vollständige 
Öffnung der Seiten erlauben.
Im Winter hingegen sind gute 
Isolationswerte gefragt. Hier 
leisten wärmegedämmte Alu-
miniumprofi le wertvolle Diens-
te und erlauben dennoch eine 
schlanke, elegante Architektur.
Ihr Fachbetrieb,  WTS Win-
tergarten Träume Sachsen 
rät, einen Wintergarten als 
planerische Gesamtaufgabe 
zu verstehen, die alle Kom-
ponenten - vom Fundament 
über Ausrichtung, Verglasung, 
Beschattung, Belüftung bis 
hin zur gewünschten späteren 
Nutzung - in einem integra-
tiven Konzept entsprechend 
berücksichtigt.
Nur so kann sichergestellt 
werden, dass man später keine 

Der WTS Wintergarten –
nur ein Glaskasten?

bösen Überraschungen erlebt 
und dauerhafte Freude an 
seinem „privaten Platz an der 
Sonne“ hat. Kompetente Bera-
tung durch einen Fachbetrieb 
macht sich hier immer bezahlt, 
denn jeder Wintergarten muss 
individuell geplant werden - 
einen Wintergarten „von der 
Stange“ gibt es nicht.

Standorte Schadstoffmobil
zur Schadstoffannahme aus Haushalten

Montag, 19.06. Möckern, Lindenthal, Wahren

08.45-09.30 Uhr verl. Max-Liebermann-Straße/Defoestraße 
 (Glascontainer)
09.45-10.30 Uhr Zur Lindenhöhe/Oswald-Kahnt-Ring (Höhe Nr. 54)
10.45-11.30 Uhr Parkplatz Bad
12.30-13.15 Uhr Karl-Marx-Platz
13.30-14.15 Uhr Pater-Gordian-Straße/Jungmannstraße

Dienstag, 20.06. Wiederitzsch, Lindenthal (Breitenfeld), 
 Eutritzsch

08.45-09.30 Uhr Fritz-Reuter-Straße/Karl-Marx-Straße
09.45-10.30 Uhr Parkring (am Teich)
10.45-11.30 Uhr Schmiedegasse/Delitzscher Landstraße 
12.30-13.15 Uhr Bahnhofstraße/Viaduktweg
13.30-14.15 Uhr Krostitzer Weg/Wolteritzer Weg

Mittwoch, 21.06. Gohlis-Mitte, Gohlis-Nord, Gohlis-Süd, 
 Möckern

08.45-09.30 Uhr Landsberger Straße/Hans-Oster-Straße
09.45-10.30 Uhr Bremer Straße (Heizwerk)
10.45-11.30 Uhr Max-Liebermann-Straße 97 (Wertstoffhof)
12.30-13.15 Uhr Breitenfelder Straße/Ludwig-Beck-Straße
13.30-14.15 Uhr Yorckstraße/Dantestraße

Donnerstag, 22.06. Gohlis-Mitte, Gohlis-Süd

08.45-09.30 Uhr Kleiststraße/Baaderstraße
09.45-10.30 Uhr Heinrich-Budde-Straße/Schlotterbeckstraße
10.45-11.30 Uhr Lützowstraße/Coppistraße
12.30-13.15 Uhr Möckernsche Straße/Schmutzlerstraße
13.30-14.15 Uhr Berggartenstraße/Schillerweg

Montag, 26.06. Mockau-Nord, Mockau-Süd

11.45-12.30 Uhr Komarowstraße/Otto-Heinze-Straße
13.30-14.15 Uhr Friedrichshafner Straße/Gogolstraße
14.30-15.15 Uhr W.-Albrecht-Weg/Friedrichshafner Straße
15.30-16.15 Uhr Leonhardtstraße/Wilhelm-Busch-Straße
16.30-17.15 Uhr Gontardweg/Kleeweg

Dienstag, 27.06. Volkmarsdorf, Schönefeld-Abtnaundorf, 
 Mockau-Nord, Eutritzsch

11.45-12.30 Uhr Mariannenstraße/Neustädter Straße
13.30-14.15 Uhr Zittauer Straße/Paul-Heyse-Straße
14.30-15.15 Uhr Essener Straße/Rosenowstraße
15.30-16.15 Uhr Werkstättenweg/Schönefelder Straße
16.30-17.15 Uhr Anhalter Straße/Bernburger Straße

Mittwoch, 28.06. Sellerhausen-Stünz, Schönefeld-Ost,
 Schönefeld-Abtnaundorf

11.45-12.30 Uhr Elisabeth-Schumacher-Straße/Weidlichstraße
13.30-14.15 Uhr Leonhard-Frank-Straße/Alfred-Schurig-Straße
14.30-15.15 Uhr Bautzner Straße/Bertolt-Brecht-Straße
15.30-16.15 Uhr Volksgartenstr. (Parkplatz Nähe Jugendherbg.)
16.30-17.15 Uhr Kohlweg/Ploßstraße

Donnerstag, 29.06. Reudnitz-Thonberg, Anger-Crottendorf, 
 Sellerhausen-Stünz

11.45-12.30 Uhr Stötteritzer Straße/Oswaldstraße
13.30-14.15 Uhr Gregor-Fuchs-Straße/Sellerhäuser Straße
14.30-15.15 Uhr Plaußiger Straße/Zweenfurther Straße
15.30-16.15 Uhr Krönerstraße 13 (Wertstoffhof)
16.30-17.15 Uhr Breitkopfstraße/Frommannstraße

Stationäre Schadstoffsammelstelle
Die stationäre Schadstoffsammelstelle in der Lößniger Straße 7 hat 
folgende Öffnungszeiten: Mo., Di., Mi., Fr. 10.00-12.45 Uhr und 13.15-18.00 
Uhr, Do. 10.00-12.45 Uhr und 13.15-19.00 Uhr sowie Sa. 08.30-14.00 Uhr. 
Nur in dieser Zeit können außer Schadstoffen kleine Mengen Bauabfälle 
– diese kostenpfl ichtig – abgegeben und Gartenabfall-Wertmarken erwor-
ben werden.

Bürgertelefon „Abfall“
Für alle Fragen rund um das Thema Abfallentsorgung unterhält die 
Leipziger Stadtreinigung das Bürgertelefon „Abfall“. Unter 6 57 11 11 
erhalten die Leipziger Bürger zu folgenden Sprechzeiten fachkundige 
und kompetente Beratung. Mo., Mi. 8.00-12.00 und 12.30-15.00 Uhr, 
Di. 8.00-12.00 und 12.30-17.00 Uhr, Do. 8.00-12.00 und 12.30-16.00 Uhr, 
Fr. 8.00-13.00 Uhr. 

Wasser zu betätigen. Das Boot 
wird, wie der „Große Frosch“, 
im RuderAbenteuerCamp am 
Elster-Saale-Kanal in Burghau-
sen seinen Heimathafen haben.

Der Zuwendungszweck des 
diesjährigen 15. Leipziger 
Entenrennens wurde heute 
ebenso bekannt gegeben. Eine 
Jury des Wasser-Stadt-Leipzig 
e. V., dem Veranstalter des 
Leipziger Wasserfestes, wählte 
aus zahlreichen Bewerbungen 
erneut die Bewerbung der 
Ruderer vom SC DHfK.
Mit deren Unterstützung soll 
ein Segelboot auf dem Elster-
Saale-Kanal stationiert wer-
den, welches für die Nutzung 
und Vollendung des Kanals 
werben soll. Ein Bootskörper 
ist schon vorhanden und 
wird bis zur Bootsparade des 
diesjährigen Wasserfestes 
provisorisch hergerichtet. Mit 
Hilfe der Hälfte des Erlöses 
des Leipziger Entenrennens 
soll der Bootsrumpf als Segel-
boot wiederhergestellt werden 
und einen Heimbringermotor 
erhalten, außerdem soll die 
Betreibung des Bootes organi-
siert werden. Am Rudercamp 
des SC DHfK in Burghausen 

wird das Boot seinen Hei-
mathafen haben. Besonders 
Vereine, Schülergruppen und 
alle an der Zukunft des Elster-
Saale-Kanals Interessierten 
sollen davon profi tieren.
„Auch wenn die Vollendung 
des Elster-Saale-Kanals für 
manche eine Vision zu sein 
scheint, wollen wir jetzt dafür 
werben. Wir wollen aber auch 
zeigen, was am Kanal jetzt 
schon erlebbar ist und mit 
Hilfe des Engagements vieler 
erhalten wurde“, so Dr. Sabine 
Heymann, Vorsitzende des 
Wasser-Stadt-Leipzig e. V.
Die andere Hälfte des Erlöses 
soll zu Gunsten der Kinder- 
und Jugendarbeit des SC DHfK 
eingesetzt werden. „Die Ein-
nahmen des letzten Entenren-
nens reichten noch nicht ganz 
aus, um den gewünschten Gig-
Doppeldreier zu erwerben. 
Hier wollen wir nachhelfen, 
um das Enten-Werk zu voll-
enden.“, so Heymann weiter. 
www.wasserfest-leipzig.de

Ihr persönlicher Fachberater 
für Ihre Region: Herr Steffen 
Meersteiner Tel.: 034205/42 
119, vereinbart gerne einen 
kostenlosen und unverbindli-
chen Beratungstermin bei Ihnen 
vor Ort und unterbreitet Ihnen 
Ihren persönlichen Vorschlag 
für Ihren Traum vom voll 
isolierten Wohn-Wintergarten, 
Sommergarten oder auch Ter-
rassendach.
Exklusiv für unsere Kunden 
in der Region bieten wir Ihnen 
auf Wunsch auch alle Neben-
leistungen wie Fundamente, 
Elektro-Installation, Heizung 
bzw. Klimatisierung und das 
Einholen einer evtl. notwendi-
gen Baugenehmigung mit an. 
Wir arbeiten ausschließlich mit 
hier in der Region ansässigen 
Firmen zusammen. Das bedeu-
tet für Sie:
• Einen Ansprechpartner für 

alles
• Kurze Wege
• Top ausgebildete Montage- 

und Service Teams
Gerne vereinbaren wir mit 
Ihnen einen für Sie kostenlosen 
und unverbindlichen Bera-
tungstermin. Ihr Ansprech-
partner Herr Steffen Meer-
steiner, Tel: 034205-42119 
freut sich, Sie auf dem Weg 
zu Ihrem neuen Wintergarten 
oder Terrassendach begleiten 
zu dürfen.
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TICKETS: 
Tourist-Kontor Zwenkau, An der Mole 1, 04442 Zwenkau
Kulturhaus Böhlen, Leipziger Str. 40, 04564 Böhlen 
Stadtinformation im Rathaus Zwenkau, Bürgermeister-Ahnert-Platz 1, 04442 Zwenkau 
Tourist-Information Leipziger Neuseenland, Rathausstr. 22, 04416 Markkleeberg 
Musikalienhandlung OELSNER, Schillerstraße 5, 04109 Leipzig 
LVZ-Geschäftsstelle, Peterssteinweg 14 - 16, 04107 Leipzig www.neuseenlandmusik.de

www.ADticket.de | hotline 0180-6050400
und an allen bekannten Vorverkaufsstellen

Tickets unter: (0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen | max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen)

VIVA ITALIA
THE ITALIEN TENORS
Leipziger Symphonieorchester & Band

29.06.
20.30 Uhr

30.06.
20.30 Uhr

PARIS MON AMOUR
Sébastien Lemoine & Elke Kottmair
Leipziger Symphonieorchester & Band

01.07.
20.30 Uhr

KLASSIK NACHT
am Kap mit dem
Leipziger Symphonieorchester & Solisten

02.07.
11.00 – 
18.00 Uhr

FAMILIEN SONNTAG
mit Ökumenischem Gottesdienst und 
dem Kindermusical „Das listige Füchslein“  
Eintritt frei

Camping und Badespaß
am Hasse-See Roßbach

Unsere Anlage fi nden Sie im Süden von Sachsen-
Anhalt, im Geiseltal, zwischen den Städten Wei-
ßenfels, Merseburg und der Weinregion Saale/Un-
strut. Das Herzstück der Hasse ist das großzügig 
angelegte Strandbad mit einem schönen, 500 Me-
ter langen Sandstrand und mit großfl ächiger und 
teils schattiger Liegewiese. Die große Attraktion: 
Eine 90 m lange Riesenrutsche sorgt im Sommer 
für Riesenspaß. Am bewachten Badestrand gibt es 
einen Textil- und FKK-Bereich. Wir bieten Ihnen 
beste Wasserqualität in einem angelfreundlichen 
Gewässer und halten kostenfreie Parkmöglichkei-
ten in ausreichender Zahl  für Sie bereit. Für den 
Freizeitspaß stehen neben Surfen, Tischtennis und 
Strandvolleyball auch eine Roll- und Skateboard-
bahn und eine Trampolinanlage zur Verfügung. 
Tauchsport ist auch möglich. Auf Ihren Besuch 
warten eine Gaststätte mit Sonnenterrasse und ein 
Imbissbereich. Open Air Konzerte und Veranstal-
tungen für die ganze Familie gehören von Mai – 
September zu unserem festen Programm.

www.hasse-see.de

Thüringens größtes 
Burgenfeuerwerk

Thüringer Burgenland Drei Gleichen: Am 19. 
August 2017 wird die mittelalterliche Legende 
vom gleichzeitigen Blitzeinschlag in die Mühl-
burg, Burg Gleichen und die Veste Wachs-
enburg mit einem großen Open-Air-Spekta-
kel zur Gegenwart. In einer fulminanten Pyro-
Show (ca. 22.15 – 22.45 Uhr) werden die Bur-
gen erneut zu drei riesigen Fackeln und den 
Landstrich zwischen Erfurt, Gotha und Arn-
stadt in den grellen Farben von Blitz und Feu-
er erleuchten. Den Auftakt gibt ein Open-Air-
Konzert der Thüringen Philharmonie (19.30 – 
22 Uhr). Unter dem britischen Dirigenten Rus-
sel Harris erklingen Soundtracks großer inter-
nationaler Filme. Tickets gibt es in allen Vor-
verkaufsstellen des Thüringer Ticketshops und 
beim Tourismusverband Thüringer Wald/Go-
thaer Land e. V. (Tel.: 03621 363111, E-Mail: 
info@tourismus-thueringer-wald.de). 
Achtung: Während der Pyro-Show wird die A 4 
(Erfurter Kreuz bis Gotha) kurzzeitig gesperrt.

19. August 2017

www.dreinschlag-drei-gleichen.de

Erholung und Erlebnisse 
in der Dahlener Heide

Etwa 40km von Leipzig enfernt in der schönen Dah-
lener Heide nahe Schildau liegt das Hotel „Zu den 
Schildbürgern“. Schildbürgerwirt David Scheibe 
ist immer gern bereit etwas über die Schildbürger-
legenden zu erzählen. Das Haus selbst, mit seinen 
gemütlich eingerichteten Zimmern, steht jederzeit für 
Familienfeiern, Hochzeiten, Urlaub und Tagungen 
zur Verfügung. Die romantische Lage direkt am See 
überzeugt nicht nur Frischverliebte ... Der gemüt-
liche Saal, das freundliche Personal und die über 
30-jährige Erfahrung widerspiegeln den Erfolg des 
familären Hotels in Frauwalde. Vom Hotel lassen sich 
für Wanderfreunde lohnenswerte Ziele der näheren 
Umgebung erkunden.Man kann dies natürlich auch 
mittels gemieteten Kremser bzw. mit einem Fahrrad 
(eigener Verleih) tun. Senioren werden auf Wunsch 
von zu Hause aus abgeholt und wieder zurück ge-
fahren. Ein großräumiger Biergarten mit viel Spiel-
gerät für unsere Jüngsten und liebevoll zubereitete 
rustikale Speisen sollen es bei Ihrem Aufenthalt an 
nichts fehlen lassen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Hotel und Restaurant Hotel und Restaurant 
Zu den SchildbürgernZu den Schildbürgern

Lindenweg 2 · 04808 Frauwalde · Tel.: 034262 61333
Internet: www.hotel-zu-den-schildbürgern.de
Öffnungszeiten: Täglich ab 11.00 Uhr geöffnet

Das Landhotel mit dem Plus an ServiceDas Landhotel mit dem Plus an Service
Am Rande der Dahlener Heide gelegen, bietet 

sich dem Gast ein vielfältiges Angebot an 
Freizeitaktivitäten. Wanderungen und Tagesausfl üge 

bieten reichlich Abwechslung.

Entspannter Urlaub in der Lüneburger Heide mit den Sonnenhotels
In unmittelbarer Nähe zu dieser außergewöhnlichen Heiltherme und inmitten der wun-

derschönen Lüneburger Heide liegt unser sonnenhotel AMTSHEIDE. Die einzigartige 

Landschaft der Lüneburger Heide rund um Bad Bevensen eröffnet ein Hochgenuss an 

Naturerlebnis. Erholung, Gesundheit, Wellness und Sport sind in Bad Bevensen mit Nord-

deutschlands größten Wellness-und Gesundheitsbades, der Jod-Sole-Therme garantiert.

Das 4-Sterne sonnenhotel AMTSHEIDE bietet Ihnen traumhafte Entspannung im Wellnessbe-

reich mit kleiner Terrasse, Hallenbad, Whirlpool, Sauna, Bio-Sauna, Dampfbad, Fitnessraum, 

Health Center (im Haupthaus) und dem Spa Center (im Golfhotel). Ein leckeres Frühstück an 

unserem reichhaltigen Frühstücksbuffet lässt Sie gut in den Tag starten.  Unser Restaurant mit 

herrlichem Wintergarten und der geselligen Hotelbar lässt den Urlaubstag mit einer Auswahl 

an regionalen und saisonalen Speisen kulinarisch ausklingen.

Wohlfühltage in der Heide
Anreise täglich. Buchbar auf Anfrage, nach Verfügbar-
keit (Feiertage ausgenommen)

Reisezeitraum: 19.04.-15.10.17

Im Preis enthaltene Leistungen: 

 2 Übernachtungen in Ihrer Zimmerkategorie

 1 Glas Heidesekt zur Begrüßung bei Anreise

 täglich Heide-Schlemmer-Frühstücksbuffet

 täglich Abendessen im Rahmen 

 unserer beliebten Halbpension

1 x Rückenmassage (20 Min.)

 1 x Eintritt in die Jod-Sole-Therme (120 Min.)

 freie Nutzung des Saunabereiches sowie des   

 Hallenbades und des Whirlpools

3 Tage inkl. Halbpension

 nur € 169,- pro Person im DZ/EZ

Jod-Sole-Therme Bad Bevensen

Leserreisen

Preise pro Person im

Reisezeitraum:

Einzel-/Doppelzimmer         169,- € 

Kinderermäßigungen: bis 6 Jahre frei, 7-11 

Jahre 50 %, 12-17 Jahre 25%. Weitere Kinder 

auf Anfrage.

Eigene Hin-/Rückreise. Preise exkl. Kurtaxe. 

Veranstalter: Sonnenhotels Deutschland 

GmbH & Co. KG

Irrtümer, Druckfehler und Programmänderun-

gen vorbehalten. 

Information und Buchung:

Kostenlose Hotline: 
0800/77 44 555 
oder unter 05321 / 68 55 40
Buchungs-Code bitte angeben: LR-1702-SAH

E-Mail: zentralreservierung@sonnenhotels.de

Begrüßen Sie unsere Leser als Ihre Gäste!
Wir beraten Sie gern. 

Unsere nächsten Termine:

•  1. Juli 2017
•  19. August 2017 
•  16. September 2017
•  11. November 2017

E-Mail: info@leipziger-amtsblatt.de oder Telefon: 0341 - 21 81 27 25
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